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JÜDISCHE GEMEINDE ZU BERLIN K.d.ö.R.

DER SCHIEDSAUSSCHUSS

ORANIENBURGER STRASSE 28-31

10117 BERLIN

Az.:  05/2023

Urteil

In dem Wahlprüfungsverfahren

des Herrn Krzystof Krawczyk, 

Friedrichsruher Straße 19, 14193 Berlin

- Einsprechender -

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Redeker, Sellner, Dahs

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

Beteiligte: 1. Der Wahlleiter und der Wahlausschuss der Jüdischen Gemeinde zu 

Berlin K.d.ö.R,

2. die Jüdischen Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R, vertreten durch den 

Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. 

Gideon Joffe sowie das Vorstandsmitglied Eduard Datel, Oranienburger 

Str. 28-30, 10117 Berlin

hat der Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin durch die Vorsitzende Richterin 

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu und Dan Goldenberg am 08.11.2023 durch 

schriftliche Entscheidung für Recht erkannt:

Krzystof Krawczyk, 

Friedrichsruher Straße 19, 14193 Berlin

Rechtsanwälte Redeker, Sellner, Dahs

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg 
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1.  Der Einspruch wird zurückgewiesen. 

2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

3. Die Kosten des Verfahrens trägt der Einsprechende / Beschwerdeführer.  

 

 

Tatbestand 

 

Der Einsprechende/Beschwerdeführer (im Folgenden: Einsprechende) ist Mitglied der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB). Er begehrt die Ungültigkeitserklärung der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB und die Wiederholung der Wahl als Urnenwahl unter 

Anwendung der Vorgaben zum passiven Wahlrecht gemäß der Wahlordnung der JGzB vom 

26. Juli 2011 (WahlO aF) anstelle der diesbezüglichen Vorgaben der Wahlordnung der JGzB 

vom 31. Mai 2023 (WahlO nF). 

 

1. Der Einsprechende bewarb sich als Kandidat für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB. Er wurde zur Wahl zugelassen, erreichte aber nicht die 

für einen Sitz in der Repräsentantenversammlung erforderliche Anzahl an Wählerstimmen.  Er 

sieht sich indes als Mitglied der JGzB in seinem aktiven Wahlrecht unrechtmäßig 

eingeschränkt, weil die Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung nach der WahlO nF als reine 

Briefwahl durchgeführt wurde und weil er selbst aufgrund der Ausschlussvorschriften in § 4 

Absätze 1 und 2 WahlO nF nicht die Kandidaten wählen konnte, die er eigentlich hätte wählen 

wollen. 

 

2. Während des Verfahrens über die Kandidatenzulassungen für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB beantragten mehrere Mitglieder der JGzB mit 

Antragsschriften vom 05.07.2023 beim Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland (ZdJ) 

im Wege des Eilrechtsschutzes gegenüber der JGzB als Antragsgegnerin die Durchsetzung 

ihres passiven Wahlrechts für die Wahlen zur 20. Repräsentantenversammlung der JGzB. Sie 

machten die Ungültigkeit der WahlO nF bzw. einzelner ihrer Vorschriften geltend. Sie rügten 
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insbesondere die Beschränkungen des passiven Wahlrechts durch die Altersgrenze gem. § 4 

Absatz 1 Satz 1 der WahlO nF, durch die Inkompatibilitätsvorschriften in § 4 Absatz 2 Nr. 5, 

6, 8 WahlO nF sowie die Durchführung der Wahl als Briefwahl. Die JGzB trat dem entgegen 

und machte geltend, dass das Gericht ZdJ nicht zuständig sei, da das Verfahren in die 

ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts der JGzB falle; zudem sei die WahlO nF in 

vollem Umfang gültig. Das Gericht ZdJ erklärte sich dennoch für zuständig und sprach mit 

Beschlüssen vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- in der Sache 

deckungsgleich aus: 

1. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, die Durchführung der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin vorläufig und bis zu einer Entscheidung 

dieses Gerichts in der Hauptsache zu unterlassen.  

2. Für den Fall, dass die Antragsgegnerin das Hauptsacheverfahren nicht binnen 4 Wochen 

anhängig macht, wird die Antragsgegnerin dazu verpflichtet, bis spätestens 05.12.2023 die 

Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin durchzuführen. Weiter wird 

die Antragsgegnerin für diesen Fall verpflichtet, die Wahl ausschließlich nach den Vorgaben 

der Wahlordnung in der Fassung vom 26. Juli 2011 durchzuführen.  

3. Die Entscheidung zu Ziffer 1. und 2. ist sofort vollziehbar. Der Antragsgegnerin wird 

aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 1. und 2. dieses Beschlusses das Hauptsacheverfahren 

innerhalb von 4 Wochen beim Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland anhängig zu 

machen. Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt 

Rechtskraft der im Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung 

ein.  

4.   

5. Den Antragstellern wird aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 4. dieses Beschlusses das 

Hauptsacheverfahren innerhalb von 4 Wochen anhängig zu machen. Wird das 

Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt Rechtskraft der im 

Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung ein.  

 

Das Gericht ZdJ begründete seine Entscheidung in der Sache damit, dass die WahlO nF nicht 

mit dem Willkürverbot gemäß Art. 3 Absatz 1 GG in Einklang zu bringen sei. Die Altersgrenze 
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gemäß § 4 Absatz 1 WahlO nF stelle einen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen 

Gemeindemitglieder dar, für die keine sachlichen Gründe erkennbar seien; es werde nicht auf 

die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit der Betroffenen abgestellt; es gebe zudem ein 

Recht der aktiv Wahlberechtigten, Kandidaten, die die Altersgrenze überschritten hätten, 

wählen zu können. Die Inkompatibilitätsvorschriften in § 4 Absatz 2 Nr. 5 WahlO nF verstießen 

gegen das Willkürverbot, weil eine Ungleichbehandlung gegenüber Mitarbeitern von nicht 

genannten jüdischen Organisationen vorliege. Die Einführung der ausschließlichen Briefwahl 

sei mit dem Willkürverbot nicht in Einklang zu bringen, weil damit das Demokratieprinzip in 

Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 GG und die aus ihm abzuleitenden Wahlgrundsätze verletzt seien; 

der Wahlgrundsatz der Öffentlichkeit werde durch eine ausschließliche Briefwahl verletzt, weil 

nach ihm das Leitbild der Urnenwahl erhalten bleiben müsse.  

 

Die JGzB legte als Antragsgegnerin in den vorgenannten Verfahren weder Rechtsmittel beim 

Gericht ZdJ ein, noch machte sie dort ein Hauptsacheverfahren anhängig. Sie beantragte indes 

mit Antragsschrift vom 25.08.2023 beim Schiedsausschuss der JGzB die Feststellung, dass die 

Beschlüsse der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in Deutschland vom 

21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- für den Rechtskreis der JGzB 

unbeachtlich sei und für den Rechtskreis der JGzB keine Bindungswirkung entfalte. Der 

Schiedsausschuss der JGzB stellte mit Urteil vom 31.08.2023  Az.: 02/2023  fest: 

1.  Die Beschlüsse der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in 

Deutschland vom 21.07.2023 zu den Az.: - 003-2023 G - und - 004-2023 G - sind für den 

Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich. Sie entfalten für den Rechtskreis 

der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung.   

Zur Begründung führte der Schiedsausschuss der JGzB aus, dass das Gericht ZdJ durch die 

Entscheidungen zu den Az. -003-2023 G- und -004-2023 G- ohne Rechtsgrundlage - ultra vires 

- in die Rechtsprechungszuständigkeit des Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu 

Berlin eingegriffen und damit das Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

verletzt habe. Dem mit Wirkung zum Januar 2023 beim Zentralrat der Juden in Deutschland 

neu eingerichteten Gericht ZdJ seien von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine 

Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. Hierzu wäre nach der Satzung der JGzB ein 
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Beschluss der Repräsentantenversammlung der JGzB erforderlich gewesen, der bisher nicht 

ergangen sei. 

Darüber hinaus wäre der Schiedsausschuss der JGzB selbst bei einer angenommenen 

Übertragung der Rechtsprechungskompetenzen für den Streit in den Verfahren beim Gericht 

ZdJ zu den Az. -003-2023 G- und -004-2923 G- gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung JGzB allein 

zuständig gewesen. Hiernach befinde der Schiedsausschuss JGzB über Beschwerden von 

Mitgliedern der Gemeinde in Fällen in denen aufgrund der Satzung oder der auf ihr beruhenden 

Ordnungen die Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden sind. Eine solche 

Konstellation habe den Verfahren zu den Az. -003-2023 G- und -004-2023 G- zugrunde 

gelegen. 

 

3. Die WahlO nF der JGzB wurde am 31.05.2023 von der Repräsentantenversammlung der 

JGzB einstimmig beschlossen. Ihr Entwurf war den Mitgliedern der 

Repräsentantenversammlung sieben Tage vor der Sitzung zusammen mit der Ladung zugeleitet 

worden. Am 30.06.2023 veröffentlichte die JGzB die WahlO nF auf ihrer Homepage 

http://www.jg-berlin.org/. 

 

In der WahlO nF ist geregelt: 

§ 1 Abs. 5 WahlO nF 

Die Wahl findet als Briefwahl statt." 

§ 2 Abs. 1 WahlO nF 

Die Wahl zur neuen Repräsentantenversammlung ist spätestens drei Monate nach Ablauf von 

sechs Jahren nach der letzten konstituierenden Sitzung abzuhalten. Der Vorstand beschließt 

den genauen Termin der Wahl und schreibt die Wahl aus.  

§ 2 Abs. 2 WahlO nF 

Der Wahltermin ist mindestens 62 Tage vor Beginn der Auszählung der Stimmen zusammen 

mit der Wahlordnung auf der offiziellen Homepage der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB) 

im Internet bekannt zu geben." 

§ 4 Abs. 1 WahlO nF 
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Wählbar ist jedes wahlberechtigte Mitglied, welches der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

angehört und das 70. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Konstituierung der neuen 

Repräsentantenversammlung nicht vollendet haben wird. Ausgenommen von der 

Altersbegrenzung sind Kandidaten, die bereits (mit der Wahl) endenden Legislaturperiode der 

Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehören."  

§ 4 Abs. 2 der WahlO nF  

Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind Personen die eines der nachfolgenden 

Merkmale aufweisen: 

 

5. die Mitarbeiter, Amts- oder Mandatsträger einer der nachfolgenden Organisationen oder 

einer von diesen mehrheitlich getragenen Einrichtungen sind, sofern diese nicht von der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin dahin entsendet worden sind: des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims 

Conference), der Ronald S. Lauder Foundation, Lauder Yeshurun gGmbH, Chabad 

Lubawitsch, der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, Masorti, Makkabi. 

6. die Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin waren, für die Dauer von zwei 

vollständigen Legislaturperioden,  

 

8. Für Ehepartner der jeweiligen Mitarbeiter bzw. ehemaligen Mitarbeiter gelten die 

Regelungen in Ziff. 4., 5., 6., 7. entsprechend;"  

§ 9 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  

 mindestens 65 

wahlberechtigten Mitgliedern der Gemeinde auf von dem Wahlausschuss herausgegebenen 

Formblättern unterstützt werden."  

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 der WahlO nF 

 ferner vorlegen,  

 

2. ein polizeiliches Führungszeugnis, das am Tag der Einreichung nicht älter als vier Monate 

sein darf [...]"  

§ 10 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  
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Wahlausschuss 

oder dem von ihm Beauftragten in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift 

"

4. Die JGzB kündigte am 30.06.2023 auf ihrer Homepage unter http://www.jg-berlin.org/ die 

Wahl zu ihrer 20. Repräsentantenversammlung an und gab zugleich bekannt, dass die 

Auszählung der Stimmen zur Wahl am 03.09.2023 stattfinden werde. 

Die konstituierende Sitzung des Wahlausschusses für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung fand am 27.06.2023 statt. Wahlleiter war der Volljurist Herr 

Tobias Frey, stellvertretender Wahlleiter Herr Kenji Kitamura. Herr Tobias Frey musste aus 

gesundheitlichen Gründen von dem Amt als Wahlleiter zurücktreten. Zum neuen Wahlleiter

bestimmte die Repräsentantenversammlung der JGzB mit Umlaufbeschluss der 

Repräsentantenversammlung vom 31.07.2023 Herrn Kenji Kitamura.

5. Der Einsprechende hat mit Schriftsatz seiner Verfahrensbevollmächtigten vom 08.09.2023, 

beim Schiedsausschuss der JGzB eingegangen am 08.09.2023, gegen die Wahl zur 20.

Repräsentantenversammlung der JGzB Einspruch eingelegt. Er beantragt,

die Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung vom 03. September 2023 für 

ungültig zu erklären.

Die Wahl sei zu wiederholen, wobei jedenfalls in Bezug auf die Vorgaben zum passiven 

Wahlrecht die §§ 4 und 5 der Wahlordnung vom 26. Juli 2011 anzuwenden seien und an die 

Stelle der rechtswidrigen Vorgaben des § 4 der Wahlordnung vom 31. Mai 2023 zu treten 

hätten. Eine Urnenwahl sei zuzulassen.

Der Einsprechende führt zur Begründung aus, dass die Durchführung der Wahl entgegen der 

einstweiligen Anordnung des Gerichts beim Zentralrat der Juden vom 21.07.2023 zu den Az.:

-003-2023 G- und -004-2023 G- stattgefunden habe. Der Ausschluss von ehemaligen 

Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde für zwei vollständige Wahlperioden sei willkürlich, grob 

unverhältnismäßig und nicht durch Sachgründe zu rechtfertigen. Als ebenso willkürlich erweise 

Tobias Frey, Herr Kenji Kitamura. Herr Tobias Frey 

Kenji Kitamura.



8

sich der Ausschluss von Kandidaten über 70 Jahre. Dasselbe gelte für den Ausschluss für 

Mitarbeiter einer der in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF enumerativ aufgezählten Organisationen

sowie für den Ehepartnerausschluss gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF. Die Ausschlüsse 

verstießen zudem gegen Art. 79 Absatz 3 GG. Durch die Ausschlüsse sei der Einsprechende

auch als Wähler in seinem aktiven Wahlrecht betroffen, ausgeschlossene Kandidaten wählen 

zu können. Die Durchführung der Wahl als reine Briefwahl sei mit höherrangigem Recht nicht 

vereinbar. Der Wahlausschuss sei möglicherweise nicht rechtmäßig besetzt gewesen.

6. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin tritt dem entgegen. Die WahlO nF sei formell rechtmäßig 

zustande gekommen und stehe auch materiell in Einklang mit höherrangigem Recht. Der 

Beschluss des Gerichts beim Zentralrat der Juden sei für die JGzB unbeachtlich. Die 

Beschränkung auf eine Briefwahl sei nicht zu beanstanden. Die Beschränkung des passiven 

Wahlrechts auf 70 Jahre stelle keine unzulässige Altersdiskriminierung dar; Zweck der 

Altersgrenze seien die Verjüngung der Repräsentantenversammlung und die Sicherung einer 

effektiven und leistungsfähigen politischen Leitung. Der Ausschluss ehemaliger Mitarbeiter 

und Mitglieder bestimmter anderer jüdischen Organisationen bezwecke sachgerecht die 

Vermeidung von Interessenkollisionen. Auf Grund der persönlichen Nähe von Eheleuten 

müssten die Ausschlüsse auch für Ehepartner gelten. Der Wahlleiter sei ordnungsgemäß durch 

die Repräsentantenversammlung im Wege eines zulässigen Umlaufbeschlusses am 31.07.2023 

gewählt worden und die Berufung der stellvertretenden Wahlleiterin und Volljuristin sei der 

Repräsentantenversammlung vom Wahlleiter angezeigt worden. Aus Sorge vor Repressalien 

gegen sich und ihre Familie möchte die stellvertretende Wahlleiterin nicht ihren Namen nennen.

7. Der Schiedsausschuss JGzB hat die stellvertretende Wahlleiterin um Offenlegung ihres 

Namens für die Verfahrensbeteiligten und um Vorlage eines Nachweises über das Bestehen der 

Zweiten Juristischen Staatsprüfung gebeten. Die stellvertretende Wahlleiterin ist dem 

nachgekommen. Sie heißt Nadine Ursula Simonsohn-Rentel. Sie hat einen Bescheid des 

Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamts Berlin-Brandenburg vom 21.08.2007 vorgelegt, der 

für sie das Bestehen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung feststellt.

nachgekommen. Sie heißt Nadine Ursula Simonsohn-Rentel. Sie hat einen Bescheid des 



 
 

9 
 

 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Das Gericht konnte gemäß § 8 Absatz 1 lit. b) Schiedsordnung der JGzB ohne mündliche 

Verhandlung entscheiden. Der Schiedsausschuss hat einstimmig eine mündliche Verhandlung 

für entbehrlich gehalten und ist zu der Überzeugung gelangt, dass weitere Sachaufklärung nicht 

erforderlich ist. 

 

A) Zulässigkeit 

I. Der Einspruch ist unzulässig. 

1. Rechtsgrundlage der Wahl ist die Wahlordnung der JGzB in der Fassung vom 31. Mai 2023 

(WahlO nF). Die WahlO nF ist formell ordnungsgemäß zustande gekommen. Sie wurde 

entsprechend § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) der Satzung JGzB von einer Mehrheit der 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung beschlossen. Die Zuleitung der Beschlussvorlage 

sieben Tage vor dem Sitzungstag gab den Mitgliedern der Repräsentantenversammlung relativ 

zur Komplexität des Beratungsgegenstandes hinreichende Gelegenheit, die Vorlage zu prüfen 

(vgl. insoweit allg. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 05. Juli 2023 - 2 BvE 4/23 -, 

Rn. 88 f.). 

Es liegt kein Bekanntgabemangel vor. Die Satzung der JGzB enthält zur Bekanntgabe von 

Rechtsvorschriften nur in § 22 eine Regelung. Hiernach hat der Vorstand den 

Gemeindemitgliedern die Einsichtnahme in die Satzung und Ordnungen der Gemeinde zu 

ermöglichen. Auf Änderungen sind die Gemeindemitglieder hinzuweisen, um bei Bedarf eine 

erneute Einsichtnahme in die geänderte Fassung zu ermöglichen. Vorgaben zur Form des 

Hinweises gibt die Satzung nicht. 

Das Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes verlangt hinsichtlich der Bekanntgabe von 

Rechtsnormen, sie der Öffentlichkeit förmlich so zugänglich zu machen, dass die Betroffenen 

sich verlässlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können (vgl. BVerwGE 126, 388). 

Allerdings unterfällt die Bekanntgabe der Rechtsvorschriften der Religionsgemeinschaften 
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deren Selbstbestimmungsrecht gem. Art 137 Absatz 3 Satz 1 WRV in Verbindung mit Artikel 

140 GG (vgl. Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, Randziffer 10). Der Bundesfinanzhof 

hat es in seinem Urteil vom 04.05.1983 - II R 180/79  (juris) im Hinblick auf die 

Veröffentlichung katholischen Kirchenrechts für einen deutschen Kläger als ausreichend 

angesehen, dass dieses 1917 in lateinischer Sprache im kirchlichen Amtsblatt "Acta 

Apostolicae Sedis" in Rom verkündet worden war. Auf dieser Grundlage war die 

Veröffentlichung der WahlO nF auf der Homepage der Gemeinde in Verbindung mit der 

jederzeitigen Einsichtnahmemöglichkeit für Gemeindemitglieder in den Räumen der Gemeinde 

gem. § 22 Satzung JGzB ausreichend. Gegenüber einer Veröffentlichung in Papierform schafft 

die Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde eine leichtere und schnellere 

Zugangsmöglichkeit zum neuen Recht.  

 

2. Der Einspruch ist nicht statthaft. 

a) Der Einspruch lässt sich hinsichtlich der geltend gemachten Unvereinbarkeit der 

Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF mit höherrangigem Recht nicht auf § 

29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF stützen. Einspruchsberechtigt nach dieser 

Vorschrift ist gem. 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 WahlO nF nur der betroffene Wahlbewerber. Der 

Einsprechende hat sich nicht als Kandidat zur Wahl beworben.  

b) Die Rechtsschutzform des 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF steht dem 

Einsprechenden ebenfalls nicht zur Verfügung, soweit er rügt, dass die JGzB mit der 

Durchführung der Wahl gegen die einstweiligen Anordnungen des Gerichts beim Zentralrat der 

Juden vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- verstoßen habe. Auch 

insoweit steht der Rechtsbehelf allein den betroffenen Wahlbewerbern zu. Zudem entfalteten 

die vorgenannten Entscheidungen des Gerichts ZdJ Rechtskraft allenfalls im Verhältnis der 

dortigen Beteiligten (vgl. § 121 VwGO, § 325 ZPO), so dass sich der Einsprechende im Rahmen 

seines hiesigen Prozessrechtsverhältnisses zur JGzB nicht auf eine Rechtskraft dieser 

Entscheidung berufen könnte. 

c) Hinsichtlich der Rüge, dass der Wahlausschuss möglicherweise nicht rechtmäßig besetzt 

gewesen sei, fehlt dem Einsprechenden  unabhängig von der Begrenzung der subjektiv gem. 

29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 WahlO nF zur Rüge Berechtigten  die Einspruchsbefugnis. Er hat 
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nicht dargelegt, wie sich die etwaige Fehlerhaftigkeit der Bestimmung des Wahlleiters und der 

stellvertretenden Wahlleiterin auf die Sitzverteilung ausgewirkt haben könnte. § 29 Absatz 2 

Satz 1 Nr. 5 WahlO verlangt einen zumindest in den Grundzügen substantiierten Vortrag zur 

Kausalität eines Wahlfehlers für die Sitzverteilung. 

d) Eine Betroffenheit im aktiven Wahlrecht kann nach § 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 WahlO nF 

nur im Fall von § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 WahlO nF geltend gemacht werden. Diese Vorschrift 

erfasst den hier nicht einschlägigen Fall unzutreffender Eintragungen der aktiv 

Wahlberechtigten im Wahlverzeichnis. Die Begrenzung der wahlprüfungsrechtlichen 

Rechtsbehelfe zum aktiven Wahlrecht in § 29 Absätze 2, 3 WahlO nF betrifft den 

Einsprechenden hinsichtlich der Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF auch 

weder in seinem durch das staatliche Recht gewährten Justizgewähranspruch, noch entsteht 

eine Rechtsschutzlücke.  

aa) Der Justizgewähranspruch kommt nur zum Tragen, wenn es um die Verletzung eines von 

der Rechtsordnung verbürgten subjektiven Rechts geht (vgl. BVerfGE 116, 135 (150)). 

Hinsichtlich der Ämterbesetzung der Religionsgemeinschaften begründet das staatliche Recht 

keine subjektiven Rechte der Mitglieder der Religionsgemeinschaften im Sinne eines 

wahlrechtlichen status activus. Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG weist die Ämterverleihung als rein innere organisationsrechtliche Angelegenheit den 

Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten Regelung zu (vgl. Unruh, a.a.O.; Classen, 

Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.). Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot 

hinausgehenden Anforderungen an das Wahlverfahren  und somit kein wahlrechtlicher status 

activus  ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl 

als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: 

v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 Randziffer 82; Herdegen, in: 

Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt sich das Demokratieprinzip 

des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der Religionsgemeinschaften; durch Art 137 

Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG wären auch hierarchische oder 

autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., 
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Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , 

Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 

bb) Durch die Beschränkung der wahlrechtlichen Rechtsbehelfe entsteht auch keine 

Rechtsschutzlücke. Die Möglichkeit, einen nach den Regelungen der WahlO nF (zunächst) 

ausgeschlossenen bestimmten Wahlbewerber aktiv wählen zu können, wird dadurch prozessual 

geschützt, dass dieser Bewerber selbst gem. § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF 

den in seinem Ausschluss liegenden Wahlfehler als betroffener Wahlbewerber geltend machen 

kann. Da die Satzung der JGzB keine Vorgaben zur Reichweite des aktiven Wahlrechts der 

Gemeindemitglieder macht (vgl. § 9 Satzung JGzB), liegt es im Gestaltungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung als Normgeberin der Wahlordnung, die prozessualen 

Möglichkeiten zur Wahlanfechtung gegenüber dem Grundsatz der Stabilität der Wahl und der 

Notwendigkeit einer zügigen Klärung der Gültigkeit der Wahl abzuwägen und im Einzelnen 

auszugestalten. 

 

II. Hinsichtlich der geltend gemachten Unvereinbarkeit der von der WahlO nF vorgesehenen 

reinen Briefwahl mit höherrangigem Recht und einer daraus resultierenden Verletzung im 

aktiven Wahlrecht ist der eingelegte Rechtsbehelf als Beschwerde zulässig. 

1. Für die Geltendmachung einer Verletzung des aktiven Wahlrechts durch eine reine Briefwahl 

liegen die Rechtsschutzformvoraussetzungen von keiner Alternative des § 29 Absatz 2 WahlO 

nF vor. Insofern entstünde allerdings eine Rechtsschutzlücke, wenn man eine Sperrwirkung der 

wahlrechtlichen Rechtsbehelfe hinsichtlich der nach der Schiedsordnung JGzB in Verbindung 

mit der Satzung der JGzB gegebenen allgemeinen Rechtsbehelfe annähme. Der 

Schiedsausschuss deutet den Einspruch daher insoweit in eine Beschwerde nach § 26 Absatz 1 

Satz 1 Nr. 2 der Satzung der JGzB um. Hiernach befindet der Schiedsausschuss über 

Beschwerden von Mitgliedern der Gemeinde in Fällen, in denen aufgrund der Satzung oder den 

auf ihr beruhenden Ordnungen die Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden 

sind. 

2. Das Schiedsgericht prüft im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auch die Vereinbarkeit von 

Vorschriften der Wahlordnung mit höherrangigem Recht. Maßstab der richterlichen 

Entscheidungsfindung des Schiedsausschusses ist das für die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
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geltende Recht. Da das Satzungsrecht und das Recht der Ordnungen der JGzB im Fall derer 

Unvereinbarkeit mit höherrangigen Rechtsvorschriften unwirksam wäre, läge insofern kein 

geltendes Recht vor. Die Rechtsprechungsaufgabe des Schiedsausschusses impliziert daher die 

Prüfung der Vereinbarkeit einer rangniederen Norm mit höherrangigem Recht (vergleiche 

Schiedsausschuss JGzB, Urteil vom 31.08.2023 - Az.: 02/2023, Seite 9 Urteilsabdruck).  

 

 

B) Die Beschwerde ist unbegründet. 

 

Die Anordnung einer reinen Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Prüfungsmaßstäbe 

a) Satzung 

§ 6 Absatz 2 Satz 1, 2 Satzung JGzB legt fest, dass die Mitglieder der 

Repräsentantenversammlung aus einer Wahl hervorgehen. Der Begriff der Wahl impliziert den 

Grundsatz der Freiheit der Wahl, da es sich anderenfalls nicht um eine (Wahl)Entscheidung des 

jeweils Wahlberechtigten handelte. Da die Geheimheit der Wahl eine Möglichkeitsbedingung 

der Freiheit der Wahl ist (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 79 Randziffer 82 

aE), lässt sich der Grundsatz der Geheimheit der Wahl aus dem Grundsatz der Freiheit der Wahl 

ableiten und ist somit von Begriff der Wahl umfasst.  

Der Begriff der Wahl impliziert demgegenüber nicht den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. 

So wäre etwa denkbar, dass Eltern Mehrfachstimmen für ihre noch nicht wahlberechtigten 

Kindern eingeräumt werden  so dass sowohl Zählwert- wie Erfolgswertungleichheit vorlägen 

, ohne dass dadurch der Charakter als Wahl in Frage gestellt wäre. Auch in historischer 

Perspektive (Ständewahlrecht, Dreiklassenwahlrecht) unterfällt der Grundsatz der Gleichheit 

der Wahl nicht bereits dem Begriff der Wahl.  

Ebenso wenig folgt ein Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl aus dem Begriff der Wahl. Der 

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl betrifft den - prinzipiell unbegrenzten - Kreis der 

Wahlberechtigten (vgl. Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffer 15). Die Festlegung des 

Kreises der Wahlberechtigten ist aber ein von der Wahl selbst getrennter Vorgang. Eine 
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Berührung des Wahlbegriffs läge erst vor, wenn der Kreis der Wahlberechtigten so eng gezogen 

würde, dass nicht mehr substanziell von einer Wahl gesprochen werden könnte (wie es bspw. 

bei der Wahl der Kardinäle nach Can. 351 - § 1 CIC durch den Papst der Fall ist). 

Dem Begriff der Wahl ist auch kein Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl zu entnehmen. Der 

Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl im Staatsrecht soll begründetes Vertrauen der Bürger in 

den korrekten Ablauf der Wahl schaffen und die Ordnungsgemäßheit und Nachvollziehbarkeit 

der Wahlvorgänge absichern. Das setzt voraus, dass das Wahlvolk sich selbst zuverlässig von 

 (vgl. Morlok, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. A., Art. 38 Rn. 

126; BVerfGE 123, 39 (69)). Hieraus wird ersichtlich, dass dem Grundsatz der Öffentlichkeit 

eine sekundäre Funktion zukommt. Er ist kein inhaltlicher Rechtmäßigkeitsmaßstab der Wahl, 

sondern Kontrollmaßstab für die inhaltliche Rechtmäßigkeit der Wahl. 

Die Satzung JGzB setzt mit der normativen Anordnung der Wahl allerdings zugleich eine 

hinreichende Gewährleistung dafür voraus, dass auch tatsächlich eine Wahl stattfindet. Dies 

impliziert hinreichende Vorkehrungen zur Richtigkeitsgewähr und damit ein hinreichendes 

Maß an objektiver Kontrollierbarkeit (vgl. zur Implikation auch BVerwG, Beschluss vom 15. 

Mai 1991  6 P 15/89 , Randziffer 27 = BVerwGE 88, 183-191 (188)). Ein hinreichendes Maß 

an Richtigkeitsgewähr und Kontrolle muss aber nicht notwendigerweise durch einen 

Öffentlichkeitsgrundsatz  mit der Konsequenz einer Urnenwahl - hergestellt werden. Es 

genügen sonstige Vorkehrungen, wenn sie sicherstellen, dass die sich aus dem Begriff der Wahl 

abzuleitenden Maßgaben der Wahl eingehalten werden. 

b) Die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 GG sind demgegenüber keine 

Rechtmäßigkeitsmaßstäbe für die Wahl zur Repräsentantenversammlung. Sie betreffen nur die 

Wahl zum Deutschen Bundestag (Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffern 9, 6). Ebenso 

wenig lassen sich aus Art. 28 Absatz 1 GG Folgerungen für die Wahl zur 

Repräsentantenversammlung begründen, da diese Vorschrift nur Landes- und 

Kommunalwahlen betreffen (Jarass/Pieroth, ebenda). Auch aus Art. 3 Absatz 1 GG ergeben 

sich für die JGzB keine Anforderungen an das Wahlverfahren; im Bereich der Ämterverleihung 

als rein innerer Angelegenheit den Religionsgemeinschaften nach Art 137 Absatz 3 Satz 2 
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WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG sind die Religionsgemeinschaften nicht 

grundrechtsverpflichtet (s.o.). 

Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot hinausgehenden 

Anforderungen an das Wahlverfahren ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der 

Freiheit und Gleichheit der Wahl als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten 

Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 

Randziffer 82; Herdegen, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt 

sich das Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der 

Religionsgemeinschaften; durch Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG wären auch hierarchische oder autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil 

vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 

 

2. Die Anordnung der Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO nF ist auf Grundlage der Ausformung 

der Wahl in der WahlO nF mit den Vorgaben der Satzung JGzB vereinbar. 

Die Ausgestaltung des aktiven Wahlrechts in § 3 WahlO nF, das grundsätzlich ein allgemeines 

Wahlrecht aller volljährigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde vorsieht, führt in Verbindung 

mit der Ausgestaltung des passiven Wahlrechts, das mit Ausnahme der oben aufgeführten 

Altersbeschränkung und der Inkompatibilitätsregelungen ebenfalls ein allgemeines passives 

Wahlrecht der aktiv Wahlberechtigten vorsieht, dazu, dass eine Wahl vorliegt. Die 

Vorkehrungen in den §§ 16 ff. WahlO nF schützen die Wahl in Verbindung mit den 

Rechtsbehelfen zur Wahlanfechtung in §§ 29 ff. WahlO nF mit hinreichender Sicherheit vor 

Manipulationen. 

 

 

C) Auch die von dem Einsprechenden geltend gemachten weiteren Anfechtungsgründe würden 

nicht zu einer Rechtswidrigkeit oder Ungültigkeit der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung führen. 
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I. Die Beschlüsse des Gerichts ZdJ vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 

G- sind nach dem Urteil des Schiedsausschusses der JGzB vom 31.08.2023  Az.: 02/2023  

für den Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich; sie entfalten für den 

Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung. Das Gericht ZdJ hat 

durch diese Entscheidung ohne Rechtsgrundlage - ultra vires - in die 

Rechtsprechungszuständigkeit des Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

eingegriffen und damit das Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin verletzt. 

Dem Gericht ZdJ sind von der JGzB keine Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. 

Hierzu wäre nach der Satzung der JGzB ein Beschluss der Repräsentantenversammlung der 

JGzB erforderlich, der (jedenfalls bisher) nicht ergangen ist. 

a) Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung JGzB ordnet die Gemeinde ihre Angelegenheiten in 

Selbstverwaltung. Dies umfasst die Errichtung einer eigenen Gerichtsbarkeit. Die Satzung der 

JGzB sieht in Abschnitt 4 die Errichtung eines Schiedsausschusses vor, der als 

gemeindeeigenes Gericht in einem durch eine Schiedsgerichtsordnung ausgestalteten, 

justizförmigen Verfahren zur Rechtsprechung in den Angelegenheiten der JGzB berufen ist. 

Nach § 26 Abs. 3 der Satzung JGzB ist die Schiedsgerichtsbarkeit des Schiedsausschusses 

abschließend. § 12 Absatz 3 lit. b) der Satzung JGzB sieht vor, dass zur Änderung der 

Schiedsordnung JGzB die Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit einer Mehrheit 

der amtierenden Mitglieder erforderlich ist. Zur Änderung der Satzung JGzB ist gemäß § 12 

Absatz 3 Nr. 1 lit. a) der Satzung JGzB eine Mehrheit von 2/3 der amtierenden Mitglieder 

erforderlich. Da die Übertragung der Rechtsprechungszuständigkeit auf einen Rechtsträger 

außerhalb der JGzB eine partielle Übertragung der sich aus dem Selbstverwaltungsrecht 

ergebenen Kompetenzen darstellt und zudem eine Abänderung von § 26 Absatz 3 der Satzung 

JGzB erfordern würde, wäre für eine wirksame Kompetenzübertragung ein Beschluss der 

Repräsentantenversammlung mit einer 2/3-Mehrheit erforderlich. Ein solcher Beschluss ist 

bisher nicht ergangen. Es fehlt auch eine Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit der 

Mehrheit ihrer Mitglieder, die für die Änderung der Schiedsordnung JGzB erforderlich wäre. 

Mangels Übertragung einer Rechtsprechungskompetenz auf das Gericht ZdJ durch die JGzB 

konnte dieses keine für den Einsprechenden verbindliche Entscheidung treffen. 
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b) Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass die satzungsrechtlichen Vorschriften der 

JGzB Innenrecht  darstellten, welches auf die im Außenverhältnis zum Zentralrat der Juden 

in Deutschland K. d. ö. R. eingegangene Verpflichtungen keinen Einfluss haben könne (so aber 

Gerichts ZdJ, Beschluss vom 21.07.2023 -Az.: 003-2023 G-, S. 4 Entscheidungsabdruck). Dies 

verkennt zum einen den rechtlichen Unterschied zwischen einer Verpflichtung und einer 

Verfügung, zum anderen die außenrechtliche Relevanz der satzungsrechtlichen Vorschriften 

der JGzB. Selbst wenn man gedanklich unterstellt, dass bspw. dem Vorstand der JGzB nach 

der Satzung JGzB eine Vertragsschlusskompetenz im Außenverhältnis zum Zentralrat der 

Juden in Deutschland auch im Hinblick auf Gegenstände zukäme, die der Regelungskompetenz 

der Repräsentantenversammlung der JGzB unterliegen (vergleichbar der völkerrechtlichen 

Vertragsschlusskompetenz gem. Art. 59 Absatz 1 Satz 2 GG), so wäre hiermit nur eine 

außenrechtliche Verpflichtung gegenüber dem Zentralrat begründet, aber noch nicht die 

Kompetenz verfügt. Die Verfügung der Kompetenz kann nur durch das Organ erfolgen, das sie 

innehat (vgl. hierzu insgesamt, bezogen auf das Staatsrecht, Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 59 

Randziffer 17; Art 24 Randziffer 12 f.; zu den Rechtsfolgen einer fehlenden Zustimmung: Art 

32 Randziffer 16; zur ultra-vires-Kontrolle ausbrechender Rechtsakte der Europäischen Union: 

Art 23 Randziffer 44 ff.). 

 

II. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Satzung JGzB 

a) Die Satzung JGzB stellt gegenüber der Wahlordnung JGzB die höherrangige Rechtsquelle 

dar, deren Vorgaben bei einer Normenkollision mit Vorschriften der Wahlordnung Vorrang 

haben. Der Satzung JGzB entgegenstehende Vorschriften der Wahlordnung sind nichtig. Dies 

folgt aus der stärkeren Legitimation der Satzung. Gemäß § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Satzung 

JGzB sind für die Annahme oder Änderung der Satzung der JGzB eine Mehrheit von zwei 

Drittel der amtierenden Mitglieder der Repräsentantenversammlung erforderlich, wohingegen 

eine Änderung der Wahlordnung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) dieser Vorschrift nur eine 

Mehrheit der Mitglieder der Repräsentantenversammlung erfordert.  
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b) Der Satzung JGzB lässt sich ein Gebot der Rechtsgleichheit der Gemeindemitglieder und ein 

Willkürverbot entnehmen. Zwar enthält die Satzung JGzB keinen Katalog subjektiver 

Grundrechte der Gemeindemitglieder. Aus § 11 Satzung JGzB in Verbindung mit § 12 Absatz 

3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2. b), c), Nr. 3 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB leitet 

sich aber ein innergemeindliches Prinzip der Ordnung der inneren Angelegenheiten durch 

Recht und ein innergemeindlicher allgemeiner Gleichheitssatz ab. Das gemeindliche 

Rechtsordnungsprinzip beinhaltet einen Rechtssatzvorbehalt und einen Rechtssatzvorrang. Der 

Rechtssatzvorbehalt ergibt sich aus §§ 11 Satz 1, 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2 b), c), Nr. 

3 Satzung JGzB. Diese Vorschriften weisen der Repräsentantenversammlung für bestimmte 

Materien die Regelungskompetenz und -aufgabe durch abstrakt-generelle Vorschriften - 

Richtlinien - zu. Der Rechtssatzvorrang, die Bindung der ausführenden Organe der JGzB, folgt 

aus § 11 Satz 2 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB. Aus der Festlegung der 

Satzung auf Regelungen durch Rechtssatz leitet sich ein innergemeindlicher allgemeiner 

Gleichheitssatz im Sinne eines Willkürverbots ab. Der generell-abstrakte Charakter einer 

Norm, d.h. einer Regelung einer unbestimmten Vielzahl von Anwendungsfällen für eine 

unbestimmte Vielzahl von Normadressaten, bewirkt Gleichheit durch Abstraktion. Jeder 

Normadressat wird für jede nach Maßgabe der Tatbestandsmerkmale der Norm vergleichbare 

Konstellation in der Rechtsfolge gleich behandelt. Der Satzung JGzB ist damit ein allgemeiner 

Gleichheitssatz immanent. Für den Sonderfall der gleichheitsgemäßen Besteuerung der 

Gemeindemitglieder zeigt sich dies auch an § 4 Satzung JGzB. 

c) Der so abgeleitete innergemeindliche allgemeine Gleichheitssatz beinhaltet ein 

Willkürverbot, aber keine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung. Er verbietet eine 

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, sofern sie nicht durch einen hinreichend 

gewichtigen sachlichen Grund gerechtfertigt werden kann. Als Differenzierungsgrund kommt 

jede vernünftige, sachlich vertretbare Erwägung in Betracht. Die Repräsentantenversammlung 

als Normgeberin ist zu Typisierungen befugt, wenn sich die Norm realitätsgerecht am typischen 

Fall orientiert. 

d) An diesen Maßstäben gemessen verstößt die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO 

nF nicht gegen den innergemeindlichen allgemeinen Gleichheitssatz. 
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aa) Die JGzB bezweckt mit der Neuregelung zum einen, die Repräsentantenversammlung für 

die jüngere Generation attraktiver zu machen. Zum anderen soll die Neuregelung sicherstellen, 

dass die Aufgaben der Repräsentantenversammlung ordnungsgemäß und wirkungsvoll 

wahrgenommen werden; die JGzB stützt sich dabei auf die Annahme, dass nach allgemeiner 

Lebenserfahrung mit zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit einhergeht. 

bb) Beide Regelungsziele sind vernünftig und sachlich vertretbar. 

(1) Das Regelungsziel einer angemessenen Altersstruktur der Repräsentantenversammlung ist 

legitim. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin bekennt sich in der Präambel ihrer Satzung zur 

Verpflichtung, das Judentum in all seinen Facetten am Leben zu erhalten und an kommende 

Generationen weiterzugeben. Gemäß § 2 der Satzung verpflichtet sie sich zur Schaffung von 

Einrichtungen, die zur religiösen, sozialen und kulturellen Betreuung sowie zur Erziehung ihrer 

Mitglieder im Sinne des Judentums erforderlich sind; hierzu können nach Absatz 2 der 

Vorschrift Einrichtungen zur Förderung der Jugendpflege, Kinderkrippen und 

Kindertagesstätten gehören. Ist die Förderung der nachwachsenden Generationen ein 

wesentlicher Zweck der Gemeinde, ist das Ziel der Repräsentation dieser Generationen in der 

Repräsentantenversammlung vernünftig und sachgerecht. 

Nach den Angaben der Gemeinde bestand ein hinreichender Regelungsanlass zur Erreichung 

dieses Ziels. Danach hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die 

Repräsentantenversammlung über Jahre hinweg vor allem aus älteren Gemeindemitgliedern 

bestand und so die jüngere Generation der Mitglieder in ihrem Engagement eingeschränkt war. 

Diesem Vortrag tritt der Einsprechende nicht entgegen. Es besteht für das Gericht kein Anlass, 

an der Richtigkeit dieses Vortrages zu zweifeln.  

Eine Überschreitung des Einschätzungsspielraums der Repräsentantenversammlung zur 

Novellierung der Wahlordnung ist im Hinblick auf dieses Regelungsziel und den 

Regelungsanlass daher nicht erkennbar. 

(2) Das Regelungsziel der Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirkungsvollen 

Aufgabenwahrnehmung durch die Repräsentanten ist ebenfalls legitim.  

Die den Repräsentanten zukommenden Aufgaben sind in §§ 12 Absatz 3, 13, 15 der Satzung 

JGzB normiert. Hierzu zählen neben legislativen Aufgaben personelle und wirtschaftliche 
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Aufgaben. Die legislativen Aufgaben umfassen die Verabschiedung verschiedenster 

Ordnungen, neben der Satzung etwa der Wahlordnung, der Schiedsordnung, der Steuer-, 

Versorgungs- und Vertrauensratsordnungen. Den Ordnungen liegen komplexe Sachmaterien 

zu Grunde, die weitgehende Sachkenntnisse und Anforderungen an eine adäquate normative 

Ausgestaltung voraussetzen, wenn allein die Verzahnung von gemeindlichem und staatlichem 

Recht zu bedenken ist. Die Wahrnehmung der personellen Aufgaben und der Überwachung der 

gemeindlichen Einrichtungen erfordert eine kontinuierliche Beschäftigung mit den 

Einrichtungen und ihren Mitarbeitern, die im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Einrichtungen 

und der Beschäftigten erheblichen zeitlichen Aufwand in Anspruch nehmen kann. Dasselbe gilt 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Aufgaben, etwa im Hinblick auf Grundstücks- und 

Wertpapiergeschäfte sowie den Haushalt der Gemeinde. Hinzu tritt die politische 

Beschäftigung mit der Ausrichtung der Gemeinde und ihrer Beziehungen zum Zentralrat der 

Juden, zu den deutschen staatlichen Institutionen und zu anderen Einrichtungen. 

Zusammengenommen erfordert die angemessene Mandatswahrnehmung damit ein erhebliches 

Maß an Arbeitseinsatz, Leistungsfähigkeit und Verantwortung. 

Den Anforderungen des Amtes steht gegenüber, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung mit 

zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit steigt. 

Dieser Umstand ist wissenschaftlich hinreichend belegt, vgl. Glisky/Riddle, Changes in 

cognitive function in human aging. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis, 2007; Garo-

Pascual/Gaser/Zhang et al, Brain structure and phenotypic profile of superagers compared with 

age-matched older adults: a longitudinal analysis from the Vallecas Project, Lancet Healthy 

Longev 2023; 4: e374 85 (published online: https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00079-

X). Aufgrund der typischen Abnahme der Leistungsfähigkeit im Alter bestehen im staatlichen 

Recht zahlreiche Vorschriften, die Altersgrenzen enthalten, etwa für kommunale Wahlämter 

(60-67 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 

Gesetzliche Höchstaltersgrenzen bei Amts- und Mandatsträgern und alternative 

Regelungsmöglichkeiten - WD 3 - 3000 - 127/15 -, S. 3 f.; download unter: 

https://www.bundestag.de/analysen );  Notare (70 Jahre, § 48a BnotO); Schöffen (70 Jahre, § 

33 Nr. 2 GVG); verschiedene Prüfberechtigte und Gutachter (in der Regel 68 Jahre, vgl. 

Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, a.a.O., S. 5 f.); Ärzte, 
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Zahnärzte und Psychotherapeuten (68 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestages, Höchstaltersgrenzen für die Berufsausübung von Ärzten, Zahnärzten 

und Psychotherapeuten in bundesrechtlichen Regelungen  WD 9 - 158/06 , S. 4 ff.; 15 ff). 

Diese Altersgrenzen sind von der Rechtsprechung für vereinbar mit Verfassungsrecht, AGG 

und Europarecht gehalten worden (vgl. die Einzelnachweise bei den zitierten Ausarbeitungen 

der Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages; BayVerfGH, Entscheidung vom 

19.12.2012 - Vf- 5-VII-12 -, S. 12 ff. = VerfGHE 65, 268 ff.);  

 

cc) Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist gemessen am Willkürverbot der 

Satzung JGzB auch nicht unter dem Aspekt zur beanstanden, dass sie hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit älterer Wahlbewerber nicht vom Einzelfall, sondern typisierend von einer 

generellen Vermutung altersbedingt beeinträchtigter Leistungsfähigkeit ausgeht. Die Norm 

orientiert sich realitätsgerecht am typischen Fall. Soll die ungeschmälerte physische und 

psychische Belastbarkeit des einzelnen Bewerbers im Zusammenhang mit der Wahl überhaupt 

Gegenstand einer näheren fachlichen Betrachtung sein, so könnte das allenfalls eine 

individuelle medizinische Untersuchung leisten. Eine dergestalt individuelle Prüfung wäre aber 

mangels eindeutiger und verbindlicher Kriterien und Maßstäbe zur Bestimmung des durch eine 

weitgehende Formalisierung gekennzeichneten passiven Wahlrechts von vornherein 

ungeeignet (vgl. BayVerfGH, a.a.O., S.17 f.). 

 

e) Die Altersgrenze ist schließlich auch nicht im Hinblick auf die Ausnahme für aktive 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung gem. § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit der 

Rechtsfolge ihrer Nichtigkeit willkürlich. Nach dieser Vorschrift sind von der 

Altersbegrenzung Kandidaten ausgenommen, die bereits in der (mit der Wahl) endenden 

Legislaturperiode der Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehörten. 

aa) Die JGzB rechtfertigt die Ausnahmevorschrift damit, dass Repräsentanten, die das 70. 

Lebensjahr während ihrer Mitgliedschaft in der Repräsentantenversammlung oder im Vorstand 

überschritten hätten, ihre Aktivität in der Repräsentantenversammlung mit ihren ganzen 

Erfahrungen fortsetzen können sollten. Bei ihnen entfiele auch die Einarbeitungszeit. 
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bb) Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Rückausnahme von der Ausnahmevorschrift zum 

altersbedingten Ausschluss vom passiven Wahlrecht. Sie dient der Abmilderung der sich aus 

dem altersbezogenen Ausschluss ergebenden Härten für einzelne Repräsentanten oder 

Vorstandsmitglieder, die ihre Ämter bis zur Altersgrenze oder über sie hinaus ausgeübt haben. 

Für solche Amtsträger ist zwar nicht individuell medizinisch ausgeschlossen, dass sie den 

Anforderungen des Amtes gesundheitlich oder geistig nicht gewachsen sein könnten, die 

Tatsache der Ausübung des Amtes trägt aber die Vermutung in sich, dass diese Amtsträger das 

Amt sachgerecht ausüben können. Der sachliche Unterschied zum Ausschluss von 

Nichtamtsträgern besteht darin, dass der Ausschluss für einen Amtsträger im Amt eine 

Unterbrechung der Amtsausübung wäre, wohingegen es für neue Amtsträger um die Aufnahme 

einer neuen Tätigkeit ginge. Bei Amtsträgern bestehen im Gegensatz zu Nichtamtsträgern 

bereits Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf das Amt. Amtsträger sind in laufende 

Vorhaben eingebunden und verfügen typischerweise aufgrund ihrer Erfahrung über einen 

tieferen Einblick in die Gemeindeangelegenheiten. Dies befähigt sie typischerweise besser zur 

- ununterbrochenen - Führung des Amts, als es typischerweise einem Nichtamtsträger möglich 

wäre. 

cc) Als typisierende Rückausnahme von der Ausnahme (d.h. des altersbedingten Ausschlusses 

vom passiven Wahlrecht) gelten im Grundsatz die oben für die Rechtfertigung der typisierenden 

Ausnahme dargestellten Maßgaben. Die Rückausnahme muss sich realitätsgerecht am 

typischen Fall orientierten; allerdings ist dem Regelungsgeber hinsichtlich der 

Realitätsgerechtigkeit und Typizität eine erweiterte Einschätzungsprärogative zuzugestehen. 

Bereits eine typisierende Ausnahme kann im Einzelfall mit Härten verbunden sein, die 

allerdings  sofern die oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind  hinzunehmen sind (so 

auch für das staatliche Recht: BVerfGE 126, 233 (263 f.); 103, 310 (319); 111, 115 (137)). Da 

die Rückausnahme dazu dient, eben diese Härten abzumildern, reduziert sie lediglich eine an 

sich durch die typisierende Ausnahmevorschrift erlaubte Härte (die Härte des 

Altersausschlusses für amtierende Amtsträger) und begründet damit nicht selbst eine neue 

(absolute) Härte. Eine gewisse relative (Ungleichbehandlungs-)Härte mögen Bewerber, die von 

der Rückausnahme nicht begünstigt sind, gegenüber rückausgenommenen Bewerbern 

empfinden, wenn sie geistig und physisch die Befähigung zum Amt hätten. Doch besteht nach 
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dem Gesagten ein sachlicher Grund für die Abmilderung der Härte (nur) gegenüber den 

amtierenden Amtsträgern. Es steht daher im Regelungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung, eine solche relative (Ungleichbehandlungs-)Härte 

unkompensiert zu belassen, zumal eine Kompensation durch weitere oder ggf. noch 

individualisierende Rückausnahmen die grundsätzliche Berechtigung der 

Repräsentantenversammlung zur Typisierung des Ausschlussgrundes konterkarieren würden. 

dd) Aber selbst wenn man davon ausginge, dass die Rückausnahme für Amtsträger einen 

Gleichheitsverstoß gegenüber einzelnen nicht rückausgenommenen Bewerbern darstellte, wäre 

Rechtsfolge nicht die Nichtigkeit von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF. Der 

Repräsentantenversammlung stünde zur Beseitigung der Ungleichbehandlung auch die 

Möglichkeit zur Verfügung, die Rückausnahme aufzuheben und dadurch einen 

Gleichheitsverstoß zu beseitigen. Der Schiedsausschuss könnte daher nur die Unvereinbarkeit 

von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit 

höherrangigem Recht feststellen. Diese Feststellung würde nicht zur Ungültigkeit der Wahl 

wegen unberechtigten Ausschlusses eines gleichheitswidrig betroffenen Bewerbers führen. 

Nach § 29 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2 WahlO nF kann ein Einspruch nicht darauf gestützt werden, dass 

ein Kandidat zu Unrecht zugelassen worden sei. Die Vorschrift ist eine Ausprägung des 

Grundsatzes der Stabilität der (erfolgten) Wahl. Aus ihr ist abzuleiten, dass ein 

Gleichheitsverstoß, der darin liegt, dass ein nicht zuzulassender Bewerber gleichwohl gewählt 

wurde, keine Relevanz für die Gültigkeit der Wahl haben soll. Ein ebensolcher Fall läge aber 

bei einer gleichheitswidrigen Nichteinbeziehung in eine begünstigende Rückausnahme vor. Der 

begünstigte Rückausgenommene würde in diesem Fall gleichheitswidrig gewählt worden sein, 

dürfte sein Mandat aber ohne Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl behalten. Das 

Satzungsrecht der Gemeinde räumt damit der Stabilität der Wahl Vorrang ein. 

 

2. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO verstößt auch nicht gegen Artikel 79 III 

GG. Der von dieser Vorschrift vermittelte Gleichbehandlungsanspruch beschränkt sich im 

Betrag auf den Menschenwürdegehalt des Gleichheitsanspruchs. Dieser beinhaltet ein 

Willkürverbot, das einen zureichenden Grund zur Rechtfertigung von Differenzierungen 

ausreichen lässt; eine Erhöhung der Kontrolldichte durch Einführung eines 
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Verhältnismäßigkeitsprinzips in die Gleichheitsprüfung entsprechend der ´neuen Formel´ der 

Rechtsprechung wird demgegenüber von Art. 79 Absatz 3 GG nicht verlangt (vgl. Hain: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79, Randziffer 62). Damit geht der durch Art 79 

Absatz 3 GG vermittelte Gleichbehandlungsanspruch nicht weiter als derjenige des 

innergemeindlichen Rechts. Daher kann dahinstehen, ob über Artikel 79 Abs. 3 GG überhaupt 

eine Bindung einer Religionsgemeinschaft an einen aus dem Menschenwürdegehalt des Artikel 

3 GG abgeleiteten Gleichberechtigungsanspruch begründen könnte (vgl. insoweit - gegen eine 

Geltung von Art. 3 GG innerhalb der Religionsgemeinschaft - Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140, Randziffer 43 (nach Fn. 82)). Im Übrigen gälten 

die Vorgaben des Art. 79 III GG im Bereich der Ämterverleihung ohnehin nicht, vgl. oben A) 

I. 2. d) aa). 

 

3. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist weder an Art 12 I GG noch an den 

grundrechtsgleichen Wahlrechtsgrundsätzen des Artikel 38 GG zu messen. Art 137 Absatz 3 

Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG weist die Ämterverleihung als rein innere 

organisationsrechtliche Angelegenheit den Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten 

Regelung zu. Eine Bindung der Gemeinde an das staatliche Recht wird folglich für die 

Ämterbesetzung weder über Artikel 79 Absatz 3 GG, noch wegen des öffentlich-rechtlichen 

Körperschaftsstatus der Gemeinde über Art. 1 Absatz 3 GG bewirkt (vgl. Unruh, a.a.O.; 

Classen, Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.; Art. 1, Randziffer 37). Das AGG gilt im Bereich von Art 137 Absatz 3 Satz 

2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG folglich ebenfalls nicht. 

 

 

III. Der Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer jüdischer Organisationen gem. § 4 

Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF ist mit dem Willkürverbot vereinbar, weil hierfür ein hinreichend 

gewichtiger sachlicher Grund besteht. Die Jüdischen Gemeinde zu Berlin versteht sich als 

Einheitsgemeinde, in der verschiedene jüdischen Strömungen und Ansichten Platz finden und 

unterstützt werden sollen (vgl. auch §§ 2,3 Satzung JGzB sowie die Präambel der Satzung 

JGzB). Hieraus ergibt sich ein Neutralitätsgebot innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in 
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Berlin, das gefährdet ist, wenn Mitglieder anderer jüdischer Organisationen in der Jüdischen 

Gemeinde zu Berlin Einfluss nehmen und die Interessen der anderen Organisation in den 

Vordergrund stellen. Der Ausschluss von Mitgliedern anderer Organisationen dient damit der 

Verhinderung von Interessenkonflikten und der unverhältnismäßigen Einflussnahme solcher 

Organisationen auf die Gemeinde. Das staatliche Recht enthält ebenfalls 

Inkompatibilitätsvorschriften für Abgeordnete bei möglichen Konfliktlagen (etwa Art. 137 GG, 

Art. 55 I, Art. 94 Absatz 1 Satz 3 GG). Bei den in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF genannten 

Organisationen sind infolge von Überschneidungen der Betätigungsbereiche und -gegenstände 

Interessengegensätze möglich. Besteht die abstrakte Möglichkeit von Interessenkollisionen, 

etwa des Einsatzes von Ressourcen der JGzB für Zwecke einer anderen Organisation, ist eine 

konkrete oder bereits konkret absehbare Interessenkollision zur Rechtfertigung des 

Ausschlussgrundes nicht erforderlich. Der Repräsentantenversammlung kommt eine 

weitgehende Einschätzungsprärogative zur Möglichkeit solcher Interessenkonflikte zu. 

 

Die enumerative Regelungsweise in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF verstößt nicht gegen das 

Willkürverbot. Zum einen dürften sich die Kriterien relevanter Konfliktlagen durch eine 

generell-abstrakte Regelung kaum sachgerecht erfassen lassen. Sollte eine solche Regelung alle 

denkbaren Konfliktlagen erfassen, müsste zudem ihr Abstraktionsgrad hoch sein, mit der 

korrelierenden Konsequenz, dass ihre Aussagekraft für einen konkreten Fall gering bliebe. Die 

Normkonkretisierung fiele dann dem Schiedsausschuss zu, bei dem sie im Hinblick auf die 

Einschätzungsprärogative der Repräsentantenversammlung und der dieser zukommenden 

stärkeren demokratischen Legitimation aber nicht zutreffend aufgehoben wäre. 

Der Einsprechende könnte sich auch nicht darauf berufen, wenn § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF 

einzelne andere jüdische Organisationen nicht erfasste, die entsprechend dem Regelungszweck 

eigentlich erfasst sein müssten, so dass insoweit eine Ungleichbehandlung vorläge. Denn sofern 

die in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF benannten Organisation zu Recht als inkompatibel eingestuft 

werden, fällt deren Inkompatibilität nicht fort, weil andere Organisationen ebenfalls 

inkompatibel wären. Eine Ungleichbehandlung wäre objektiv-rechtlich von der 

Repräsentantenversammlung nur dadurch aufzulösen, dass die weiteren Organisationen 

ebenfalls in die Vorschrift aufgenommen werden. 
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IV. Der Ausschluss von Ehegatten gem. § 4 Abs. 2 Nr. 8 WahlO nF der gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5-

6 WahlO nF ausgeschlossenen Mitglieder ist ebenfalls mit dem Willkürverbot vereinbar. Für 

den Ausschluss besteht ein hinreichend gewichtiger sachlicher Grund. Auf Grund der 

persönlichen Nähe von Eheleuten ist die Annahme nicht unberechtigt, dass die von diesen 

Vorschriften verfolgten Zwecke auch für die Ehegatten der ausgeschlossenen Mitglieder 

zutreffen. 

Im Hinblick auf Nr. 4 der Vorschrift  Ausschluss von Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde  

ist ein Interessenkonflikt im Hinblick auf die Kontrolle der Mitarbeiter durch die Ehegatten in 

der Repräsentantenversammlung möglich. Ebenso können die genannten Beeinträchtigungen 

eines ordnungsgemäßen Funktionierens gemeindlicher Einrichtungen und der 

Chancengleichheit beim Zugang zu Ämtern betroffen sein, wenn etwa ein Ehegatte Wahlkampf 

für den anderen im Amt betreibt und hierfür die Möglichkeiten des Amtes nutzt.  

Für Nr. 5 der Vorschrift  Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer Organisationen  

sind die dargestellten Interessenkonflikte identisch bei entsprechendem Einsatz eines Ehegatten 

möglich. 

 

 

V. Weitere Verfahrensfehler 

Auf Grundlage des Vortrages des Einsprechenden ergeben sich keine Verfahrensfehler bei der 

Ankündigung, Vorbereitung und Durchführung der Wahl. 

1. Der Wahltermin wurde § 2 WahlO nF entsprechend festgesetzt. § 2 WahlO nF sieht zum 

Wahltermin vor, dass er spätestens drei Monate nach Ablauf der Legislaturperiode stattfinden 

muss. Der Wahltermin wurde hingegen drei Monate vor Ablauf der Legislaturperiode 

festgesetzt. Ein Vorziehen der Wahl vor Ablauf der Legislaturperiode der bestehenden 

Repräsentantenversammlung ist gemäß § 2 WahlO nF nicht verboten. Auch § 6 Absatz 2 Satz 

2 der Satzung JGzB sieht nur einen spätesten Wahltermin - 3 Monate nach Ablauf der 

Amtsperiode -, aber keinen frühesten Wahltermin vor. Ein gewisses Vorziehen der Wahl ist 

zudem aus dem Grunde angebracht, dass die neue Repräsentantenversammlung mit dem Ende 
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der Legislaturperiode der vorherigen Repräsentantenversammlung konstituiert sein sollte. Dies 

ist nicht möglich, wenn die Wahlen erst mit dem Ende der Legislaturperiode stattfinden. 

2. Die in § 2 Absatz 2 WahlO nF vorgesehene Ankündigung der Wahl ausschließlich auf der 

Homepage der JGzB ist nicht zu beanstanden. Die Satzung der JGzB enthält zur Form der 

Wahlbekanntmachung keine Vorgaben. 

3. Der Wahlleiter wurde rechtmäßig durch Umlaufbeschluss der Repräsentantenversammlung 

vom 31.07.2023 bestellt. Die stellvertretende Wahlleiterin verfügt über die Befähigung zum 

Richteramt, so dass die Qualifikationsanforderungen gem. § 7 Absatz 1 Satz 4 WahlO nF 

vorliegen. Dass die stellvertretende Wahlleiterin Mitarbeiterin der Gemeinde ist, schließt sie 

nicht vom Amt der stellvertretenden Wahlleiterin aus. Die WahlO nF enthält für diese 

Konstellation keine Inkompatibilitätsvorschrift. Auch die Ausschließungsgründe gemäß § 20 

Abs. 1 VwVfG wären nicht gegeben. Die stellvertretende Wahlleiterin ist rechtmäßig vom 

Wahlleiter berufen worden. Gegen die Berufung hat die Repräsentantenversammlung kein Veto 

gem. § 7 Absatz 4 WahlO nF eingelegt. Dass die stellvertretende Wahlleiterin vor Ablauf der 

Einlegungsfrist für das Veto an einer Sitzung des Wahlausschusses teilgenommen hat, führt zu 

keinem Verfahrensfehler. Die Nichteinlegung des Vetos ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung 

der Berufung zur stellvertretenden Wahlleiterin, insoweit ist die Konstellation vergleichbar mit 

derjenigen in § 44 Absatz 3 Nr. 3, 4 VwVfG / § 45 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4, 5 VwVfG. Die 

Einlegung des Vetos führte nur nachträglich zu Unwirksamkeit der Berufung ex tunc. 

 

4. Zu den weiteren Rügen mit Schriftsatz vom 8.11.2023 gilt: 

a) Weitere erbetene Unterlagen zur rechtmäßigen Besetzung der Wahlleitung sind nicht 

entscheidungserheblich. Zum einen wurde innerhalb der Einspruchsbegründungsfrist nicht 

(zumindest umrisshaft oder durch Bestreiten) geltend gemacht, dass insoweit ein Wahlfehler 

vorliegen soll; damit ist eine Präklusion eingetreten. Zum anderen ist weder dargelegt, noch 

ersichtlich, wie sich eine fehlerhafte Besetzung des Wahlausschusses auf das Ergebnis der Wahl 

ausgewirkt haben könnte (s.o.). Sofern Zweifel an der Richtigkeit der Stimmenauszählung 

bestanden haben sollten, hätte der Einspruch auf diesen Einspruchsgrund (§ 29 Absatz 1 Nr. 1, 

2WahlO nF) gestützt werden können. Dies ist nicht geschehen. 
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b) Unterlagen aus dem legislativen Verfahren zur Änderung der Wahlordnung gehören nicht 

zum Verwaltungsvorgang über die Durchführung der Wahl. Zu Verfahrensfehlern im 

legislativen Verfahren sind innerhalb der Einspruchsbegründungsfrist keine Rügen erhoben 

worden, so dass neue Einwendungen nun präkludiert wären. Der Schiedsausschuss ist dem 

rechtmäßigen Zustandekommen der Wahlordnung gleichwohl nachgegangen und hat die 

wesentlichen Dokumente hierzu übersandt. Vorabstimmungen und Entwürfe im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung der Vorschriften über das passive Wahlrecht sind als 

vorbereitende Beratungsmaterialien irrelevant. Wesentlich ist, dass die letztlich verabschiedete 

Norm verfahrensrechtlich und materiell einwandfrei zustande gekommen ist, was nach 

Überzeugung des Schiedsausschusses der Fall ist. 

c) Weitere Unterlagen zu den Wahlvorschlägen sind nach den obigen Darlegungen nicht 

entscheidungserheblich, da die Gültigkeit bzw. Anzahl der Wahlvorschläge für die 

Nichtzulassung zur Wahl nicht kausal geworden sind. Der Schiedsausschuss hat daher die 

Frage, ob ausreichende gültige Wahlvorschläge eingereicht worden sind, dahinstehen lassen. 

d) Die jeweils zur Äußerung gesetzten Fristen waren nicht unangemessen kurz. Die 

Wahlordnung sieht in § 31 WahlO nF im Grundsatz eine Entscheidungsfrist für den 

Schiedsausschuss von sieben Tagen vor. Diese ist verlängerbar, bleibt aber eine 

Beschleunigungsvorgabe für den Schiedsausschuss. Auch für staatliche 

Wahlprüfungsverfahren ist mit Rücksicht darauf, dass über die Gültigkeit einer Wahl schnell 

entschieden werden muss, ein Zügigkeitsgebot anerkannt (vgl. Austermann, in: Schreiber, 

BWahlG, § 49 Randziffer 38). Für alle entscheidungstragenden Umstände war die Gelegenheit 

zur Äußerung zudem deutlich länger als erforderlich. Dass beim BVerfG 

Wahlprüfungsbeschwerden nicht selten jahrelang liegen bleiben, kann für den 

Schiedsausschuss kein Maßstab sein. 

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 4, 13 der Schiedsordnung.  
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Berlin, den 08.11.2023

Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin

gez. gez. gez.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg

Dieses Urteil ist unanfechtbar, § 28 WahlO.

Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ist gem. Art. 140 GG / 137 WRV nicht 

eröffnet, da es sich um eine rein innergemeindliche ämterbesetzungsrechtliche Streitigkeit 

handelt.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg
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JÜDISCHE GEMEINDE ZU BERLIN K.d.ö.R.

DER SCHIEDSAUSSCHUSS

ORANIENBURGER STRASSE 28-31

10117 BERLIN

Az.:  08/2023

Urteil

In dem Wahlprüfungs- und Beschwerdeverfahren

des Herrn Mario Marcus, 

Helmstedter Str. 15, 10717 Berlin

- Einsprechender und Antragsteller -

- Verfahrensbevollmächtigte: Gelbart Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

Fasanenstr. 77, 10623 Berlin

g e g e n

die Jüdischen Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R, 

vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn 

Dr. Gideon Joffe sowie das Vorstandsmitglied Eduard Datel,

Oranienburger Str. 28-30, 10117 Berlin

- Antragsgegnerin -,

Beteiligte: Der Wahlleiter und der Wahlausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R,

s Herrn Mario Marcus, 

Helmstedter Str. 15, 10717 Berlin

Verfahrensbevollmächtigte: Gelbart Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,

Fasanenstr. 77, 10623 Berlin
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hat der Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin durch die Vorsitzende Richterin 

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu und Dan Goldenberg am 08.11.2023 durch 

schriftliche Entscheidung für Recht erkannt:

1. Der Einspruch wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

3. Die Kosten des Verfahrens trägt der Einsprechende/Antragsteller.

Tatbestand

Der Einsprechende und Antragsteller (im Folgenden: Einsprechender) ist Mitglied der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er begehrt die Ungültigkeitserklärung der Wahl zur 20.

Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB) und die Verpflichtung 

der Antragsgegnerin zur erneuten Durchführung der Wahl.

1. Der Einsprechende schrieb am 07.07.2023 eine E-Mail, adressiert an das Wahlbüro der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin an folgende Adressen: servic@jg-berlin.de und rv@jg-berlin.de. 

Er beabsichtige eine Kandidatur zur 20. Repräsentantenversammlung, sei 71 Jahre alt und 

Mitglied bei Masorti e.V.. Er bat die Antragsgegnerin um Bestätigung, dass er bei vollständiger 

Vorlage der erforderlichen Unterlagen als Kandidat zugelassen werde; bei nicht fristgemäßer 

Rückmeldung gehe er von einer Ablehnung seiner Kandidatur und zugleich abschließender, 

abschlägiger Entscheidung des Wahlausschusses aus. In der Folge holte er die 

Kandidatenunterlagen bei der Antragsgegnerin ab, reichte aber keine Unterlagen zur

Kandidatur ein. Auf seine E-Mail vom 07.07.2023 erhielt der Einsprechende keine 

Rückmeldung. Zu einer Zulassung des Einsprechenden als Kandidat zur 20. 

Repräsentantenversammlung traf der Wahlausschuss der JGzB mangels einer Bewerbung keine 

Entscheidung.

2. Der Einsprechende hatte kurz zuvor mit Antragsschrift vom 05.07.2023 beim Gericht beim 

Zentralrat der Juden in Deutschland (ZdJ) im Wege des Eilrechtsschutzes gegenüber der JGzB 

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg 

sei 71 Jahre alt und 
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als Antragsgegnerin die Durchsetzung seines passiven Wahlrechts für die Wahlen zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB beantragt. Er machte die Ungültigkeit der Wahlordnung 

der JGzB in der Fassung vom 31.05.2023 (im Folgenden: WahlO nF) bzw. einzelner ihrer 

Vorschriften geltend. Er rügte insbesondere die Beschränkungen des passiven Wahlrechts 

durch die Altersgrenze gem. § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF und durch die 

Inkompatibilitätsregelung aufgrund einer Mitgliedschaft in anderen jüdischen Organisationen, 

unter anderem dem Verein Masorti, gem. § 4 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 der WahlO nF. Die JGzB 

trat dem entgegen und machte geltend, dass das Gericht ZdJ nicht zuständig sei, da das 

Verfahren in die ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts der JGzB falle; zudem sei 

die WahlO nF in vollem Umfang gültig. Das Gericht ZdJ erklärte sich dennoch für zuständig 

und sprach mit Beschluss vom 21.07.2023 zum Az.: 004-2023 G aus: 

1. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, die Durchführung der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin vorläufig und bis zu einer Entscheidung 

dieses Gerichts in der Hauptsache zu unterlassen.  

2. Für den Fall, dass die Antragsgegnerin das Hauptsacheverfahren nicht binnen 4 Wochen 

anhängig macht, wird die Antragsgegnerin dazu verpflichtet, bis spätestens 05.12.2023 die 

Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin durchzuführen. Weiter wird 

die Antragsgegnerin für diesen Fall verpflichtet, die Wahl ausschließlich nach den Vorgaben 

der Wahlordnung in der Fassung vom 26. Juli 2011 durchzuführen.  

3. Die Entscheidung zu Ziffer 1. und 2. ist sofort vollziehbar. Der Antragsgegnerin wird 

aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 1. und 2. dieses Beschlusses das Hauptsacheverfahren 

innerhalb von 4 Wochen beim Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland anhängig zu 

machen. Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt 

Rechtskraft der im Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung 

ein.  

4.   

5. Den Antragstellern wird aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 4. dieses Beschlusses das 

Hauptsacheverfahren innerhalb von 4 Wochen anhängig zu machen. Wird das 

Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt Rechtskraft der im 

Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung ein.  
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Das Gericht ZdJ begründete seine Entscheidung in der Sache damit, dass die WahlO nF nicht 

mit dem Willkürverbot gemäß Art. 3 Absatz 1 GG in Einklang zu bringen sei. Die Altersgrenze 

gemäß § 4 Absatz 1 WahlO nF stelle einen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen 

Gemeindemitglieder dar, für die keine sachlichen Gründe erkennbar seien; es werde nicht auf 

die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit der Betroffenen abgestellt; es gebe zudem ein 

Recht der aktiv Wahlberechtigten, Kandidaten, die die Altersgrenze überschritten hätten, 

wählen zu können. Die Inkompatibilitätsvorschriften in § 4 Absatz 2 Nr. 5 WahlO nF verstießen 

gegen das Willkürverbot, weil eine Ungleichbehandlung gegenüber Mitarbeitern von nicht 

genannten jüdischen Organisationen vorliege. Die Einführung der ausschließlichen Briefwahl 

sei mit dem Willkürverbot nicht in Einklang zu bringen, weil damit das Demokratieprinzip in 

Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 GG und die aus ihm abzuleitenden Wahlgrundsätze verletzt seien; 

der Wahlgrundsatz der Öffentlichkeit werde durch eine ausschließliche Briefwahl verletzt, weil 

nach ihm das Leitbild der Urnenwahl erhalten bleiben müsse.  

 

Die JGzB legte als Antragsgegnerin in dem vorgenannten Verfahren weder Rechtsmittel beim 

Gericht ZdJ ein, noch machte sie dort ein Hauptsacheverfahren anhängig. Sie beantragte indes 

mit Antragsschrift vom 25.08.2023 beim Schiedsausschuss der JGzB die Feststellung, dass der 

Beschluss der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in Deutschland vom 

21.07.2023 zum Az.: -004-2023 G- für den Rechtskreis der JGzB unbeachtlich sei und für den 

Rechtskreis der JGzB keine Bindungswirkung entfalte. Der Schiedsausschuss der JGzB stellte 

mit Urteil vom 31.08.2023  Az.: 02/2023  fest: 

1.  Die Beschlüsse der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in 

Deutschland vom 21.07.2023 zu den Az: - 003-2023 G - und - 004-2023 G - sind für den 

Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich. Sie entfalten für den Rechtskreis 

der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung.   

Zur Begründung führte der Schiedsausschuss der JGzB aus, dass das Gericht ZdJ durch die 

Entscheidung zum Az. -004-2023 G- ohne Rechtsgrundlage - ultra vires - in die 

Rechtsprechungszuständigkeit des Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

eingegriffen und damit das Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin verletzt 



 
 

5 
 

habe. Dem mit Wirkung zum Januar 2023 beim Zentralrat der Juden in Deutschland neu 

eingerichteten Gericht ZdJ seien von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine 

Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. Hierzu wäre nach der Satzung der JGzB ein 

Beschluss der Repräsentantenversammlung der JGzB erforderlich gewesen, der bisher nicht 

ergangen sei. 

Darüber hinaus wäre der Schiedsausschuss der JGzB selbst bei einer angenommenen 

Übertragung der Rechtsprechungskompetenzen für den Streit in dem Verfahren beim Gericht 

ZdJ zum Az. -004-2023 G- gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung JGzB allein zuständig gewesen. 

Hiernach befinde der Schiedsausschuss JGzB über Beschwerden von Mitgliedern der 

Gemeinde in Fällen in denen aufgrund der Satzung oder der auf ihr beruhenden Ordnungen die 

Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden sind. Eine solche Konstellation habe 

dem Verfahren zum Az. -004-2023 G- zugrunde gelegen. 

 

3. Die WahlO nF der JGzB wurde am 31.05.2023 von der Repräsentantenversammlung 

einstimmig beschlossen. Ihr Entwurf war den Mitgliedern der Repräsentantenversammlung 

sieben Tage vor dieser Sitzung zusammen mit der Ladung zugeleitet worden. Am 30.06.2023 

veröffentlichte die JGzB die WahlO nF auf ihrer Homepage http://www.jg-berlin.org/ . 

 

In der WahlO nF ist geregelt: 

§ 1 Abs. 5 WahlO nF 

Die Wahl findet als Briefwahl statt." 

§ 2 Abs. 1 WahlO nF 

Die Wahl zur neuen Repräsentantenversammlung ist spätestens drei Monate nach Ablauf von 

sechs Jahren nach der letzten konstituierenden Sitzung abzuhalten. Der Vorstand beschließt 

den genauen Termin der Wahl und schreibt die Wahl aus.  

§ 2 Abs. 2 WahlO nF 

Der Wahltermin ist mindestens 62 Tage vor Beginn der Auszählung der Stimmen zusammen 

mit der Wahlordnung auf der offiziellen Homepage der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB) 

im Internet bekannt zu geben." 

§ 4 Abs. 1 WahlO nF 



 
 

6 
 

Wählbar ist jedes wahlberechtigte Mitglied, welches der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

angehört und das 70. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Konstituierung der neuen 

Repräsentantenversammlung nicht vollendet haben wird. Ausgenommen von der 

Altersbegrenzung sind Kandidaten, die bereits (mit der Wahl) endenden Legislaturperiode der 

Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehören."  

§ 4 Abs. 2 der WahlO nF  

Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind Personen die eines der nachfolgenden 

Merkmale aufweisen: 

 

5. die Mitarbeiter, Amts- oder Mandatsträger einer der nachfolgenden Organisationen oder 

einer von diesen mehrheitlich getragenen Einrichtungen sind, sofern diese nicht von der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin dahin entsendet worden sind: des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims 

Conference), der Ronald S. Lauder Foundation, Lauder Yeshurun gGmbH, Chabad 

Lubawitsch, der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, Masorti, Makkabi. 

6. die Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin waren, für die Dauer von zwei 

vollständigen Legislaturperioden,  

 

8. Für Ehepartner der jeweiligen Mitarbeiter bzw. ehemaligen Mitarbeiter gelten die 

Regelungen in Ziff. 4., 5., 6., 7. entsprechend;"  

§ 9 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  

 mindestens 65 

wahlberechtigten Mitgliedern der Gemeinde auf von dem Wahlausschuss herausgegebenen 

Formblättern unterstützt werden."  

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 der WahlO nF 

 ferner vorlegen,  

 

2. ein polizeiliches Führungszeugnis, das am Tag der Einreichung nicht älter als vier Monate 

sein darf [...]"  

§ 10 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  
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Wahlausschuss 

oder dem von ihm Beauftragten in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift 

4. Die JGzB kündigte am 30.06.2023 auf ihrer Homepage unter http://www.jg-berlin.org/ die 

Wahl zu ihrer 20. Repräsentantenversammlung an und gab zugleich bekannt, dass die 

Auszählung der Stimmen zur Wahl am 03.09.2023 stattfinden werde. 

Die konstituierende Sitzung des Wahlausschusses fand am 27.06.2023 statt. Wahlleiter war der 

Volljurist Herr Tobias Frey, stellvertretender Wahlleiter Herr Kenji Kitamura. Herr Tobias Frey 

musste aus gesundheitlichen Gründen von dem Amt als Wahlleiter zurücktreten. Zum neuen 

Wahlleiter bestimmte die Repräsentantenversammlung der JGzB mit Umlaufbeschluss der RV 

vom 31.07.2023 Herrn Kenji Kitamura.

5. Der Einsprechende hat mit Schriftsatz seines Verfahrensbevollmächtigten vom 07.09.2023, 

beim Schiedsausschuss der JGzB eingegangen am 08.09.2023, gegen die Wahl zur 20.

Repräsentantenversammlung der JGzB Einspruch eingelegt. Er beantragt,

1) die Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung bei der Antragsgegnerin in 

Form der vorläufigen Feststellung des Wahlergebnisses auf der URL

http://www.ip-berlin.orp/ sowie http://www.jg-

berlin.orp/fileadmin/redaktion/downloads/vorl%C3%A4ufiges_amtliches_Erge

bnis.pdf für ungültig zu erklären,

2) die Jüdische Gemeinde zu Berlin zu verpflichten, bis spätestens zum 05. 

Dezember 2023, hilfsweise zum nächstmöglichen Termin, die Wahl zur 20.

Repräsentantenversammlung unter ausschließlicher Zugrundelegung der 

Vorgaben der Wahlordnung in der Fassung 26.07.2011 zu wiederholen.

Der Einsprechende führt zur Begründung aus, dass die Durchführung der Wahl entgegen der 

rechtskräftigen Entscheidung des Gerichts beim Zentralrat der Juden vom 21.07.2023 zum Az.:

Volljurist Herr Tobias Frey, Herr Tobias Frey 

Kenji Kitamura.

Herr Kenji Kitamura.
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-004-2023 G- stattgefunden habe. Die Wahlen seien ungültig, weil sie auf einer nichtigen 

Wahlordnung beruhten, insoweit nähme er Bezug auf die Entscheidungsgründe der 

vorgenannten Entscheidung des Gerichts beim Zentralrat der Juden. Die WahlO nF sei nicht 

ordnungsgemäß bekanntgegeben worden. Die in der WahlO nF vorgesehene Ankündigung der 

Wahl ausschließlich auf der Homepage der JGzB führe dazu, dass nicht alle Wahlberechtigten 

zumutbar Kenntnis von der Wahlbekanntmachung erhielten. Der den Kandidaten für die 

Beschaffung der Wahlunterlagen verbleibende Zeitraum sei zu kurz. Die Verkürzung der Frist 

für die Einreichung der Kandidaturunterlagen auf 12 Tage sei mit höherrangigem Recht nicht 

vereinbar. Die Durchführung der Wahl drei Monate vor Ablauf der Amtszeit stelle eine 

vorgezogene Neuwahl dar, für die es keine rechtliche Grundlage gebe. Die Durchführung der 

Wahl als ausschließliche Briefwahl sei nicht mit höherrangigem Recht vereinbar. Kandidaten 

mit einem Alter von über 70 Jahren sowie Kandidaten, die aktiv in anderen, ausgewählten 

jüdischen Vereinen bzw. Organisationen tätig seien, würden diskriminiert; hierdurch seien auch 

Wähler in ihrem aktiven Wahlrecht betroffen, solche Kandidaten wählen zu können. Dasselbe 

gelte für das Verbot der Kandidatur ehemaliger Mitarbeiter für 2 Legislaturperioden nach 

Beendigung ihrer Tätigkeit sowie ihrer Ehegatten. Die Wahl sei ohne einen qualifizierten 

Wahlleiter mit Befähigung zum Richteramt durchgeführt worden. Der Wahlleiter und der 

stellvertretene Wahlleiter seien satzungswidrig bestellt worden. Die Wahl sei überdies ohnehin 

unwirksam, weil der Name und die Qualifikation des stellvertretenden Wahlleiters den 

Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde zu Berlin nicht mitgeteilt worden seien.  

Dass der Einsprechende keine Wahlunterlagen eingereicht habe, führe nicht zu einem Fehlen 

des Rechtschutzinteresses, da er mit E-Mail vom 07.07.2023 an die Antragsgegnerin seine 

Absicht zu kandidieren zum Ausdruck gebracht habe. Da er aufgrund seines Lebensalters mit 

über 70 Jahren sowie aufgrund seiner Amtsinhaberschaft als Vorsitzender des Masorti e.V. 

davon ausgehen musste, nicht kandidieren zu dürften, wäre die Einreichung seiner 

Wahlunterlagen reine Förmelei gewesen. 

 

6. Die Antragsgegnerin tritt dem entgegen. Die WahlO nF sei formell rechtmäßig zustande 

gekommen und stehe auch materiell in Einklang mit höherrangigem Recht. Der Beschluss des 

Gerichts beim Zentralrat der Juden sei für die Antragsgegnerin unbeachtlich. Die Beschränkung 
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auf eine Briefwahl sei nicht zu beanstanden. Die Beschränkung des passiven Wahlrechts auf 70 

Jahre stelle keine unzulässige Altersdiskriminierung dar; Zweck der Altersgrenze seien die 

Verjüngung der Repräsentantenversammlung und die Sicherung einer effektiven und 

leistungsfähigen politischen Leitung. Der Ausschluss ehemaliger Mitarbeiter und Mitglieder 

bestimmter anderer jüdischen Organisationen bezwecke sachgerecht die Vermeidung von

Interessenkollisionen. Auf Grund der persönlichen Nähe von Eheleuten müssten die 

Ausschlüsse auch für Ehepartner gelten. Der Wahlleiter sei ordnungsgemäß durch die 

Repräsentantenversammlung im Wege eines zulässigen Umlaufbeschlusses am 31.07.2023 

gewählt worden und die Berufung der stellvertretenden Wahlleiterin und Volljuristin sei der 

Repräsentantenversammlung vom Wahlleiter angezeigt worden. Aus Sorge vor Repressalien 

gegen sich und ihre Familie möchte die stellvertretende Wahlleiterin nicht ihren Namen nennen.

7. Der Schiedsausschuss JGzB hat die stellvertretende Wahlleiterin um Offenlegung ihres

Namens für die Verfahrensbeteiligten und um Vorlage eines Nachweises über das Bestehen der 

Zweiten Juristischen Staatsprüfung gebeten. Die stellvertretende Wahlleiterin ist dem 

nachgekommen. Sie heißt Nadine Ursula Simonsohn-Rentel. Sie hat einen Bescheid des 

Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamts Berlin-Brandenburg vom 21.08.2007 vorgelegt, der

für sie das Bestehen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung feststellt.

Entscheidungsgründe

Das Gericht konnte gemäß § 8 Absatz 1 lit. b) Schiedsordnung der JGzB ohne mündliche 

Verhandlung entscheiden. Der Schiedsausschuss hat einstimmig eine mündliche Verhandlung 

für entbehrlich gehalten und ist zu der Überzeugung gelangt, dass weitere Sachaufklärung nicht 

erforderlich wird.

A) Zulässigkeit

I. Der Einspruch gemäß dem Antrag zu 1. ist unzulässig.

Nadine Ursula Simonsohn-Rentel.
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1. Rechtsgrundlage der Wahl ist die Wahlordnung der JGzB in der Fassung vom 31. Mai 2023 

(WahlO nF). Die WahlO nF ist formell ordnungsgemäß zustande gekommen. Sie wurde 

entsprechend § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) der Satzung JGzB von einer Mehrheit der 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung beschlossen. Die Zuleitung der Beschlussvorlage 

sieben Tage vor dem Sitzungstag gab den Mitgliedern der Repräsentantenversammlung relativ 

zur Komplexität des Beratungsgegenstandes hinreichende Gelegenheit, die Vorlage zu prüfen 

(vgl. insoweit allg. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 05. Juli 2023 - 2 BvE 4/23 -, 

Rn. 88 f.). 

Es liegt auch kein Bekanntgabemangel vor. Die Satzung der JGzB enthält zur Bekanntgabe von 

Rechtsvorschriften nur in § 22 eine Regelung. Hiernach hat der Vorstand den 

Gemeindemitgliedern die Einsichtnahme in die Satzung und Ordnungen der Gemeinde zu 

ermöglichen. Auf Änderungen sind die Gemeindemitglieder hinzuweisen, um bei Bedarf eine 

erneute Einsichtnahme in die geänderte Fassung zu ermöglichen. Vorgaben zur Form des 

Hinweises gibt die Satzung nicht. 

Das Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes verlangt hinsichtlich der Bekanntgabe von 

Rechtsnormen, sie der Öffentlichkeit förmlich so zugänglich zu machen, dass die Betroffenen 

sich verlässlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können (vgl. BVerwGE 126, 388). 

Allerdings unterfällt die Bekanntgabe der Rechtsvorschriften der Religionsgemeinschaften 

deren Selbstbestimmungsrecht gem. Art 137 Absatz 3 Satz 1 WRV in Verbindung mit Artikel 

140 GG (vgl. Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, Randziffer 10). Der Bundesfinanzhof 

hat es in seinem Urteil vom 04.05.1983 - II R 180/79  (juris) im Hinblick auf die 

Veröffentlichung katholischen Kirchenrechts als ausreichend angesehen, dass dieses 1917 in 

lateinischer Sprache im kirchlichen Amtsblatt "Acta Apostolicae Sedis" in Rom verkündet 

worden war. 

Auf dieser Grundlage war die Veröffentlichung der WahlO nF auf der Internetseite der 

Gemeinde in Verbindung mit der jederzeitigen Einsichtnahmemöglichkeit für 

Gemeindemitglieder gemäß § 22 Satzung in den Räumen der Gemeinde ausreichend. 

Gegenüber einer Veröffentlichung in Papierform schafft die Veröffentlichung auf der 

Homepage der Gemeinde eine leichtere und schnellere Zugangsmöglichkeit zum neuen Recht.  
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2. Der Einspruch lässt sich auf keine zulässige Rechtsschutzform gemäß § 29 Absätze 2 und 3 

WahlO nF stützen. 

a) Nach § 29 Absatz 3 WahlO nF kann ein wahlprüfungsrechtlicher Einspruch nur entweder 

von einem betroffenen Wahlbewerber oder - hinsichtlich der Eintragung im Wahlverzeichnis - 

von einem betroffenen Wahlberechtigten eingelegt werden. In der Sache rügt der 

Einsprechende Verstöße gem. § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 WahlO nF. Solche Verstöße können 

nur von einem betroffenen Wahlbewerber geltend gemacht werden, § 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 

WahlO nF. Der Einsprechende ist kein (betroffener) Wahlbewerber in diesem Sinne, weil er 

keine Wahlunterlagen zu seiner Person eingereicht hat. Die Ankündigung, eine Bewerbung zur 

Wahl zu beabsichtigen, ersetzt nicht die Bewerbung selbst, zumal die Ankündigung des 

Einsprechenden nicht die für eine Kandidatur gemäß § 9 WahlO erforderlichen Nachweise 

enthielt. Überdies erreichten die E-Mails des Einsprechenden vom 07.07.2023 die 

Repräsentantenversammlung bzw. den Wahlausschuss nicht, weil der Einsprechende als 

Empfänger keine gültigen E-Mail-Adressen verwendete. Sämtliche E-Mail-Adressen der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin enden auf .org. 

Dass der Einsprechende im Hinblick auf die Alters- und Inkompatibilitätsregelungen der 

WahlO nF nach seinem Bekunden davon ausgegangen ist, dass seine Kandidatur ohnehin 

abgelehnt werden würde, entbindet ihn schließlich nicht davon, sich auch tatsächlich zu 

bewerben, wenn er beabsichtigt, gegen diese Einschränkungen im Rechtsbehelfswege 

vorzugehen. 

 

b) Hinsichtlich der Rügen des Einsprechenden zum Verbot der Kandidatur ehemaliger 

Mitarbeiter und zu den mit den jeweiligen Ausschlussgründen korrelierenden 

Ehegattenausschlüssen wäre der Einsprechende zudem nicht im Sinne von § 29 Absatz 3 Satz 

1 Nr. 1 WahlO nF betroffen, weil seine Kandidatur nicht aufgrund dieser Ausschlussgründe 

abgelehnt wurde. Die Zulassung einer actio pro socio in dieser Konstellation wäre aufgrund der 

Grundsätze der Stabilität der Wahl und der Notwendigkeit einer zügigen Entscheidung über die 

Gültigkeit der Wahl auch nicht geboten. 
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c) Soweit der Einsprechende rügt, dass er bzw. andere Gemeindemitglieder durch die Alters- 

und Inkompatibilitätsregelungen der WahlO nF in ihrem aktiven Wahlrecht betroffen seien, 

weil sie nach diesen Vorschriften ausgeschlossene Kandidaten nicht hätten wählen können, 

liegen die Rechtsschutzformvoraussetzungen nach § 29 Absätze 2, 3 WahlO nF ebenfalls nicht 

vor. Eine Betroffenheit im aktiven Wahlrecht kann nach § 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 WahlO nF 

nur im Fall von § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 WahlO nF geltend gemacht werden. Diese Vorschrift 

betrifft den hier nicht einschlägigen Fall unzutreffender Eintragungen der aktiv 

Wahlberechtigten im Wahlverzeichnis. 

d) Die Begrenzung der wahlprüfungsrechtlichen Rechtsbehelfe hinsichtlich des aktiven 

Wahlrechts in § 29 Absätze 2, 3 WahlO nF betrifft den Einsprechenden für die Alters- und 

Inkompatibilitätsregelungen der WahlO nF auch weder in seinem durch das staatliche Recht 

gewährten Justizgewähranspruch, noch entsteht eine Rechtsschutzlücke.  

aa) Der Justizgewähranspruch kommt nur zum Tragen, wenn es um die Verletzung eines von 

der Rechtsordnung verbürgten subjektiven Rechts geht (vgl. BVerfGE 116, 135 (150)). 

Hinsichtlich der Ämterbesetzung der Religionsgemeinschaften begründet das staatliche Recht 

keine subjektiven Rechte der Mitglieder der Religionsgemeinschaften im Sinne eines 

wahlrechtlichen status activus. Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG weist die Ämterverleihung als rein innere organisationsrechtliche Angelegenheit den 

Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten Regelung zu (vgl. Unruh, a.a.O.; Classen, 

Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.). Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot 

hinausgehenden Anforderungen an das Wahlverfahren  und somit kein wahlrechtlicher status 

activus  ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl 

als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: 

v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 Randziffer 82; Herdegen, in: 

Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt sich das Demokratieprinzip 

des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der Religionsgemeinschaften; durch Art 137 

Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG wären auch hierarchische oder 

autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., 
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Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , 

Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 

bb) Durch die Beschränkung der wahlrechtlichen Rechtsbehelfe entsteht auch keine 

Rechtsschutzlücke. Die Möglichkeit, einen nach den Regelungen der WahlO nF (zunächst) 

ausgeschlossenen bestimmten Wahlbewerber aktiv wählen zu können, wird dadurch prozessual 

geschützt, dass dieser Bewerber selbst gem. § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF 

den in seinem Ausschluss liegenden Wahlfehler als betroffener Wahlbewerber geltend machen 

kann. Da die Satzung der JGzB keine Vorgaben zur Reichweite des aktiven Wahlrechts der 

Gemeindemitglieder macht (vgl. § 9 Satzung JGzB), liegt es im Gestaltungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung als Normgeberin der Wahlordnung, die prozessualen 

Möglichkeiten zur Wahlanfechtung gegenüber dem Grundsatz der Stabilität der Wahl und der 

Notwendigkeit einer zügigen Klärung der Gültigkeit der Wahl abzuwägen und im Einzelnen 

auszugestalten. 

 

3. Hinsichtlich des gerügten Wahlfehlers, dass die Wahl ohne einen qualifizierten und 

rechtmäßig bestellten Wahlleiter bzw. stellvertretenden Wahlleiter mit Befähigung zum 

Richteramt durchgeführt worden sei, wäre der Einsprechende nicht einspruchsbefugt. Er hat 

nicht dargelegt, wie sich die etwaig fehlende persönliche Qualifikation oder 

Verfahrensfehlerhaftigkeit der Bestimmung der Wahlleiter auf die Sitzverteilung ausgewirkt 

haben könnte. § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 WahlO verlangt einen zumindest in den Grundzügen 

substantiierten Vortrag zur Kausalität eines Wahlfehlers für die Sitzverteilung. 

 

II. Der auf eine Wiederholung der Wahl gerichtete Verpflichtungsantrag zu 2. ist unzulässig.  

1. Es handelt sich um keinen Einspruch im Wahlprüfungsverfahren gemäß § 29 WahlO nF, weil 

er die dortigen Rechtsschutzformvoraussetzungen nicht erfüllt. Der Antrag erfüllt allerdings die 

Rechtsschutzformvoraussetzungen nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 der Satzung der JGzB. 

Hiernach befindet der Schiedsausschuss über Beschwerden von Mitgliedern der Gemeinde in 

Fällen, in denen aufgrund der Satzung oder den auf ihr beruhenden Ordnungen die Mitglieder 

belastende Entscheidungen getroffen worden sind.  
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2. Eine Beschwerde nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 der Satzung der JGzB ist allerdings durch 

den Vorrang der wahlprüfungsrechtlichen Rechtsbehelfe gemäß der §§ 28 ff. WahlO als 

speziellere und abschließende Vorschriften für die Prüfung der Gültigkeit einer Wahl gesperrt, 

wenn die im Beschwerdeverfahren begehrte Rechtsfolge den möglichen Rechtsfolgen nach §§ 

32, 33 WahlO nF entspricht. Dies ist hinsichtlich der begehrten Wiederholung der Wahl der 

Fall, vgl. § 33 Absatz 1 WahlO nF. Der Vorrang der wahlrechtsspezifischen Rechtsbehelfe 

korreliert mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der im 

Anwendungsbereich der Beschwerde gemäß Art. 41 Absatz 2 GG eine Verfassungsbeschwerde 

ausgeschlossen ist. Der Justizgewähranspruch ist durch die Beschränkung auf die 

wahlrechtsspezifischen Rechtsbehelfe nicht betroffen, weil eine inzidente Gültigkeitsprüfung 

der Wahlrechtsnormen über das Verfahren gemäß § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 WahlO nF möglich 

ist. 

 

III. Hinsichtlich der geltend gemachten Unvereinbarkeit der von der WahlO nF vorgesehenen 

reinen Briefwahl mit höherrangigem Recht und einer daraus resultierenden Verletzung im 

aktiven Wahlrecht ist der eingelegte Rechtsbehelf allerdings als Beschwerde zulässig. 

1. Für die Geltendmachung einer Verletzung des aktiven Wahlrechts durch eine reine Briefwahl 

liegen die Rechtsschutzformvoraussetzungen von keiner Alternative des § 29 Absatz 2 WahlO 

nF vor. Insofern entstünde allerdings eine Rechtsschutzlücke, wenn man eine Sperrwirkung der 

wahlrechtlichen Rechtsbehelfe hinsichtlich der nach der Schiedsordnung JGzB in Verbindung 

mit der Satzung der JGzB gegebenen allgemeinen Rechtsbehelfe annähme. Der 

Schiedsausschuss deutet den Einspruch daher insoweit in eine Beschwerde nach § 26 Absatz 1 

Satz 1 Nr. 2 der Satzung der JGzB um. Hiernach befindet der Schiedsausschuss über 

Beschwerden von Mitgliedern der Gemeinde in Fällen, in denen aufgrund der Satzung oder den 

auf ihr beruhenden Ordnungen die Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden 

sind. 

2. Das Schiedsgericht prüft im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auch die Vereinbarkeit von 

Vorschriften der Wahlordnung mit höherrangigem Recht. Maßstab der richterlichen 

Entscheidungsfindung des Schiedsausschusses ist das für die Jüdische Gemeinde zu Berlin 

geltende Recht. Da das Satzungsrecht und das Recht der Ordnungen der JGzB im Fall derer 
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Unvereinbarkeit mit höherrangigen Rechtsvorschriften unwirksam wäre, läge insofern kein 

geltendes Recht vor. Die Rechtsprechungsaufgabe des Schiedsausschusses impliziert daher die 

Prüfung der Vereinbarkeit einer rangniederen Norm mit höherrangigem Recht (vergleiche 

Schiedsausschuss JGzB, Urteil vom 31.08.2023 - Az.: 02/2023, Seite 9 Urteilsabdruck).  

 

 

B) Die Beschwerde ist, soweit sie zulässig ist, unbegründet. 

Die Anordnung einer reinen Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Prüfungsmaßstäbe 

a) Satzung 

§ 6 Absatz 2 Satz 1, 2 Satzung JGzB legt fest, dass die Mitglieder der 

Repräsentantenversammlung aus einer Wahl hervorgehen. Der Begriff der Wahl impliziert den 

Grundsatz der Freiheit der Wahl, da es sich anderenfalls nicht um eine (Wahl)Entscheidung des 

jeweils Wahlberechtigten handelte. Da die Geheimheit der Wahl eine Möglichkeitsbedingung 

der Freiheit der Wahl ist (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 79 Randziffer 82 

aE), lässt sich der Grundsatz der Geheimheit der Wahl aus dem Grundsatz der Freiheit der Wahl 

ableiten und ist somit von Begriff der Wahl umfasst.  

Der Begriff der Wahl impliziert demgegenüber nicht den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. 

So wäre etwa denkbar, dass Eltern Mehrfachstimmen für ihre noch nicht wahlberechtigten 

Kindern eingeräumt werden  so dass sowohl Zählwert- wie Erfolgswertungleichheit vorlägen 

, ohne dass dadurch der Charakter als Wahl in Frage gestellt wäre. Auch in historischer 

Perspektive (Ständewahlrecht, Dreiklassenwahlrecht) unterfällt der Grundsatz der Gleichheit 

der Wahl nicht bereits dem Begriff der Wahl.  

Ebenso wenig folgt ein Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl aus dem Begriff der Wahl. Der 

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl betrifft den - prinzipiell unbegrenzten - Kreis der 

Wahlberechtigten (vgl. Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffer 15). Die Festlegung des 

Kreises der Wahlberechtigten ist aber ein von der Wahl selbst getrennter Vorgang. Eine 

Berührung des Wahlbegriffs läge erst vor, wenn der Kreis der Wahlberechtigten so eng gezogen 
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würde, dass nicht mehr substanziell von einer Wahl gesprochen werden könnte (wie es bspw. 

bei der Wahl der Kardinäle nach Can. 351 - § 1 CIC durch den Papst der Fall ist). 

Dem Begriff der Wahl ist auch kein Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl zu entnehmen. Der 

Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl im Staatsrecht soll begründetes Vertrauen der Bürger in 

den korrekten Ablauf der Wahl schaffen und die Ordnungsgemäßheit und Nachvollziehbarkeit 

der Wahlvorgänge absichern. Das setzt voraus, dass das Wahlvolk sich selbst zuverlässig von 

z-Kommentar, 3. A., Art. 38 Rn. 

126; BVerfGE 123, 39 (69)). Hieraus wird ersichtlich, dass dem Grundsatz der Öffentlichkeit 

eine sekundäre Funktion zukommt. Er ist kein inhaltlicher Rechtmäßigkeitsmaßstab der Wahl, 

sondern Kontrollmaßstab für die inhaltliche Rechtmäßigkeit der Wahl. 

Die Satzung der JGzB setzt mit der normativen Anordnung der Wahl allerdings zugleich eine 

hinreichende Gewährleistung dafür voraus, dass auch tatsächlich eine Wahl stattfindet. Dies 

impliziert hinreichende Vorkehrungen zur Richtigkeitsgewähr und damit ein hinreichendes 

Maß an objektiver Kontrollierbarkeit (vgl. zur Implikation auch BVerwG, Beschluss vom 15. 

Mai 1991  6 P 15/89 , Randziffer 27 = BVerwGE 88, 183-191 (188)). Ein hinreichendes Maß 

an Richtigkeitsgewähr und Kontrolle muss aber nicht notwendigerweise durch einen 

Öffentlichkeitsgrundsatz  mit der Konsequenz einer Urnenwahl - hergestellt werden. Es 

genügen sonstige Vorkehrungen, wenn sie sicherstellen, dass die sich aus dem Begriff der Wahl 

abzuleitenden Maßgaben der Wahl eingehalten werden. 

b) Die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 GG sind demgegenüber keine 

Rechtmäßigkeitsmaßstäbe für die Wahl zur Repräsentantenversammlung. Sie betreffen nur die 

Wahl zum Deutschen Bundestag (Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffern 9, 6). Ebenso 

wenig lassen sich aus Art. 28 Absatz 1 GG Folgerungen für die Wahl zur 

Repräsentantenversammlung begründen, da diese Vorschrift nur Landes- und 

Kommunalwahlen betreffen (Jarass/Pieroth, ebenda). Auch aus Art. 3 Absatz 1 GG ergeben 

sich für die JGzB keine Anforderungen an das Wahlverfahren; im Bereich der Ämterverleihung 

als rein innerer Angelegenheit den Religionsgemeinschaften nach Art 137 Absatz 3 Satz 2 

WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG sind die Religionsgemeinschaften nicht 

grundrechtsverpflichtet (s.o.). 
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Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot hinausgehenden 

Anforderungen an das Wahlverfahren ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der 

Freiheit und Gleichheit der Wahl als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten 

Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 

Randziffer 82; Herdegen, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt 

sich das Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der 

Religionsgemeinschaften; durch Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG wären auch hierarchische oder autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil 

vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 

 

2. Die Anordnung der Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO nF ist auf Grundlage der Ausformung 

der Wahl in der WahlO nF mit den Vorgaben der Satzung JGzB vereinbar. 

Die Ausgestaltung des aktiven Wahlrechts in § 3 WahlO nF, das grundsätzlich ein allgemeines 

Wahlrecht aller volljährigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde vorsieht, führt in Verbindung 

mit der Ausgestaltung des passiven Wahlrechts, das mit Ausnahme der oben aufgeführten 

Altersbeschränkung und der Inkompatibilitätsregelungen ebenfalls ein allgemeines passives 

Wahlrecht der aktiv Wahlberechtigten vorsieht, dazu, dass eine Wahl vorliegt. Die 

Vorkehrungen in den §§ 16 ff. WahlO nF schützen die Wahl in Verbindung mit den 

Rechtsbehelfen zur Wahlanfechtung in §§ 29 ff. WahlO nF mit hinreichender Sicherheit vor 

Manipulationen. 

 

 

C) Der Einspruch und die Beschwerde wären aber auch im Übrigen unbegründet. Der 

Einsprechende hat insoweit keine Gründe dargelegt, die zu einer Rechtswidrigkeit oder 

Ungültigkeit der Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung führten. 

 

I. Der Beschluss des Gerichts ZdJ vom 21.07.2023 zum Az.: -004-2023 G- ist nach dem Urteil 

des Schiedsausschuss der JGzB vom 31.08.2023  AZ: 02/2023  für den Rechtskreis der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich; er entfaltet für den Rechtskreis der Jüdischen 
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Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung. Das Gericht ZdJ hat durch diese Entscheidung 

ohne Rechtsgrundlage - ultra vires - in die Rechtsprechungszuständigkeit des 

Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu Berlin eingegriffen und damit das 

Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin verletzt. Dem Gericht ZdJ sind von 

der JGzB keine Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. Hierzu wäre nach der 

Satzung der JGzB ein Beschluss der Repräsentantenversammlung der JGzB erforderlich, der 

(jedenfalls bisher) nicht ergangen ist. 

a) Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung JGzB ordnet die Gemeinde ihre Angelegenheiten in 

Selbstverwaltung. Dies umfasst die Errichtung einer eigenen Gerichtsbarkeit. Die Satzung der 

JGzB sieht in Abschnitt 4 die Errichtung eines Schiedsausschusses vor, der als 

gemeindeeigenes Gericht in einem durch eine Schiedsgerichtsordnung ausgestalteten, 

justizförmigen Verfahren zur Rechtsprechung in den Angelegenheiten der JGzB berufen ist. 

Nach § 26 Abs. 3 der Satzung JGzB ist die Schiedsgerichtsbarkeit des Schiedsausschusses 

abschließend. § 12 Absatz 3 lit. b) der Satzung JGzB sieht vor, dass zur Änderung der 

Schiedsordnung JGzB die Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit einer Mehrheit 

der amtierenden Mitglieder erforderlich ist. Zur Änderung der Satzung JGzB ist gemäß § 12 

Absatz 3 Nr. 1 lit. a) der Satzung JGzB eine Mehrheit von 2/3 der amtierenden Mitglieder 

erforderlich. Da die Übertragung der Rechtsprechungszuständigkeit auf einen Rechtsträger 

außerhalb der JGzB eine partielle Übertragung der sich aus dem Selbstverwaltungsrecht 

ergebenen Kompetenzen darstellt und zudem eine Abänderung von § 26 Absatz 3 der Satzung 

JGzB erfordern würde, wäre für eine wirksame Kompetenzübertragung ein Beschluss der 

Repräsentantenversammlung mit einer 2/3-Mehrheit erforderlich. Ein solcher Beschluss ist 

bisher nicht ergangen. Es fehlt auch eine Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit der 

Mehrheit ihrer Mitglieder, die für die Änderung der Schiedsordnung JGzB erforderlich wäre. 

Mangels Übertragung einer Rechtsprechungskompetenz auf das Gericht ZdJ durch die 

Repräsentantenversammlung der  JGzB konnte dieses keine für die Antragstellerin verbindliche 

Entscheidung treffen. 

b) Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass die satzungsrechtlichen Vorschriften der 

JGzB Innenrecht  darstellten, welches auf die im Außenverhältnis zum Zentralrat der Juden 

in Deutschland K. d. ö. R. eingegangene Verpflichtungen keinen Einfluss haben könne (so aber 



 
 

19 
 

Gerichts ZdJ, Beschluss vom 21.07.2023 -Az.: 004-2023 G-, S. 4 Entscheidungsabdruck). Dies 

verkennt zum einen den rechtlichen Unterschied zwischen einer Verpflichtung und einer 

Verfügung, zum anderen die außenrechtliche Relevanz der satzungsrechtlichen Vorschriften 

der JGzB. Selbst wenn man gedanklich unterstellt, dass bspw. dem Vorstand der JGzB nach 

der Satzung JGzB eine Vertragsschlusskompetenz im Außenverhältnis zum Zentralrat der 

Juden in Deutschland auch im Hinblick auf Gegenstände zukäme, die der Regelungskompetenz 

der Repräsentantenversammlung der JGzB unterliegen (vergleichbar der völkerrechtlichen 

Vertragsschlusskompetenz gem. Art. 59 Absatz 1 Satz 2 GG), so wäre hiermit nur eine 

außenrechtliche Verpflichtung gegenüber dem Zentralrat begründet, aber noch nicht die 

Kompetenz verfügt. Die Verfügung der Kompetenz kann nur durch das Organ erfolgen, das sie 

innehat (vgl. hierzu insgesamt, bezogen auf das Staatsrecht, Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 59 

Randziffer 17; Art 24 Randziffer 12 f.; zu den Rechtsfolgen einer fehlenden Zustimmung: Art 

32 Randziffer 16; zur ultra-vires-Kontrolle ausbrechender Rechtsakte der Europäischen Union: 

Art 23 Randziffer 44 ff.). 

 

II. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Satzung JGzB 

a) Die Satzung JGzB stellt gegenüber der Wahlordnung JGzB die höherrangige Rechtsquelle 

dar, deren Vorgaben bei einer Normenkollision mit Vorschriften der Wahlordnung Vorrang 

haben. Der Satzung JGzB entgegenstehende Vorschriften der Wahlordnung sind nichtig. Dies 

folgt aus der stärkeren Legitimation der Satzung. Gemäß § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Satzung 

JGzB sind für die Annahme oder Änderung der Satzung der JGzB eine Mehrheit von zwei 

Drittel der amtierenden Mitglieder der Repräsentantenversammlung erforderlich, wohingegen 

eine Änderung der Wahlordnung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) dieser Vorschrift nur eine 

Mehrheit der Mitglieder der Repräsentantenversammlung erfordert.  

b) Der Satzung JGzB lässt sich ein Gebot der Rechtsgleichheit der Gemeindemitglieder und ein 

Willkürverbot entnehmen. Zwar enthält die Satzung JGzB keinen Katalog subjektiver 

Grundrechte der Gemeindemitglieder. Aus § 11 Satzung JGzB in Verbindung mit § 12 Absatz 

3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2. b), c), Nr. 3 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB leitet 
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sich aber ein innergemeindliches Prinzip der Ordnung der inneren Angelegenheiten durch 

Recht und ein innergemeindlicher allgemeiner Gleichheitssatz ab. Das gemeindliche 

Rechtsordnungsprinzip beinhaltet einen Rechtssatzvorbehalt und einen Rechtssatzvorrang. Der 

Rechtssatzvorbehalt ergibt sich aus §§ 11 Satz 1, 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2 b), c), Nr. 

3 Satzung JGzB. Diese Vorschriften weisen der Repräsentantenversammlung für bestimmte 

Materien die Regelungskompetenz und -aufgabe durch abstrakt-generelle Vorschriften - 

Richtlinien - zu. Der Rechtssatzvorrang, die Bindung der ausführenden Organe der JGzB, folgt 

aus § 11 Satz 2 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB. Aus der Festlegung der 

Satzung auf Regelungen durch Rechtssatz leitet sich ein innergemeindlicher allgemeiner 

Gleichheitssatz im Sinne eines Willkürverbots ab. Der generell-abstrakte Charakter einer 

Norm, d.h. einer Regelung einer unbestimmten Vielzahl von Anwendungsfällen für eine 

unbestimmte Vielzahl von Normadressaten, bewirkt Gleichheit durch Abstraktion. Jeder 

Normadressat wird für jede nach Maßgabe der Tatbestandsmerkmale der Norm vergleichbare 

Konstellation in der Rechtsfolge gleich behandelt. Der Satzung JGzB ist damit ein allgemeiner 

Gleichheitssatz immanent. Für den Sonderfall der gleichheitsgemäßen Besteuerung der 

Gemeindemitglieder zeigt sich dies auch an § 4 Satzung JGzB. 

c) Der so abgeleitete innergemeindliche allgemeine Gleichheitssatz beinhaltet ein 

Willkürverbot, aber keine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung. Er verbietet eine 

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, sofern sie nicht durch einen hinreichend 

gewichtigen sachlichen Grund gerechtfertigt werden kann. Als Differenzierungsgrund kommt 

jede vernünftige, sachlich vertretbare Erwägung in Betracht. Die Repräsentantenversammlung 

als Normgeberin ist zu Typisierungen befugt, wenn sich die Norm realitätsgerecht am typischen 

Fall orientiert. 

d) An diesen Maßstäben gemessen verstößt die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO 

nF nicht gegen den innergemeindlichen allgemeinen Gleichheitssatz. 

aa) Die JGzB bezweckt mit der Neuregelung zum einen, die Repräsentantenversammlung für 

die jüngere Generation attraktiver zu machen. Zum anderen soll die Neuregelung sicherstellen, 

dass die Aufgaben der Repräsentantenversammlung ordnungsgemäß und wirkungsvoll 

wahrgenommen werden; die JGzB stützt sich dabei auf die Annahme, dass nach allgemeiner 
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Lebenserfahrung mit zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit einhergeht. 

bb) Beide Regelungsziele sind vernünftig und sachlich vertretbar. 

(1) Das Regelungsziel einer angemessenen Altersstruktur der Repräsentantenversammlung ist 

legitim. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin bekennt sich in der Präambel ihrer Satzung zu der 

Verpflichtung, das Judentum in all seinen Facetten am Leben zu erhalten und an kommende 

Generationen weiterzugeben. Gemäß § 2 der Satzung verpflichtet sie sich zur Schaffung von 

Einrichtungen, die zur religiösen, sozialen und kulturellen Betreuung sowie zur Erziehung ihrer 

Mitglieder im Sinne des Judentums erforderlich sind; hierzu können nach Absatz 2 der 

Vorschrift Einrichtungen zur Förderung der Jugendpflege, Kinderkrippen und 

Kindertagesstätten gehören. Ist die Förderung der nachwachsenden Generation ein wesentlicher 

Zweck der Gemeinde, ist das Ziel der Repräsentation dieser Generation in der 

Repräsentantenversammlung vernünftig und sachgerecht. 

Nach den Angaben der Gemeinde bestand ein hinreichender Regelungsanlass zur Erreichung 

dieses Ziels. Danach hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die 

Repräsentantenversammlung über Jahre hinweg vor allem aus älteren Gemeindemitgliedern 

bestand und so die jüngere Generation der Mitglieder in ihrem Engagement eingeschränkt war. 

Diesem Vortrag tritt der Einsprechende nicht entgegen. Es besteht für das Gericht kein Anlass, 

an der Richtigkeit dieses Vortrages zu zweifeln.  

Eine Überschreitung des Einschätzungsspielraums der Repräsentantenversammlung zur 

Novellierung der Wahlordnung ist im Hinblick auf dieses Regelungsziel und den 

Regelungsanlass daher nicht erkennbar. 

(2) Das Regelungsziel der Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirkungsvollen 

Aufgabenwahrnehmung durch die Repräsentanten ist ebenfalls legitim.  

Die den Repräsentanten zukommenden Aufgaben sind in §§ 12 Absatz 3, 13, 15 der Satzung 

JGzB normiert. Hierzu zählen neben legislativen Aufgaben personelle und wirtschaftliche 

Aufgaben. Die legislativen Aufgaben umfassen die Verabschiedung verschiedenster 

Ordnungen, neben der Satzung etwa der Wahlordnung, der Schiedsordnung, der Steuer-, 

Versorgungs- und Vertrauensratsordnungen. Den Ordnungen liegen komplexe Sachmaterien 

zu Grunde, die weitgehende Sachkenntnisse und Anforderungen an eine adäquate normative 
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Ausgestaltung voraussetzen, wenn allein die Verzahnung von gemeindlichem und staatlichem 

Recht zu bedenken ist. Die Wahrnehmung der personellen Aufgaben und der Überwachung der 

gemeindlichen Einrichtungen erfordert eine kontinuierliche Beschäftigung mit den 

Einrichtungen und ihren Mitarbeitern, die im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Einrichtungen 

und der Beschäftigten erheblichen zeitlichen Aufwand in Anspruch nehmen kann. Dasselbe gilt 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Aufgaben, etwa im Hinblick auf Grundstücks- und 

Wertpapiergeschäfte sowie den Haushalt der Gemeinde. Hinzu tritt die politische 

Beschäftigung mit der Ausrichtung der Gemeinde und ihrer Beziehungen zum Zentralrat der 

Juden, zu den deutschen staatlichen Institutionen und zu anderen Einrichtungen. 

Zusammengenommen erfordert die angemessene Mandatswahrnehmung damit ein erhebliches 

Maß an Arbeitseinsatz, Leistungsfähigkeit und Verantwortung. 

Den Anforderungen des Amtes steht gegenüber, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung mit 

zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit steigt. 

Dieser Umstand ist wissenschaftlich hinreichend belegt, vgl. Glisky/Riddle, Changes in 

cognitive function in human aging. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis, 2007; Garo-

Pascual/Gaser/Zhang et al, Brain structure and phenotypic profile of superagers compared with 

age-matched older adults: a longitudinal analysis from the Vallecas Project, Lancet Healthy 

Longev 2023; 4: e374 85 (published online: https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00079-

X). Aufgrund der typischen Abnahme der Leistungsfähigkeit im Alter bestehen im staatlichen 

Recht zahlreiche Vorschriften, die Altersgrenzen enthalten, etwa für kommunale Wahlämter 

(60-67 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 

Gesetzliche Höchstaltersgrenzen bei Amts- und Mandatsträgern und alternative 

Regelungsmöglichkeiten - WD 3 - 3000 - 127/15 -, S. 3 f.; download unter: 

https://www.bundestag.de/analysen );  Notare (70 Jahre, § 48a BnotO); Schöffen (70 Jahre, § 

33 Nr. 2 GVG); verschiedene Prüfberechtigte und Gutachter (in der Regel 68 Jahre, vgl. 

Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, a.a.O., S. 5 f.); Ärzte, 

Zahnärzte und Psychotherapeuten (68 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestages, Höchstaltersgrenzen für die Berufsausübung von Ärzten, Zahnärzten 

und Psychotherapeuten in bundesrechtlichen Regelungen  WD 9 - 158/06 , S. 4 ff.; 15 ff). 

Diese Altersgrenzen sind von der Rechtsprechung für vereinbar mit Verfassungsrecht, AGG 
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und Europarecht gehalten worden (vgl. die Einzelnachweise bei den zitierten Ausarbeitungen 

der Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages; BayVerfGH, Entscheidung vom 

19.12.2012 - Vf- 5-VII-12 -, S. 12 ff. = VerfGHE 65, 268 ff.);  

 

cc) Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist gemessen am Willkürverbot der 

Satzung JGzB auch nicht unter dem Aspekt zur beanstanden, dass sie hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit älterer Wahlbewerber nicht vom Einzelfall, sondern typisierend von einer 

generellen Vermutung altersbedingt beeinträchtigter Leistungsfähigkeit ausgeht. Die Norm 

orientiert sich realitätsgerecht am typischen Fall. Soll die ungeschmälerte physische und 

psychische Belastbarkeit des einzelnen Bewerbers im Zusammenhang mit der Wahl überhaupt 

Gegenstand einer näheren fachlichen Betrachtung sein, so könnte das allenfalls eine 

individuelle medizinische Untersuchung leisten. Eine dergestalt individuelle Prüfung wäre aber 

mangels eindeutiger und verbindlicher Kriterien und Maßstäbe zur Bestimmung des durch eine 

weitgehende Formalisierung gekennzeichneten passiven Wahlrechts von vornherein 

ungeeignet (vgl. BayVerfGH, a.a.O., S.17 f.). 

 

e) Die Altersgrenze ist schließlich auch nicht im Hinblick auf die Ausnahme für aktive 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung gem. § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit der 

Rechtsfolge ihrer Nichtigkeit willkürlich. Nach dieser Vorschrift sind von der 

Altersbegrenzung Kandidaten ausgenommen, die bereits in der (mit der Wahl) endenden 

Legislaturperiode der Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehörten. 

aa) Die JGzB rechtfertigt die Ausnahmevorschrift damit, dass Repräsentanten, die das 70. 

Lebensjahr während ihrer Mitgliedschaft in der Repräsentantenversammlung oder im Vorstand 

überschritten hätten, ihre Aktivität in der Repräsentantenversammlung mit ihren ganzen 

Erfahrungen fortsetzen können sollten. Bei ihnen entfiele auch die Einarbeitungszeit. 

bb) Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Rückausnahme von der Ausnahmevorschrift zum 

altersbedingten Ausschluss vom passiven Wahlrecht. Sie dient der Abmilderung der sich aus 

dem altersbezogenen Ausschluss ergebenden Härten für einzelne Repräsentanten oder 

Vorstandsmitglieder, die ihre Ämter bis zur Altersgrenze oder über sie hinaus ausgeübt haben. 

Für solche Amtsträger ist zwar nicht individuell medizinisch ausgeschlossen, dass sie den 
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Anforderungen des Amtes gesundheitlich oder geistig nicht gewachsen sein könnten, die 

Tatsache der Ausübung des Amtes trägt aber die Vermutung in sich, dass diese Amtsträger das 

Amt sachgerecht ausüben können. Der sachliche Unterschied zum Ausschluss von 

Nichtamtsträgern besteht darin, dass der Ausschluss für einen Amtsträger im Amt eine 

Unterbrechung der Amtsausübung wäre, wohingegen es für neue Amtsträger um die Aufnahme 

einer neuen Tätigkeit ginge. Bei Amtsträgern bestehen im Gegensatz zu Nichtamtsträgern 

bereits Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf das Amt. Amtsträger sind in laufende 

Vorhaben eingebunden und verfügen typischerweise aufgrund ihrer Erfahrung über einen 

tieferen Einblick in die Gemeindeangelegenheiten. Dies befähigt sie typischerweise besser zur 

- ununterbrochenen - Führung des Amts, als es typischerweise einem Nichtamtsträger möglich 

wäre. 

cc) Als typisierende Rückausnahme von der Ausnahme (also des altersbedingten Ausschlusses 

vom passiven Wahlrecht) gelten im Grundsatz die oben für die Rechtfertigung der typisierenden 

Ausnahme dargestellten Maßgaben. Die Rückausnahme muss sich realitätsgerecht am 

typischen Fall orientierten; allerdings ist dem Regelungsgeber hinsichtlich der 

Realitätsgerechtigkeit und Typizität eine erweiterte Einschätzungsprärogative zuzugestehen. 

Bereits eine typisierende Ausnahme kann im Einzelfall mit Härten verbunden sein, die 

allerdings  sofern die oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind  hinzunehmen sind (so 

auch für das staatliche Recht: BVerfGE 126, 233 (263 f.); 103, 310 (319); 111, 115 (137)). Da 

die Rückausnahme dazu dient, eben diese Härten abzumildern, reduziert sie lediglich eine an 

sich durch die typisierende Ausnahmevorschrift erlaubte Härte (die Härte des 

Altersausschlusses für amtierende Amtsträger) und begründet damit nicht selbst eine neue 

(absolute) Härte. Eine gewisse relative (Ungleichbehandlungs-)Härte mögen Bewerber, die von 

der Rückausnahme nicht begünstigt sind, gegenüber rückausgenommenen Bewerbern 

empfinden, wenn sie geistig und physisch die Befähigung zum Amt hätten. Doch besteht nach 

dem Gesagten ein sachlicher Grund für die Abmilderung der Härte (nur) gegenüber den 

amtierenden Amtsträgern. Es steht daher im Regelungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung, eine solche relative (Ungleichbehandlungs-)Härte 

unkompensiert zu belassen, zumal eine Kompensation durch weitere oder ggf. noch 
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individualisierende Rückausnahmen die grundsätzliche Berechtigung der 

Repräsentantenversammlung zur Typisierung des Ausschlussgrundes konterkarieren würden. 

dd) Aber selbst wenn man davon ausginge, dass die Rückausnahme für Amtsträger einen 

Gleichheitsverstoß gegenüber einzelnen nicht rückausgenommenen Bewerbern darstellte, wäre 

Rechtsfolge nicht die Nichtigkeit von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF. Der 

Repräsentantenversammlung stünde zur Beseitigung der Ungleichbehandlung auch die 

Möglichkeit zur Verfügung, die Rückausnahme aufzuheben und dadurch einen 

Gleichheitsverstoß zu beseitigen. Der Schiedsausschuss könnte daher nur die Unvereinbarkeit 

von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit 

höherrangigem Recht feststellen. Diese Feststellung würde nicht zur Ungültigkeit der Wahl 

wegen unberechtigten Ausschlusses eines gleichheitswidrig betroffenen Bewerbers führen. 

Nach § 29 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2 WahlO nF kann ein Einspruch nicht darauf gestützt werden, dass 

ein Kandidat zu Unrecht zugelassen worden sei. Die Vorschrift ist eine Ausprägung des 

Grundsatzes der Stabilität der (erfolgten) Wahl. Aus ihr ist abzuleiten, dass ein 

Gleichheitsverstoß, der darin liegt, dass ein nicht zuzulassender Bewerber gleichwohl gewählt 

wurde, keine Relevanz für die Gültigkeit der Wahl haben soll. Ein ebensolcher Fall läge aber 

bei einer gleichheitswidrigen Nichteinbeziehung in eine begünstigende Rückausnahme vor. Der 

begünstigte Rückausgenommene würde in diesem Fall gleichheitswidrig gewählt worden sein, 

dürfte sein Mandat aber ohne Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl behalten. Das 

Satzungsrecht der Gemeinde räumt damit der Stabilität der Wahl Vorrang ein. 

 

2. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO verstößt auch nicht gegen Artikel 79 III 

GG. Der von dieser Vorschrift vermittelte Gleichbehandlungsanspruch beschränkt sich im 

Betrag auf den Menschenwürdegehalt des Gleichheitsanspruchs. Dieser beinhaltet ein 

Willkürverbot, das einen zureichenden Grund zur Rechtfertigung von Differenzierungen 

ausreichen lässt; eine Erhöhung der Kontrolldichte durch Einführung eines 

Verhältnismäßigkeitsprinzips in die Gleichheitsprüfung entsprechend der ´neuen Formel´ der 

Rechtsprechung wird demgegenüber von Art. 79 Absatz 3 GG nicht verlangt (vgl. Hain: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79, Randziffer 62). Damit geht der durch Art 79 

Absatz 3 GG vermittelte Gleichbehandlungsanspruch nicht weiter als derjenige des 
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innergemeindlichen Rechts. Daher kann dahinstehen, ob über Artikel 79 Abs. 3 GG überhaupt 

eine Bindung einer Religionsgemeinschaft an einen aus dem Menschenwürdegehalt des Artikel 

3 GG abgeleiteten Gleichberechtigungsanspruch begründen kann (vgl. insoweit - gegen eine 

Geltung von Art. 3 GG innerhalb der Religionsgemeinschaft - Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140, Randziffer 43 (nach Fn. 82)). Im Übrigen gälten 

die Vorgaben des Art. 79 III GG im Bereich der Ämterverleihung ohnehin nicht, vgl. oben A) 

I. 2. d) aa). 

 

3. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist weder an Art 12 I GG noch an den 

grundrechtsgleichen Wahlrechtsgrundsätzen des Artikel 38 GG zu messen. Art 137 Absatz 3 

Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG weist die Ämterverleihung als rein innere 

organisationsrechtliche Angelegenheit den Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten 

Regelung zu. Eine Bindung der Gemeinde an das staatliche Recht wird folglich für die 

Ämterbesetzung weder über Artikel 79 Absatz 3 GG, noch wegen des öffentlich-rechtlichen 

Körperschaftsstatus der Gemeinde über Art. 1 Absatz 3 GG bewirkt (vgl. Unruh, a.a.O.; 

Classen, Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.; Art. 1, Randziffer 37). Das AGG gilt im Bereich von Art 137 Absatz 3 Satz 

2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG folglich ebenfalls nicht. 

 

III. Der Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer jüdischer Organisationen gem. § 4 

Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF ist mit dem Willkürverbot vereinbar, weil hierfür ein hinreichend 

gewichtiger sachlicher Grund besteht. Die Jüdischen Gemeinde zu Berlin versteht sich als 

Einheitsgemeinde, in der verschiedene jüdischen Strömungen und Ansichten Platz finden und 

unterstützt werden sollen (vgl. auch §§ 2,3 Satzung JGzB sowie die Präambel der Satzung 

JGzB). Hieraus ergibt sich ein Neutralitätsgebot innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in 

Berlin, das gefährdet ist, wenn Mitglieder anderer jüdischer Organisationen in der Jüdischen 

Gemeinde zu Berlin Einfluss nehmen und die Interessen der anderen Organisation in den 

Vordergrund stellen. Der Ausschluss von Mitgliedern anderer Organisationen dient damit der 

Verhinderung von Interessenkonflikten und der unverhältnismäßigen Einflussnahme solcher 

Organisationen auf die Gemeinde. Das staatliche Recht enthält ebenfalls 
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Inkompatibilitätsvorschriften für Abgeordnete bei möglichen Konfliktlagen (etwa Art. 137 GG, 

Art. 55 I, Art. 94 Absatz 1 Satz 3 GG). Bei den in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF genannten 

Organisationen sind infolge von Überschneidungen der Betätigungsbereiche und -gegenstände 

Interessengegensätze möglich. So ist Vereinszweck des Vereins Masorti e. V. - Verein zur 

Förderung der jüdischen Bildung und des jüdischen Lebens gem. § 2 seiner Satzung die 

Förderung der Bildung und Erziehung in allen Bereichen des jüdischen Lebens und Lernens in 

Deutschland und in Europa; der Satzungszweck wird verwirklicht durch Angebote im Bereich 

der Erwachsenen- und Familienbildung. Dieser Vereinszweck überschneidet sich mit dem 

satzungsrechtlichen Zweck der JGzB gem. § 2 Satzung JGzB. Somit besteht die abstrakte 

Möglichkeit von Interessenkollisionen, etwa des Einsatzes von Ressourcen der JGzB für 

Zwecke der anderen Organisation. Eine konkrete oder bereits konkret absehbare 

Interessenkollision ist zur Rechtfertigung des Ausschlussgrundes nicht erforderlich. Der 

Repräsentantenversammlung kommt eine weitgehende Einschätzungsprärogative zur 

Möglichkeit solcher Interessenkonflikte zu. 

Die enumerative Regelungsweise in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF verstößt nicht gegen das 

Willkürverbot. Zum einen dürften sich die Kriterien relevanter Konfliktlagen durch eine 

generell-abstrakte Regelung kaum sachgerecht erfassen lassen. Sollte eine solche Regelung alle 

denkbaren Konfliktlagen erfassen, müsste zudem ihr Abstraktionsgrad hoch sein, mit der 

korrelierenden Konsequenz, dass ihre Aussagekraft für einen konkreten Fall gering bliebe. Die 

Normkonkretisierung fiele dann dem Schiedsausschuss zu, bei dem sie im Hinblick auf die 

Einschätzungsprärogative der Repräsentantenversammlung und der dieser zukommenden 

stärkeren demokratischen Legitimation aber nicht zutreffend aufgehoben wäre. 

Der Einsprechende könnte sich auch nicht darauf berufen, wenn § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF 

einzelne andere jüdische Organisationen nicht erfasste, die entsprechend dem Regelungszweck 

eigentlich erfasst sein müssten, so dass insoweit eine Ungleichbehandlung vorläge. Denn sofern 

die in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF benannten Organisation zu Recht als inkompatibel eingestuft 

werden, fällt deren Inkompatibilität nicht fort, weil andere Organisationen ebenfalls 

inkompatibel wären. Eine Ungleichbehandlung wäre objektiv-rechtlich von der 

Repräsentantenversammlung nur dadurch aufzulösen, dass die weiteren Organisationen 

ebenfalls in die Vorschrift aufgenommen werden. 
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IV. Der Ausschluss von Ehegatten gem. § 4 Abs. 2 Nr. 8 WahlO nF der gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5-

6 WahlO nF ausgeschlossenen Mitglieder ist ebenfalls mit dem Willkürverbot vereinbar. Für 

den Ausschluss besteht ein hinreichend gewichtiger sachlicher Grund. Auf Grund der 

persönlichen Nähe von Eheleuten ist die Annahme nicht unberechtigt, dass die von diesen 

Vorschriften verfolgten Zwecke auch für die Ehegatten der ausgeschlossenen Mitglieder 

zutreffen. 

Im Hinblick auf Nr. 4 der Vorschrift  Ausschluss von Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde  

ist ein Interessenkonflikt im Hinblick auf die Kontrolle der Mitarbeiter durch Ehegatten in der 

Repräsentantenversammlung möglich. Ebenso können die genannten Beeinträchtigungen eines 

ordnungsgemäßen Funktionierens gemeindlicher Einrichtungen und der Chancengleichheit 

beim Zugang zu Ämtern betroffen sein, wenn etwa ein Ehegatte Wahlkampf für den anderen 

im Amt betreibt und hierfür die Möglichkeiten des Amtes nutzt.  

Für Nr. 5 der Vorschrift  Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer Organisationen  

sind die dargestellten Interessenkonflikte identisch bei entsprechendem Einsatz eines Ehegatten 

möglich. 

 

 

V. Weitere Verfahrensfehler 

Auf Grundlage des Vortrages der Einsprechenden ergeben sich keine Verfahrensfehler bei der 

Ankündigung, Vorbereitung und Durchführung der Wahl. 

1. Der Wahltermin wurde § 2 WahlO nF entsprechend festgesetzt. § 2 WahlO nF sieht zum 

Wahltermin vor, dass er spätestens drei Monate nach Ablauf der Legislaturperiode stattfinden 

muss. Der Wahltermin wurde hingegen drei Monate vor Ablauf der Legislaturperiode 

festgesetzt. Ein Vorziehen der Wahl vor Ablauf der Legislaturperiode der bestehenden 

Repräsentantenversammlung ist gemäß § 2 WahlO nF nicht verboten. Auch § 6 Absatz 2 Satz 

2 der Satzung JGzB sieht nur einen spätesten Wahltermin - 3 Monate nach Ablauf der 

Amtsperiode -, aber keinen frühesten Wahltermin vor. Ein gewisses Vorziehen der Wahl ist 

zudem aus dem Grunde angebracht, dass die neue Repräsentantenversammlung mit dem Ende 
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der Legislaturperiode der vorherigen Repräsentantenversammlung konstituiert sein sollte. Dies 

ist nicht möglich, wenn die Wahlen erst mit dem Ende der Legislaturperiode stattfinden. 

2. Die in § 2 Absatz 2 WahlO nF vorgesehene Ankündigung der Wahl ausschließlich auf der 

Homepage der JGzB ist nicht zu beanstanden. Die Satzung der JGzB enthält zur Form der 

Wahlbekanntmachung keine Vorgaben. 

3. Der dem Einsprechenden für die Beschaffung der Wahlunterlagen zur Verfügung stehende 

Zeitraum war in der Handhabung der WahlO nF für die hiesige Wahl nicht zu kurz. Der 

Einsprechende hatte 12 Tage Zeit für die Einreichung der Kandidaturunterlagen; für die 

Vorlage des Führungszeugnisses wurde die Frist bis zum 31.7.2023 verlängert, so dass hierfür 

ein Monat zur Verfügung stand. Innerhalb dieser Frist konnte er seinen Antrag sowie die 

weiteren Unterlagen, insbesondere ein Führungszeugnis beschaffen und beim Wahlausschuss 

einreichen. Als Kläger im Verfahren vor dem Gericht des Zentralrats der Juden zum 

Aktenzeichen -004-2023 G- hatte der Einsprechende frühzeitig Kenntnis vom Erfordernis des 

§ 9 Absatz 2 Satz1 Nr. 2 WahlO nF. Mit seiner dortigen Antragsschrift vom 05.07.2023 hatte 

er explizit die Kürze der Frist für die Beschaffung der Wahlunterlagen gerügt (vgl. Gericht beim 

Zentralrat der Juden in Deutschland, Beschluss vom 21.07.2023 - AZ: -003-2023 G-, Seite 4 

Urteilsabdruck; dem Schiedsausschuss der JGzB gerichtsbekannt durch das Verfahren zum AZ: 

02/2023 bei ihm). Zwischen dem 05.07.2023 und dem 31.07.2023 hätte der Einsprechende ein 

Führungszeugnis erhalten können. Der Erhalt eines solchen Zeugnisses ist nach Auskunft des 

Bundesamts für Justiz 

(https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/de/leistung/99049001001000) innerhalb von 

zwei Wochen möglich. Bei elektronischer Beantragung ist der Erhalt sofort möglich. Der 

Rechtsstreit gibt keinen Anlass zur Klärung der Frage, ob die sich aus § 2 Absatz 2 WahlO nF 

im Zusammenwirken mit § 10 Absatz 1 Satz1 WahlO nF potentiell ergebenden kürzeren Fristen 

mit höherrangigem Recht vereinbar wären. 

4. Der Wahlleiter wurde rechtmäßig durch Umlaufbeschluss der Repräsentantenversammlung 

vom 31.07.2023 bestellt. Die stellvertretende Wahlleiterin verfügt über die Befähigung zum 

Richteramt, so dass die Qualifikationsanforderungen gem. § 7 Absatz 1 Satz 4 WahlO nF 

vorliegen. Weder die WahlO nF, noch die Satzung JGzB sehen vor, dass der Name eines 

stellvertretenden Wahlleiters den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde zu Berlin vor der Wahl 
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mitgeteilt werden müsste. Dass die stellvertretende Wahlleiterin Mitarbeiterin der Gemeinde 

ist, schließt sie nicht vom Amt der stellvertretenden Wahlleiterin aus. Die WahlO nF enthält für 

diese Konstellation keine Inkompatibilitätsvorschrift. Auch die Ausschließungsgründe gemäß 

§ 20 Abs. 1 VwVfG wären nicht gegeben. Die stellvertretende Wahlleiterin ist rechtmäßig vom 

Wahlleiter berufen worden. Gegen die Berufung hat die Repräsentantenversammlung kein Veto 

gem. § 7 Absatz 4 WahlO nF eingelegt. Dass die stellvertretende Wahlleiterin vor Ablauf der 

Einlegungsfrist für das Veto an einer Sitzung des Wahlausschusses teilgenommen hat, führt zu 

keinem Verfahrensfehler. Die Nichteinlegung des Vetos ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung 

der Berufung zur stellvertretenden Wahlleiterin, insoweit ist die Konstellation vergleichbar mit 

derjenigen in § 44 Absatz 3 Nr. 3, 4 VwVfG / § 45 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4, 5 VwVfG. Die 

Einlegung des Vetos führte nur nachträglich zu Unwirksamkeit der Berufung ex tunc.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 4, 13 der Schiedsordnung. 

Berlin, den 08.11.2023

Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin

gez. gez. gez.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg

Dieses Urteil ist unanfechtbar, § 28 WahlO.

Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ist gem. Art. 140 GG / 137 WRV nicht 

eröffnet, da es sich um eine rein innergemeindliche ämterbesetzungsrechtliche Streitigkeit 

handelt.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg
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JÜDISCHE GEMEINDE ZU BERLIN K.d.ö.R.

DER SCHIEDSAUSSCHUSS

ORANIENBURGER STRASSE 28-31

10117 BERLIN

Az.:  06/2023

Urteil

In dem Wahlprüfungsverfahren

der Frau Rima Shtizberg, 

Sybelstr. 17, 10629 Berlin

- Einsprechende -

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Redeker, Sellner, Dahs

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

Beteiligte: 1. Der Wahlleiter und der Wahlausschuss der Jüdischen Gemeinde zu 

Berlin K.d.ö.R,

2. die Jüdischen Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R, vertreten durch den 

Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. 

Gideon Joffe sowie das Vorstandsmitglied Eduard Datel, Oranienburger 

Str. 28-30, 10117 Berlin

hat der Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin durch die Vorsitzende Richterin 

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu und Dan Goldenberg am 08.11.2023 durch 

schriftliche Entscheidung für Recht erkannt:

r Frau Rima Shtizberg, 

Sybelstr. 17, 10629 Berlin

Rechtsanwälte Redeker, Sellner, Dahs

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg 
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1.  Der Einspruch wird zurückgewiesen. 

2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

3. Die Kosten des Verfahrens trägt die Einsprechende / Beschwerdeführerin.  

 

 

Tatbestand 

 

Die Einsprechende/Beschwerdeführerin (im Folgenden: Einsprechende) ist Mitglied der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB). Sie begehrt die Ungültigkeitserklärung der Wahl zur 

20. Repräsentantenversammlung der JGzB und die Wiederholung der Wahl als Urnenwahl 

unter Anwendung der Vorgaben zum passiven Wahlrecht gemäß der Wahlordnung der JGzB 

vom 26. Juli 2011 (WahlO aF) anstelle der diesbezüglichen Vorgaben der Wahlordnung der 

JGzB vom 31. Mai 2023 (WahlO nF). 

 

1. Die Einsprechende bewarb sich nicht als Kandidatin für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB. Sie sieht sich als Mitglied der JGzB in ihrem aktiven 

Wahlrecht unrechtmäßig eingeschränkt, weil die Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung 

nach der WahlO nF als reine Briefwahl durchgeführt wurde und weil sie aufgrund der 

Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF nicht die Kandidaten wählen konnte, 

die sie eigentlich hätte wählen wollen. 

 

2. Während des Verfahrens über die Kandidatenzulassungen für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB beantragten mehrere Mitglieder der JGzB mit 

Antragsschriften vom 05.07.2023 beim Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland (ZdJ) 

im Wege des Eilrechtsschutzes gegenüber der JGzB als Antragsgegnerin die Durchsetzung 

ihres passiven Wahlrechts für die Wahlen zur 20. Repräsentantenversammlung der JGzB. Sie 

machten die Ungültigkeit der WahlO nF bzw. einzelner ihrer Vorschriften geltend. Sie rügten 

insbesondere die Beschränkungen des passiven Wahlrechts durch die Altersgrenze gem. § 4 

Absatz 1 Satz 1 der WahlO nF, durch die Inkompatibilitätsvorschriften in § 4 Absatz 2 Nr. 5, 
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6, 8 WahlO nF sowie die Durchführung der Wahl als Briefwahl. Die JGzB trat dem entgegen 

und machte geltend, dass das Gericht ZdJ nicht zuständig sei, da das Verfahren in die 

ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts der JGzB falle; zudem sei die WahlO nF in 

vollem Umfang gültig. Das Gericht ZdJ erklärte sich dennoch für zuständig und sprach mit 

Beschlüssen vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- in der Sache 

deckungsgleich aus: 

1. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, die Durchführung der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin vorläufig und bis zu einer Entscheidung 

dieses Gerichts in der Hauptsache zu unterlassen.  

2. Für den Fall, dass die Antragsgegnerin das Hauptsacheverfahren nicht binnen 4 Wochen 

anhängig macht, wird die Antragsgegnerin dazu verpflichtet, bis spätestens 05.12.2023 die 

Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin durchzuführen. Weiter wird 

die Antragsgegnerin für diesen Fall verpflichtet, die Wahl ausschließlich nach den Vorgaben 

der Wahlordnung in der Fassung vom 26. Juli 2011 durchzuführen.  

3. Die Entscheidung zu Ziffer 1. und 2. ist sofort vollziehbar. Der Antragsgegnerin wird 

aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 1. und 2. dieses Beschlusses das Hauptsacheverfahren 

innerhalb von 4 Wochen beim Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland anhängig zu 

machen. Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt 

Rechtskraft der im Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung 

ein.  

4.   

5. Den Antragstellern wird aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 4. dieses Beschlusses das 

Hauptsacheverfahren innerhalb von 4 Wochen anhängig zu machen. Wird das 

Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt Rechtskraft der im 

Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung ein.  

 

Das Gericht ZdJ begründete seine Entscheidung in der Sache damit, dass die WahlO nF nicht 

mit dem Willkürverbot gemäß Art. 3 Absatz 1 GG in Einklang zu bringen sei. Die Altersgrenze 

gemäß § 4 Absatz 1 WahlO nF stelle einen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen 

Gemeindemitglieder dar, für die keine sachlichen Gründe erkennbar seien; es werde nicht auf 
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die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit der Betroffenen abgestellt; es gebe zudem ein 

Recht der aktiv Wahlberechtigten, Kandidaten, die die Altersgrenze überschritten hätten, 

wählen zu können. Die Inkompatibilitätsvorschriften in § 4 Absatz 2 Nr. 5 WahlO nF verstießen 

gegen das Willkürverbot, weil eine Ungleichbehandlung gegenüber Mitarbeitern von nicht 

genannten jüdischen Organisationen vorliege. Die Einführung der ausschließlichen Briefwahl 

sei mit dem Willkürverbot nicht in Einklang zu bringen, weil damit das Demokratieprinzip in 

Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 GG und die aus ihm abzuleitenden Wahlgrundsätze verletzt seien; 

der Wahlgrundsatz der Öffentlichkeit werde durch eine ausschließliche Briefwahl verletzt, weil 

nach ihm das Leitbild der Urnenwahl erhalten bleiben müsse.  

 

Die JGzB legte als Antragsgegnerin in den vorgenannten Verfahren weder Rechtsmittel beim 

Gericht ZdJ ein, noch machte sie dort ein Hauptsacheverfahren anhängig. Sie beantragte indes 

mit Antragsschrift vom 25.08.2023 beim Schiedsausschuss der JGzB die Feststellung, dass die 

Beschlüsse der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in Deutschland vom 

21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- für den Rechtskreis der JGzB 

unbeachtlich sei und für den Rechtskreis der JGzB keine Bindungswirkung entfalte. Der 

Schiedsausschuss der JGzB stellte mit Urteil vom 31.08.2023  Az.: 02/2023  fest: 

1.  Die Beschlüsse der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in 

Deutschland vom 21.07.2023 zu den Az: - 003-2023 G - und - 004-2023 G - sind für den 

Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich. Sie entfalten für den Rechtskreis 

der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung.   

Zur Begründung führte der Schiedsausschuss der JGzB aus, dass das Gericht ZdJ durch die 

Entscheidungen zu den Az. -003-2023 G- und -004-2023 G- ohne Rechtsgrundlage - ultra vires 

- in die Rechtsprechungszuständigkeit des Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu 

Berlin eingegriffen und damit das Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

verletzt habe. Dem mit Wirkung zum Januar 2023 beim Zentralrat der Juden in Deutschland 

neu eingerichteten Gericht ZdJ seien von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine 

Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. Hierzu wäre nach der Satzung der JGzB ein 

Beschluss der Repräsentantenversammlung der JGzB erforderlich gewesen, der bisher nicht 

ergangen sei. 
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Darüber hinaus wäre der Schiedsausschuss der JGzB selbst bei einer angenommenen 

Übertragung der Rechtsprechungskompetenzen für den Streit in den Verfahren beim Gericht 

ZdJ zu den Az. -003-2023 G- und -004-2923 G- gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung JGzB allein 

zuständig gewesen. Hiernach befinde der Schiedsausschuss JGzB über Beschwerden von 

Mitgliedern der Gemeinde in Fällen in denen aufgrund der Satzung oder den auf ihr beruhenden 

Ordnungen die Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden sind. Eine solche 

Konstellation habe den Verfahren zu den Az. -003-2023 G- und -004-2023 G- zugrunde 

gelegen. 

 

3. Die WahlO nF der JGzB wurde am 31.05.2023 von der Repräsentantenversammlung der 

JGzB einstimmig beschlossen. Ihr Entwurf war den Mitgliedern der 

Repräsentantenversammlung sieben Tage vor der Sitzung zusammen mit der Ladung zugeleitet 

worden. Am 30.06.2023 veröffentlichte die JGzB die WahlO nF auf ihrer Homepage 

http://www.jg-berlin.org/. 

 

In der WahlO nF ist geregelt: 

§ 1 Abs. 5 WahlO nF 

Die Wahl findet als Briefwahl statt." 

§ 2 Abs. 1 WahlO nF 

Die Wahl zur neuen Repräsentantenversammlung ist spätestens drei Monate nach Ablauf von 

sechs Jahren nach der letzten konstituierenden Sitzung abzuhalten. Der Vorstand beschließt 

den genauen Termin der Wahl und schreibt die Wahl aus.  

§ 2 Abs. 2 WahlO nF 

Der Wahltermin ist mindestens 62 Tage vor Beginn der Auszählung der Stimmen zusammen 

mit der Wahlordnung auf der offiziellen Homepage der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB) 

im Internet bekannt zu geben." 

§ 4 Abs. 1 WahlO nF 

Wählbar ist jedes wahlberechtigte Mitglied, welches der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

angehört und das 70. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Konstituierung der neuen 

Repräsentantenversammlung nicht vollendet haben wird. Ausgenommen von der 
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Altersbegrenzung sind Kandidaten, die bereits (mit der Wahl) endenden Legislaturperiode der 

Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehören."  

§ 4 Abs. 2 der WahlO nF  

Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind Personen die eines der nachfolgenden 

Merkmale aufweisen: 

 

5. die Mitarbeiter, Amts- oder Mandatsträger einer der nachfolgenden Organisationen oder 

einer von diesen mehrheitlich getragenen Einrichtungen sind, sofern diese nicht von der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin dahin entsendet worden sind: des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims 

Conference), der Ronald S. Lauder Foundation, Lauder Yeshurun gGmbH, Chabad 

Lubawitsch, der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, Masorti, Makkabi. 

6. die Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin waren, für die Dauer von zwei 

vollständigen Legislaturperioden,  

 

8. Für Ehepartner der jeweiligen Mitarbeiter bzw. ehemaligen Mitarbeiter gelten die 

Regelungen in Ziff. 4., 5., 6., 7. entsprechend;"  

§ 9 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  

 mindestens 65 

wahlberechtigten Mitgliedern der Gemeinde auf von dem Wahlausschuss herausgegebenen 

Formblättern unterstützt werden."  

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 der WahlO nF 

 ferner vorlegen,  

 

2. ein polizeiliches Führungszeugnis, das am Tag der Einreichung nicht älter als vier Monate 

sein darf [...]"  

§ 10 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  

 Wahlausschuss 

oder dem von ihm Beauftragten in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift 
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4. Die JGzB kündigte am 30.06.2023 auf ihrer Homepage unter http://www.jg-berlin.org/ die 

Wahl zu ihrer 20. Repräsentantenversammlung an und gab zugleich bekannt, dass die 

Auszählung der Stimmen zur Wahl am 03.09.2023 stattfinden werde. 

Die konstituierende Sitzung des Wahlausschusses für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung fand am 27.06.2023 statt. Wahlleiter war der Volljurist Herr 

Tobias Frey, stellvertretender Wahlleiter Herr Kenji Kitamura. Herr Tobias Frey musste aus 

gesundheitlichen Gründen von dem Amt als Wahlleiter zurücktreten. Zum neuen Wahlleiter

bestimmte die Repräsentantenversammlung der JGzB mit Umlaufbeschluss der 

Repräsentantenversammlung vom 31.07.2023 Herrn Kenji Kitamura.

5. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz ihrer Verfahrensbevollmächtigten vom 08.09.2023, 

beim Schiedsausschuss der JGzB eingegangen am 08.09.2023, gegen die Wahl zur 20.

Repräsentantenversammlung der JGzB Einspruch eingelegt. Sie beantragt,

die Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung vom 03. September 2023 für 

ungültig zu erklären.

Die Wahl sei zu wiederholen, wobei jedenfalls in Bezug auf die Vorgaben zum passiven 

Wahlrecht die §§ 4 und 5 der Wahlordnung vom 26. Juli 2011 anzuwenden seien und an die 

Stelle der rechtswidrigen Vorgaben des § 4 der Wahlordnung vom 31. Mai 2023 zu treten 

hätten. Eine Urnenwahl sei zuzulassen.

Die Einsprechende führt zur Begründung aus, dass die Durchführung der Wahl entgegen der 

einstweiligen Anordnung des Gerichts beim Zentralrat der Juden vom 21.07.2023 zu den Az.:

-003-2023 G- und -004-2023 G- stattgefunden habe. Der Ausschluss von ehemaligen 

Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde für zwei vollständige Wahlperioden sei willkürlich, grob 

unverhältnismäßig und nicht durch Sachgründe zu rechtfertigen. Als ebenso willkürlich erweise 

sich der Ausschluss von Kandidaten über 70 Jahre. Dasselbe gelte für den Ausschluss für 

Mitarbeiter einer der in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF enumerativ aufgezählten Organisationen

sowie für den Ehepartnerausschluss gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF. Die Ausschlüsse 

Tobias Frey, Herr Kenji Kitamura. Herr Tobias Frey 

Kenji Kitamura.
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verstießen zudem gegen Art. 79 Absatz 3 GG. Durch die Ausschlüsse sei die Einsprechende

auch als Wählerin in ihrem aktiven Wahlrecht betroffen, ausgeschlossene Kandidaten wählen 

zu können. Die Durchführung der Wahl als reine Briefwahl sei mit höherrangigem Recht nicht 

vereinbar. Der Wahlausschuss sei möglicherweise nicht rechtmäßig besetzt gewesen.

6. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin tritt dem entgegen. Die WahlO nF sei formell rechtmäßig 

und zustande gekommen und stehe auch materiell in Einklang mit höherrangigem Recht. Der 

Beschluss des Gerichts beim Zentralrat der Juden sei für die JGzB unbeachtlich. Die 

Beschränkung auf eine Briefwahl sei nicht zu beanstanden. Die Beschränkung des passiven 

Wahlrechts auf 70 Jahre stelle keine unzulässige Altersdiskriminierung dar; Zweck der 

Altersgrenze seien die Verjüngung der Repräsentantenversammlung und die Sicherung einer 

effektiven und leistungsfähigen politischen Leitung. Der Ausschluss ehemaliger Mitarbeiter 

und Mitglieder bestimmter anderer jüdischen Organisationen bezwecke sachgerecht die 

Vermeidung von Interessenkollisionen. Auf Grund der persönlichen Nähe von Eheleuten 

müssten die Ausschlüsse auch für Ehepartner gelten. Der Wahlleiter sei ordnungsgemäß durch 

die Repräsentantenversammlung im Wege eines zulässigen Umlaufbeschlusses am 31.07.2023 

gewählt worden und die Berufung der stellvertretenden Wahlleiterin und Volljuristin sei der 

Repräsentantenversammlung vom Wahlleiter angezeigt worden. Aus Sorge vor Repressalien 

gegen sich und ihre Familie möchte die stellvertretende Wahlleiterin nicht ihren Namen nennen.

7. Der Schiedsausschuss JGzB hat die stellvertretende Wahlleiterin um Offenlegung ihres 

Namens für die Verfahrensbeteiligten und um Vorlage eines Nachweises über das Bestehen der 

Zweiten Juristischen Staatsprüfung gebeten. Die stellvertretende Wahlleiterin ist dem 

nachgekommen. Sie heißt Nadine Ursula Simonsohn-Rentel. Sie hat einen Bescheid des 

Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamts Berlin-Brandenburg vom 21.08.2007 vorgelegt, der 

für sie das Bestehen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung feststellt.

nachgekommen. Sie heißt Nadine Ursula Simonsohn-Rentel. Sie hat einen Bescheid des 
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Entscheidungsgründe 

 

Das Gericht konnte gemäß § 8 Absatz 1 lit. b) Schiedsordnung der JGzB ohne mündliche 

Verhandlung entscheiden. Der Schiedsausschuss hat einstimmig eine mündliche Verhandlung 

für entbehrlich gehalten und ist zu der Überzeugung gelangt, dass weitere Sachaufklärung nicht 

erforderlich ist. 

 

A) Zulässigkeit 

I. Der Einspruch ist unzulässig. 

1. Rechtsgrundlage der Wahl ist die Wahlordnung der JGzB in der Fassung vom 31. Mai 2023 

(WahlO nF). Die WahlO nF ist formell ordnungsgemäß zustande gekommen. Sie wurde 

entsprechend § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) der Satzung JGzB von einer Mehrheit der 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung beschlossen. Die Zuleitung der Beschlussvorlage 

sieben Tage vor dem Sitzungstag gab den Mitgliedern der Repräsentantenversammlung relativ 

zur Komplexität des Beratungsgegenstandes hinreichende Gelegenheit, die Vorlage zu prüfen 

(vgl. insoweit allg. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 05. Juli 2023 - 2 BvE 4/23 -, 

Rn. 88 f.). 

Es liegt kein Bekanntgabemangel vor. Die Satzung der JGzB enthält zur Bekanntgabe von 

Rechtsvorschriften nur in § 22 eine Regelung. Hiernach hat der Vorstand den 

Gemeindemitgliedern die Einsichtnahme in die Satzung und Ordnungen der Gemeinde zu 

ermöglichen. Auf Änderungen sind die Gemeindemitglieder hinzuweisen, um bei Bedarf eine 

erneute Einsichtnahme in die geänderte Fassung zu ermöglichen. Vorgaben zur Form des 

Hinweises gibt die Satzung nicht. 

Das Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes verlangt hinsichtlich der Bekanntgabe von 

Rechtsnormen, sie der Öffentlichkeit förmlich so zugänglich zu machen, dass die Betroffenen 

sich verlässlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können (vgl. BVerwGE 126, 388). 

Allerdings unterfällt die Bekanntgabe der Rechtsvorschriften der Religionsgemeinschaften 

deren Selbstbestimmungsrecht gem. Art 137 Absatz 3 Satz 1 WRV in Verbindung mit Artikel 

140 GG (vgl. Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, Randziffer 10). Der Bundesfinanzhof 

hat es in seinem Urteil vom 04.05.1983 - II R 180/79  (juris) im Hinblick auf die 
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Veröffentlichung katholischen Kirchenrechts für einen deutschen Kläger als ausreichend 

angesehen, dass dieses 1917 in lateinischer Sprache im kirchlichen Amtsblatt "Acta 

Apostolicae Sedis" in Rom verkündet worden war. Auf dieser Grundlage war die 

Veröffentlichung der WahlO nF auf der Homepage der Gemeinde in Verbindung mit der 

jederzeitigen Einsichtnahmemöglichkeit für Gemeindemitglieder in den Räumen der Gemeinde 

gem. § 22 Satzung JGzB ausreichend. Gegenüber einer Veröffentlichung in Papierform schafft 

die Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde eine leichtere und schnellere 

Zugangsmöglichkeit zum neuen Recht.  

 

2. Der Einspruch ist nicht statthaft. 

a) Der Einspruch lässt sich hinsichtlich der geltend gemachten Unvereinbarkeit der 

Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF mit höherrangigem Recht nicht auf § 

29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF stützen. Einspruchsberechtigt nach dieser 

Vorschrift ist gem. 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 WahlO nF nur der betroffene Wahlbewerber. Die 

Einsprechende hat sich nicht als Kandidatin zur Wahl beworben.  

b) Die Rechtsschutzform des 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF steht der 

Einsprechenden ebenfalls nicht zur Verfügung, soweit sie rügt, dass die JGzB mit der 

Durchführung der Wahl gegen die einstweilige Anordnung des Gerichts beim Zentralrat der 

Juden vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- verstoßen habe. Auch 

insoweit steht der Rechtsbehelf allein den betroffenen Wahlbewerbern zu. Zudem entfalteten 

die vorgenannten Entscheidungen des Gerichts ZdJ Rechtskraft allenfalls im Verhältnis der 

dortigen Beteiligten (vgl. § 121 VwGO, § 325 ZPO), so dass sich die Einsprechende im Rahmen 

ihres hiesigen Prozessrechtsverhältnisses zur JGzB nicht auf eine Rechtskraft dieser 

Entscheidung berufen könnte. 

c) Hinsichtlich der Rüge, dass der Wahlausschuss möglicherweise nicht rechtmäßig besetzt 

gewesen sei, fehlt der Einsprechenden  unabhängig von der Begrenzung der subjektiv gem. 29 

Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 WahlO nF zur Rüge Berechtigten  die Einspruchsbefugnis. Sie hat nicht 

dargelegt, wie sich die etwaige Fehlerhaftigkeit der Bestimmung des Wahlleiters und der 

stellvertretenden Wahlleiterin auf die Sitzverteilung ausgewirkt haben könnte. § 29 Absatz 2 
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Satz 1 Nr. 5 WahlO verlangt einen zumindest in den Grundzügen substantiierten Vortrag zur 

Kausalität eines Wahlfehlers für die Sitzverteilung. 

d) Eine Betroffenheit im aktiven Wahlrecht kann nach § 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 WahlO nF 

nur im Fall von § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 WahlO nF geltend gemacht werden. Diese Vorschrift 

erfasst den hier nicht einschlägigen Fall unzutreffender Eintragungen der aktiv 

Wahlberechtigten im Wahlverzeichnis. Die Begrenzung der wahlprüfungsrechtlichen 

Rechtsbehelfe zum aktiven Wahlrecht in § 29 Absätze 2, 3 WahlO nF betrifft die Einsprechende 

hinsichtlich der Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF auch weder in ihrem 

durch das staatliche Recht gewährten Justizgewähranspruch, noch entsteht eine 

Rechtsschutzlücke.  

aa) Der Justizgewähranspruch kommt nur zum Tragen, wenn es um die Verletzung eines von 

der Rechtsordnung verbürgten subjektiven Rechts geht (vgl. BVerfGE 116, 135 (150)). 

Hinsichtlich der Ämterbesetzung der Religionsgemeinschaften begründet das staatliche Recht 

keine subjektiven Rechte der Mitglieder der Religionsgemeinschaften im Sinne eines 

wahlrechtlichen status activus. Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG weist die Ämterverleihung als rein innere organisationsrechtliche Angelegenheit den 

Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten Regelung zu (vgl. Unruh, a.a.O.; Classen, 

Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.). Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot 

hinausgehenden Anforderungen an das Wahlverfahren  und somit kein wahlrechtlicher status 

activus  ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl 

als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: 

v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 Randziffer 82; Herdegen, in: 

Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt sich das Demokratieprinzip 

des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der Religionsgemeinschaften; durch Art 137 

Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG wären auch hierarchische oder 

autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., 

Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , 

Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 
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bb) Durch die Beschränkung der wahlrechtlichen Rechtsbehelfe entsteht auch keine 

Rechtsschutzlücke. Die Möglichkeit, einen nach den Regelungen der WahlO nF (zunächst) 

ausgeschlossenen bestimmten Wahlbewerber aktiv wählen zu können, wird dadurch prozessual 

geschützt, dass dieser Bewerber selbst gem. § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF 

den in seinem Ausschluss liegenden Wahlfehler als betroffener Wahlbewerber geltend machen 

kann. Da die Satzung der JGzB keine Vorgaben zur Reichweite des aktiven Wahlrechts der 

Gemeindemitglieder macht (vgl. § 9 Satzung JGzB), liegt es im Gestaltungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung als Normgeberin der Wahlordnung, die prozessualen 

Möglichkeiten zur Wahlanfechtung gegenüber dem Grundsatz der Stabilität der Wahl und der 

Notwendigkeit einer zügigen Klärung der Gültigkeit der Wahl abzuwägen und im Einzelnen 

auszugestalten. 

 

II. Hinsichtlich der geltend gemachten Unvereinbarkeit der von der WahlO nF vorgesehenen 

reinen Briefwahl mit höherrangigem Recht und einer daraus resultierenden Verletzung im 

aktiven Wahlrecht ist der eingelegte Rechtsbehelf als Beschwerde zulässig. 

1. Für die Geltendmachung einer Verletzung des aktiven Wahlrechts durch eine reine Briefwahl 

liegen die Rechtsschutzformvoraussetzungen von keiner Alternative des § 29 Absatz 2 WahlO 

nF vor. Insofern entstünde allerdings eine Rechtsschutzlücke, wenn man eine Sperrwirkung der 

wahlrechtlichen Rechtsbehelfe hinsichtlich der nach der Schiedsordnung JGzB in Verbindung 

mit der Satzung der JGzB gegebenen allgemeinen Rechtsbehelfe annähme. Der 

Schiedsausschuss deutet den Einspruch daher insoweit in eine Beschwerde nach § 26 Absatz 1 

Satz 1 Nr. 2 der Satzung der JGzB um. Hiernach befindet der Schiedsausschuss über 

Beschwerden von Mitgliedern der Gemeinde in Fällen, in denen aufgrund der Satzung oder den 

auf ihr beruhenden Ordnungen die Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden 

sind. 

2. Das Schiedsgericht prüft im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auch die Vereinbarkeit von 

Vorschriften der Wahlordnung mit höherrangigem Recht. Maßstab der richterlichen 

Entscheidungsfindung des Schiedsausschusses ist das für die Jüdische Gemeinde zu Berlin 

geltende Recht. Da das Satzungsrecht und das Recht der Ordnungen der JGzB im Fall derer 

Unvereinbarkeit mit höherrangigen Rechtsvorschriften unwirksam wäre, läge insofern kein 
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geltendes Recht vor. Die Rechtsprechungsaufgabe des Schiedsausschusses impliziert daher die 

Prüfung der Vereinbarkeit einer rangniederen Norm mit höherrangigem Recht (vergleiche 

Schiedsausschuss JGzB, Urteil vom 31.08.2023 - Az.: 02/2023, Seite 9 Urteilsabdruck).  

 

 

B) Die Beschwerde ist unbegründet. 

 

Die Anordnung einer reinen Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Prüfungsmaßstäbe 

a) Satzung 

§ 6 Absatz 2 Satz 1, 2 Satzung JGzB legt fest, dass die Mitglieder der 

Repräsentantenversammlung aus einer Wahl hervorgehen. Der Begriff der Wahl impliziert den 

Grundsatz der Freiheit der Wahl, da es sich anderenfalls nicht um eine (Wahl)Entscheidung des 

jeweils Wahlberechtigten handelte. Da die Geheimheit der Wahl eine Möglichkeitsbedingung 

der Freiheit der Wahl ist (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 79 Randziffer 82 

aE), lässt sich der Grundsatz der Geheimheit der Wahl aus dem Grundsatz der Freiheit der Wahl 

ableiten und ist somit von Begriff der Wahl umfasst.  

Der Begriff der Wahl impliziert demgegenüber nicht den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. 

So wäre etwa denkbar, dass Eltern Mehrfachstimmen für ihre noch nicht wahlberechtigten 

Kinder eingeräumt werden  so dass sowohl Zählwert- wie Erfolgswertungleichheit vorlägen 

, ohne dass dadurch der Charakter als Wahl in Frage gestellt wäre. Auch in historischer 

Perspektive (Ständewahlrecht, Dreiklassenwahlrecht) unterfällt der Grundsatz der Gleichheit 

der Wahl nicht bereits dem Begriff der Wahl.  

Ebenso wenig folgt ein Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl aus dem Begriff der Wahl. Der 

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl betrifft den - prinzipiell unbegrenzten - Kreis der 

Wahlberechtigten (vgl. Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffer 15). Die Festlegung des 

Kreises der Wahlberechtigten ist aber ein von der Wahl selbst getrennter Vorgang. Eine 

Berührung des Wahlbegriffs läge erst vor, wenn der Kreis der Wahlberechtigten so eng gezogen 
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würde, dass nicht mehr substanziell von einer Wahl gesprochen werden könnte (wie es bspw. 

bei der Wahl der Kardinäle nach Can. 351 - § 1 CIC durch den Papst der Fall ist). 

Dem Begriff der Wahl ist auch kein Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl zu entnehmen. Der 

Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl im Staatsrecht soll begründetes Vertrauen der Bürger in 

den korrekten Ablauf der Wahl schaffen und die Ordnungsgemäßheit und Nachvollziehbarkeit 

der Wahlvorgänge absichern. Das setzt voraus, dass das Wahlvolk sich selbst zuverlässig von 

 (vgl. Morlok, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. A., Art. 38 Rn. 

126; BVerfGE 123, 39 (69)). Hieraus wird ersichtlich, dass dem Grundsatz der Öffentlichkeit 

eine sekundäre Funktion zukommt. Er ist kein inhaltlicher Rechtmäßigkeitsmaßstab der Wahl, 

sondern Kontrollmaßstab für die inhaltliche Rechtmäßigkeit der Wahl. 

Die Satzung JGzB setzt mit der normativen Anordnung der Wahl allerdings zugleich eine 

hinreichende Gewährleistung dafür voraus, dass auch tatsächlich eine Wahl stattfindet. Dies 

impliziert hinreichende Vorkehrungen zur Richtigkeitsgewähr und damit ein hinreichendes 

Maß an objektiver Kontrollierbarkeit (vgl. zur Implikation auch BVerwG, Beschluss vom 15. 

Mai 1991  6 P 15/89 , Randziffer 27 = BVerwGE 88, 183-191 (188)). Ein hinreichendes Maß 

an Richtigkeitsgewähr und Kontrolle muss aber nicht notwendigerweise durch einen 

Öffentlichkeitsgrundsatz  mit der Konsequenz einer Urnenwahl - hergestellt werden. Es 

genügen sonstige Vorkehrungen, wenn sie sicherstellen, dass die sich aus dem Begriff der Wahl 

abzuleitenden Maßgaben der Wahl eingehalten werden. 

b) Die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 GG sind demgegenüber keine 

Rechtmäßigkeitsmaßstäbe für die Wahl zur Repräsentantenversammlung. Sie betreffen nur die 

Wahl zum Deutschen Bundestag (Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffern 9, 6). Ebenso 

wenig lassen sich aus Art. 28 Absatz 1 GG Folgerungen für die Wahl zur 

Repräsentantenversammlung begründen, da diese Vorschrift nur Landes- und 

Kommunalwahlen betreffen (Jarass/Pieroth, ebenda). Auch aus Art. 3 Absatz 1 GG ergeben 

sich für die JGzB keine Anforderungen an das Wahlverfahren; im Bereich der Ämterverleihung 

als rein innerer Angelegenheit den Religionsgemeinschaften nach Art 137 Absatz 3 Satz 2 

WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG sind die Religionsgemeinschaften nicht 

grundrechtsverpflichtet (s.o.). 
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Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot hinausgehenden 

Anforderungen an das Wahlverfahren ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der 

Freiheit und Gleichheit der Wahl als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten 

Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 

Randziffer 82; Herdegen, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt 

sich das Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der 

Religionsgemeinschaften; durch Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG wären auch hierarchische oder autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil 

vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 

 

2. Die Anordnung der Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO nF ist auf Grundlage der Ausformung 

der Wahl in der WahlO nF mit den Vorgaben der Satzung JGzB vereinbar. 

Die Ausgestaltung des aktiven Wahlrechts in § 3 WahlO nF, das grundsätzlich ein allgemeines 

Wahlrecht aller volljährigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde vorsieht, führt in Verbindung 

mit der Ausgestaltung des passiven Wahlrechts, das mit Ausnahme der oben aufgeführten 

Altersbeschränkung und der Inkompatibilitätsregelungen ebenfalls ein allgemeines passives 

Wahlrecht der aktiv Wahlberechtigten vorsieht, dazu, dass eine Wahl vorliegt. Die 

Vorkehrungen in den §§ 16 ff. WahlO nF schützen die Wahl in Verbindung mit den 

Rechtsbehelfen zur Wahlanfechtung in §§ 29 ff. WahlO nF mit hinreichender Sicherheit vor 

Manipulationen. 

 

 

C) Auch die von der Einsprechenden geltend gemachten weiteren Anfechtungsgründe würden 

nicht zu einer Rechtswidrigkeit oder Ungültigkeit der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung führen. 

 

I. Die Beschlüsse des Gerichts ZdJ vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 

G- sind nach dem Urteil des Schiedsausschusses der JGzB vom 31.08.2023  Az.: 02/2023  

für den Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich; sie entfalten für den 
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Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung. Das Gericht ZdJ hat 

durch diese Entscheidung ohne Rechtsgrundlage - ultra vires - in die 

Rechtsprechungszuständigkeit des Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

eingegriffen und damit das Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin verletzt. 

Dem Gericht ZdJ sind von der JGzB keine Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. 

Hierzu wäre nach der Satzung der JGzB ein Beschluss der Repräsentantenversammlung der 

JGzB erforderlich, der (jedenfalls bisher) nicht ergangen ist. 

a) Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung JGzB ordnet die Gemeinde ihre Angelegenheiten in 

Selbstverwaltung. Dies umfasst die Errichtung einer eigenen Gerichtsbarkeit. Die Satzung der 

JGzB sieht in Abschnitt 4 die Errichtung eines Schiedsausschusses vor, der als 

gemeindeeigenes Gericht in einem durch eine Schiedsgerichtsordnung ausgestalteten, 

justizförmigen Verfahren zur Rechtsprechung in den Angelegenheiten der JGzB berufen ist. 

Nach § 26 Abs. 3 der Satzung JGzB ist die Schiedsgerichtsbarkeit des Schiedsausschusses 

abschließend. § 12 Absatz 3 lit. b) der Satzung JGzB sieht vor, dass zur Änderung der 

Schiedsordnung JGzB die Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit einer Mehrheit 

der amtierenden Mitglieder erforderlich ist. Zur Änderung der Satzung JGzB ist gemäß § 12 

Absatz 3 Nr. 1 lit. a) der Satzung JGzB eine Mehrheit von 2/3 der amtierenden Mitglieder 

erforderlich. Da die Übertragung der Rechtsprechungszuständigkeit auf einen Rechtsträger 

außerhalb der JGzB eine partielle Übertragung der sich aus dem Selbstverwaltungsrecht 

ergebenen Kompetenzen darstellt und zudem eine Abänderung von § 26 Absatz 3 der Satzung 

JGzB erfordern würde, wäre für eine wirksame Kompetenzübertragung ein Beschluss der 

Repräsentantenversammlung mit einer 2/3-Mehrheit erforderlich. Ein solcher Beschluss ist 

bisher nicht ergangen. Es fehlt auch eine Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit der 

Mehrheit ihrer Mitglieder, die für die Änderung der Schiedsordnung JGzB erforderlich wäre. 

Mangels Übertragung einer Rechtsprechungskompetenz auf das Gericht ZdJ durch die JGzB 

konnte dieses keine für die Einsprechende verbindliche Entscheidung treffen. 

b) Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass die satzungsrechtlichen Vorschriften der 

JGzB Innenrecht  darstellten, welches auf die im Außenverhältnis zum Zentralrat der Juden 

in Deutschland K. d. ö. R. eingegangene Verpflichtungen keinen Einfluss haben könne (so aber 

Gerichts ZdJ, Beschluss vom 21.07.2023 -Az.: 003-2023 G-, S. 4 Entscheidungsabdruck). Dies 
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verkennt zum einen den rechtlichen Unterschied zwischen einer Verpflichtung und einer 

Verfügung, zum anderen die außenrechtliche Relevanz der satzungsrechtlichen Vorschriften 

der JGzB. Selbst wenn man gedanklich unterstellt, dass bspw. dem Vorstand der JGzB nach 

der Satzung JGzB eine Vertragsschlusskompetenz im Außenverhältnis zum Zentralrat der 

Juden in Deutschland auch im Hinblick auf Gegenstände zukäme, die der Regelungskompetenz 

der Repräsentantenversammlung der JGzB unterliegen (vergleichbar der völkerrechtlichen 

Vertragsschlusskompetenz gem. Art. 59 Absatz 1 Satz 2 GG), so wäre hiermit nur eine 

außenrechtliche Verpflichtung gegenüber dem Zentralrat begründet, aber noch nicht die 

Kompetenz verfügt. Die Verfügung der Kompetenz kann nur durch das Organ erfolgen, das sie 

innehat (vgl. hierzu insgesamt, bezogen auf das Staatsrecht, Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 59 

Randziffer 17; Art 24 Randziffer 12 f.; zu den Rechtsfolgen einer fehlenden Zustimmung: Art 

32 Randziffer 16; zur ultra-vires-Kontrolle ausbrechender Rechtsakte der Europäischen Union: 

Art 23 Randziffer 44 ff.). 

 

II. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Satzung JGzB 

a) Die Satzung JGzB stellt gegenüber der Wahlordnung JGzB die höherrangige Rechtsquelle 

dar, deren Vorgaben bei einer Normenkollision mit Vorschriften der Wahlordnung Vorrang 

haben. Der Satzung JGzB entgegenstehende Vorschriften der Wahlordnung sind nichtig. Dies 

folgt aus der stärkeren Legitimation der Satzung. Gemäß § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Satzung 

JGzB sind für die Annahme oder Änderung der Satzung der JGzB eine Mehrheit von zwei 

Drittel der amtierenden Mitglieder der Repräsentantenversammlung erforderlich, wohingegen 

eine Änderung der Wahlordnung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) dieser Vorschrift nur eine 

Mehrheit der Mitglieder der Repräsentantenversammlung erfordert.  

b) Der Satzung JGzB lässt sich ein Gebot der Rechtsgleichheit der Gemeindemitglieder und ein 

Willkürverbot entnehmen. Zwar enthält die Satzung JGzB keinen Katalog subjektiver 

Grundrechte der Gemeindemitglieder. Aus § 11 Satzung JGzB in Verbindung mit § 12 Absatz 

3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2. b), c), Nr. 3 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB leitet 

sich aber ein innergemeindliches Prinzip der Ordnung der inneren Angelegenheiten durch 



 
 

18 
 

Recht und ein innergemeindlicher allgemeiner Gleichheitssatz ab. Das gemeindliche 

Rechtsordnungsprinzip beinhaltet einen Rechtssatzvorbehalt und einen Rechtssatzvorrang. Der 

Rechtssatzvorbehalt ergibt sich aus §§ 11 Satz 1, 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2 b), c), Nr. 

3 Satzung JGzB. Diese Vorschriften weisen der Repräsentantenversammlung für bestimmte 

Materien die Regelungskompetenz und -aufgabe durch abstrakt-generelle Vorschriften - 

Richtlinien - zu. Der Rechtssatzvorrang, die Bindung der ausführenden Organe der JGzB, folgt 

aus § 11 Satz 2 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB. Aus der Festlegung der 

Satzung auf Regelungen durch Rechtssatz leitet sich ein innergemeindlicher allgemeiner 

Gleichheitssatz im Sinne eines Willkürverbots ab. Der generell-abstrakte Charakter einer 

Norm, d.h. einer Regelung einer unbestimmten Vielzahl von Anwendungsfällen für eine 

unbestimmte Vielzahl von Normadressaten, bewirkt Gleichheit durch Abstraktion. Jeder 

Normadressat wird für jede nach Maßgabe der Tatbestandsmerkmale der Norm vergleichbare 

Konstellation in der Rechtsfolge gleich behandelt. Der Satzung JGzB ist damit ein allgemeiner 

Gleichheitssatz immanent. Für den Sonderfall der gleichheitsgemäßen Besteuerung der 

Gemeindemitglieder zeigt sich dies auch an § 4 Satzung JGzB. 

c) Der so abgeleitete innergemeindliche allgemeine Gleichheitssatz beinhaltet ein 

Willkürverbot, aber keine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung. Er verbietet eine 

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, sofern sie nicht durch einen hinreichend 

gewichtigen sachlichen Grund gerechtfertigt werden kann. Als Differenzierungsgrund kommt 

jede vernünftige, sachlich vertretbare Erwägung in Betracht. Die Repräsentantenversammlung 

als Normgeberin ist zu Typisierungen befugt, wenn sich die Norm realitätsgerecht am typischen 

Fall orientiert. 

d) An diesen Maßstäben gemessen verstößt die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO 

nF nicht gegen den innergemeindlichen allgemeinen Gleichheitssatz. 

aa) Die JGzB bezweckt mit der Neuregelung zum einen, die Repräsentantenversammlung für 

die jüngere Generation attraktiver zu machen. Zum anderen soll die Neuregelung sicherstellen, 

dass die Aufgaben der Repräsentantenversammlung ordnungsgemäß und wirkungsvoll 

wahrgenommen werden; die JGzB stützt sich dabei auf die Annahme, dass nach allgemeiner 

Lebenserfahrung mit zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit einhergeht. 
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bb) Beide Regelungsziele sind vernünftig und sachlich vertretbar. 

(1) Das Regelungsziel einer angemessenen Altersstruktur der Repräsentantenversammlung ist 

legitim. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin bekennt sich in der Präambel ihrer Satzung zur 

Verpflichtung, das Judentum in all seinen Facetten am Leben zu erhalten und an kommende 

Generationen weiterzugeben. Gemäß § 2 der Satzung verpflichtet sie sich zur Schaffung von 

Einrichtungen, die zur religiösen, sozialen und kulturellen Betreuung sowie zur Erziehung ihrer 

Mitglieder im Sinne des Judentums erforderlich sind; hierzu können nach Absatz 2 der 

Vorschrift Einrichtungen zur Förderung der Jugendpflege, Kinderkrippen und 

Kindertagesstätten gehören. Ist die Förderung der nachwachsenden Generationen ein 

wesentlicher Zweck der Gemeinde, ist das Ziel der Repräsentation dieser Generationen in der 

Repräsentantenversammlung vernünftig und sachgerecht. 

Nach den Angaben der Gemeinde bestand ein hinreichender Regelungsanlass zur Erreichung 

dieses Ziels. Danach hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die 

Repräsentantenversammlung über Jahre hinweg vor allem aus älteren Gemeindemitgliedern 

bestand und so die jüngere Generation der Mitglieder in ihrem Engagement eingeschränkt war. 

Diesem Vortrag tritt die Einsprechende nicht entgegen. Es besteht für das Gericht kein Anlass, 

an der Richtigkeit dieses Vortrages zu zweifeln.  

Eine Überschreitung des Einschätzungsspielraums der Repräsentantenversammlung zur 

Novellierung der Wahlordnung ist im Hinblick auf dieses Regelungsziel und den 

Regelungsanlass daher nicht erkennbar. 

(2) Das Regelungsziel der Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirkungsvollen 

Aufgabenwahrnehmung durch die Repräsentanten ist ebenfalls legitim.  

Die den Repräsentanten zukommenden Aufgaben sind in §§ 12 Absatz 3, 13, 15 der Satzung 

JGzB normiert. Hierzu zählen neben legislativen Aufgaben personelle und wirtschaftliche 

Aufgaben. Die legislativen Aufgaben umfassen die Verabschiedung verschiedenster 

Ordnungen, neben der Satzung etwa der Wahlordnung, der Schiedsordnung, der Steuer-, 

Versorgungs- und Vertrauensratsordnungen. Den Ordnungen liegen komplexe Sachmaterien 

zu Grunde, die weitgehende Sachkenntnisse und Anforderungen an eine adäquate normative 

Ausgestaltung voraussetzen, wenn allein die Verzahnung von gemeindlichem und staatlichem 

Recht zu bedenken ist. Die Wahrnehmung der personellen Aufgaben und der Überwachung der 
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gemeindlichen Einrichtungen erfordert eine kontinuierliche Beschäftigung mit den 

Einrichtungen und ihren Mitarbeitern, die im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Einrichtungen 

und der Beschäftigten erheblichen zeitlichen Aufwand in Anspruch nehmen kann. Dasselbe gilt 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Aufgaben, etwa im Hinblick auf Grundstücks- und 

Wertpapiergeschäfte sowie den Haushalt der Gemeinde. Hinzu tritt die politische 

Beschäftigung mit der Ausrichtung der Gemeinde und ihrer Beziehungen zum Zentralrat der 

Juden, zu den deutschen staatlichen Institutionen und zu anderen Einrichtungen. 

Zusammengenommen erfordert die angemessene Mandatswahrnehmung damit ein erhebliches 

Maß an Arbeitseinsatz, Leistungsfähigkeit und Verantwortung. 

Den Anforderungen des Amtes steht gegenüber, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung mit 

zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit steigt. 

Dieser Umstand ist wissenschaftlich hinreichend belegt, vgl. Glisky/Riddle, Changes in 

cognitive function in human aging. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis, 2007; Garo-

Pascual/Gaser/Zhang et al, Brain structure and phenotypic profile of superagers compared with 

age-matched older adults: a longitudinal analysis from the Vallecas Project, Lancet Healthy 

Longev 2023; 4: e374 85 (published online: https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00079-

X). Aufgrund der typischen Abnahme der Leistungsfähigkeit im Alter bestehen im staatlichen 

Recht zahlreiche Vorschriften, die Altersgrenzen enthalten, etwa für kommunale Wahlämter 

(60-67 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 

Gesetzliche Höchstaltersgrenzen bei Amts- und Mandatsträgern und alternative 

Regelungsmöglichkeiten - WD 3 - 3000 - 127/15 -, S. 3 f.; download unter: 

https://www.bundestag.de/analysen );  Notare (70 Jahre, § 48a BnotO); Schöffen (70 Jahre, § 

33 Nr. 2 GVG); verschiedene Prüfberechtigte und Gutachter (in der Regel 68 Jahre, vgl. 

Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, a.a.O., S. 5 f.); Ärzte, 

Zahnärzte und Psychotherapeuten (68 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestages, Höchstaltersgrenzen für die Berufsausübung von Ärzten, Zahnärzten 

und Psychotherapeuten in bundesrechtlichen Regelungen  WD 9 - 158/06 , S. 4 ff.; 15 ff). 

Diese Altersgrenzen sind von der Rechtsprechung für vereinbar mit Verfassungsrecht, AGG 

und Europarecht gehalten worden (vgl. die Einzelnachweise bei den zitierten Ausarbeitungen 
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der Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages; BayVerfGH, Entscheidung vom 

19.12.2012 - Vf- 5-VII-12 -, S. 12 ff. = VerfGHE 65, 268 ff.);  

 

cc) Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist gemessen am Willkürverbot der 

Satzung JGzB auch nicht unter dem Aspekt zur beanstanden, dass sie hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit älterer Wahlbewerber nicht vom Einzelfall, sondern typisierend von einer 

generellen Vermutung altersbedingt beeinträchtigter Leistungsfähigkeit ausgeht. Die Norm 

orientiert sich realitätsgerecht am typischen Fall. Soll die ungeschmälerte physische und 

psychische Belastbarkeit des einzelnen Bewerbers im Zusammenhang mit der Wahl überhaupt 

Gegenstand einer näheren fachlichen Betrachtung sein, so könnte das allenfalls eine 

individuelle medizinische Untersuchung leisten. Eine dergestalt individuelle Prüfung wäre aber 

mangels eindeutiger und verbindlicher Kriterien und Maßstäbe zur Bestimmung des durch eine 

weitgehende Formalisierung gekennzeichneten passiven Wahlrechts von vornherein 

ungeeignet (vgl. BayVerfGH, a.a.O., S.17 f.). 

 

e) Die Altersgrenze ist schließlich auch nicht im Hinblick auf die Ausnahme für aktive 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung gem. § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit der 

Rechtsfolge ihrer Nichtigkeit willkürlich. Nach dieser Vorschrift sind von der 

Altersbegrenzung Kandidaten ausgenommen, die bereits in der (mit der Wahl) endenden 

Legislaturperiode der Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehörten. 

aa) Die JGzB rechtfertigt die Ausnahmevorschrift damit, dass Repräsentanten, die das 70. 

Lebensjahr während ihrer Mitgliedschaft in der Repräsentantenversammlung oder im Vorstand 

überschritten hätten, ihre Aktivität in der Repräsentantenversammlung mit ihren ganzen 

Erfahrungen fortsetzen können sollten. Bei ihnen entfiele auch die Einarbeitungszeit. 

bb) Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Rückausnahme von der Ausnahmevorschrift zum 

altersbedingten Ausschluss vom passiven Wahlrecht. Sie dient der Abmilderung der sich aus 

dem altersbezogenen Ausschluss ergebenden Härten für einzelne Repräsentanten oder 

Vorstandsmitglieder, die ihre Ämter bis zur Altersgrenze oder über sie hinaus ausgeübt haben. 

Für solche Amtsträger ist zwar nicht individuell medizinisch ausgeschlossen, dass sie den 

Anforderungen des Amtes gesundheitlich oder geistig nicht gewachsen sein könnten, die 
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Tatsache der Ausübung des Amtes trägt aber die Vermutung in sich, dass diese Amtsträger das 

Amt sachgerecht ausüben können. Der sachliche Unterschied zum Ausschluss von 

Nichtamtsträgern besteht darin, dass der Ausschluss für einen Amtsträger im Amt eine 

Unterbrechung der Amtsausübung wäre, wohingegen es für neue Amtsträger um die Aufnahme 

einer neuen Tätigkeit ginge. Bei Amtsträgern bestehen im Gegensatz zu Nichtamtsträgern 

bereits Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf das Amt. Amtsträger sind in laufende 

Vorhaben eingebunden und verfügen typischerweise aufgrund ihrer Erfahrung über einen 

tieferen Einblick in die Gemeindeangelegenheiten. Dies befähigt sie typischerweise besser zur 

- ununterbrochenen - Führung des Amts, als es typischerweise einem Nichtamtsträger möglich 

wäre. 

cc) Als typisierende Rückausnahme von der Ausnahme (d.h. des altersbedingten Ausschlusses 

vom passiven Wahlrecht) gelten im Grundsatz die oben für die Rechtfertigung der typisierenden 

Ausnahme dargestellten Maßgaben. Die Rückausnahme muss sich realitätsgerecht am 

typischen Fall orientierten; allerdings ist dem Regelungsgeber hinsichtlich der 

Realitätsgerechtigkeit und Typizität eine erweiterte Einschätzungsprärogative zuzugestehen. 

Bereits eine typisierende Ausnahme kann im Einzelfall mit Härten verbunden sein, die 

allerdings  sofern die oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind  hinzunehmen sind (so 

auch für das staatliche Recht: BVerfGE 126, 233 (263 f.); 103, 310 (319); 111, 115 (137)). Da 

die Rückausnahme dazu dient, eben diese Härten abzumildern, reduziert sie lediglich eine an 

sich durch die typisierende Ausnahmevorschrift erlaubte Härte (die Härte des 

Altersausschlusses für amtierende Amtsträger) und begründet damit nicht selbst eine neue 

(absolute) Härte. Eine gewisse relative (Ungleichbehandlungs-)Härte mögen Bewerber, die von 

der Rückausnahme nicht begünstigt sind, gegenüber rückausgenommenen Bewerbern 

empfinden, wenn sie geistig und physisch die Befähigung zum Amt hätten. Doch besteht nach 

dem Gesagten ein sachlicher Grund für die Abmilderung der Härte (nur) gegenüber den 

amtierenden Amtsträgern. Es steht daher im Regelungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung, eine solche relative (Ungleichbehandlungs-)Härte 

unkompensiert zu belassen, zumal eine Kompensation durch weitere oder ggf. noch 

individualisierende Rückausnahmen die grundsätzliche Berechtigung der 

Repräsentantenversammlung zur Typisierung des Ausschlussgrundes konterkarieren würden. 
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dd) Aber selbst wenn man davon ausginge, dass die Rückausnahme für Amtsträger einen 

Gleichheitsverstoß gegenüber einzelnen nicht rückausgenommenen Bewerbern darstellte, wäre 

Rechtsfolge nicht die Nichtigkeit von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF. Der 

Repräsentantenversammlung stünde zur Beseitigung der Ungleichbehandlung auch die 

Möglichkeit zur Verfügung, die Rückausnahme aufzuheben und dadurch einen 

Gleichheitsverstoß zu beseitigen. Der Schiedsausschuss könnte daher nur die Unvereinbarkeit 

von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit 

höherrangigem Recht feststellen. Diese Feststellung würde nicht zur Ungültigkeit der Wahl 

wegen unberechtigten Ausschlusses eines gleichheitswidrig betroffenen Bewerbers führen. 

Nach § 29 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2 WahlO nF kann ein Einspruch nicht darauf gestützt werden, dass 

ein Kandidat zu Unrecht zugelassen worden sei. Die Vorschrift ist eine Ausprägung des 

Grundsatzes der Stabilität der (erfolgten) Wahl. Aus ihr ist abzuleiten, dass ein 

Gleichheitsverstoß, der darin liegt, dass ein nicht zuzulassender Bewerber gleichwohl gewählt 

wurde, keine Relevanz für die Gültigkeit der Wahl haben soll. Ein ebensolcher Fall läge aber 

bei einer gleichheitswidrigen Nichteinbeziehung in eine begünstigende Rückausnahme vor. Der 

begünstigte Rückausgenommene würde in diesem Fall gleichheitswidrig gewählt worden sein, 

dürfte sein Mandat aber ohne Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl behalten. Das 

Satzungsrecht der Gemeinde räumt damit der Stabilität der Wahl Vorrang ein. 

 

2. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO verstößt auch nicht gegen Artikel 79 III 

GG. Der von dieser Vorschrift vermittelte Gleichbehandlungsanspruch beschränkt sich im 

Betrag auf den Menschenwürdegehalt des Gleichheitsanspruchs. Dieser beinhaltet ein 

Willkürverbot, das einen zureichenden Grund zur Rechtfertigung von Differenzierungen 

ausreichen lässt; eine Erhöhung der Kontrolldichte durch Einführung eines 

Verhältnismäßigkeitsprinzips in die Gleichheitsprüfung entsprechend der ´neuen Formel´ der 

Rechtsprechung wird demgegenüber von Art. 79 Absatz 3 GG nicht verlangt (vgl. Hain: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79, Randziffer 62). Damit geht der durch Art 79 

Absatz 3 GG vermittelte Gleichbehandlungsanspruch nicht weiter als derjenige des 

innergemeindlichen Rechts. Daher kann dahinstehen, ob über Artikel 79 Abs. 3 GG überhaupt 

eine Bindung einer Religionsgemeinschaft an einen aus dem Menschenwürdegehalt des Artikel 
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3 GG abgeleiteten Gleichberechtigungsanspruch begründen könnte (vgl. insoweit - gegen eine 

Geltung von Art. 3 GG innerhalb der Religionsgemeinschaft - Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140, Randziffer 43 (nach Fn. 82)). Im Übrigen gälten 

die Vorgaben des Art. 79 III GG im Bereich der Ämterverleihung ohnehin nicht, vgl. oben A) 

I. 2. d) aa). 

 

3. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist weder an Art 12 I GG noch an den 

grundrechtsgleichen Wahlrechtsgrundsätzen des Artikel 38 GG zu messen. Art 137 Absatz 3 

Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG weist die Ämterverleihung als rein innere 

organisationsrechtliche Angelegenheit den Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten 

Regelung zu. Eine Bindung der Gemeinde an das staatliche Recht wird folglich für die 

Ämterbesetzung weder über Artikel 79 Absatz 3 GG, noch wegen des öffentlich-rechtlichen 

Körperschaftsstatus der Gemeinde über Art. 1 Absatz 3 GG bewirkt (vgl. Unruh, a.a.O.; 

Classen, Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.; Art. 1, Randziffer 37). Das AGG gilt im Bereich von Art 137 Absatz 3 Satz 

2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG folglich ebenfalls nicht. 

 

 

III. Der Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer jüdischer Organisationen gem. § 4 

Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF ist mit dem Willkürverbot vereinbar, weil hierfür ein hinreichend 

gewichtiger sachlicher Grund besteht. Die Jüdischen Gemeinde zu Berlin versteht sich als 

Einheitsgemeinde, in der verschiedene jüdischen Strömungen und Ansichten Platz finden und 

unterstützt werden sollen (vgl. auch §§ 2,3 Satzung JGzB sowie die Präambel der Satzung 

JGzB). Hieraus ergibt sich ein Neutralitätsgebot innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in 

Berlin, das gefährdet ist, wenn Mitglieder anderer jüdischer Organisationen in der Jüdischen 

Gemeinde zu Berlin Einfluss nehmen und die Interessen der anderen Organisation in den 

Vordergrund stellen. Der Ausschluss von Mitgliedern anderer Organisationen dient damit der 

Verhinderung von Interessenkonflikten und der unverhältnismäßigen Einflussnahme solcher 

Organisationen auf die Gemeinde. Das staatliche Recht enthält ebenfalls 

Inkompatibilitätsvorschriften für Abgeordnete bei möglichen Konfliktlagen (etwa Art. 137 GG, 
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Art. 55 I, Art. 94 Absatz 1 Satz 3 GG). Bei den in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF genannten 

Organisationen sind infolge von Überschneidungen der Betätigungsbereiche und -gegenstände 

Interessengegensätze möglich. Besteht die abstrakte Möglichkeit von Interessenkollisionen, 

etwa des Einsatzes von Ressourcen der JGzB für Zwecke einer anderen Organisation, ist eine 

konkrete oder bereits konkret absehbare Interessenkollision zur Rechtfertigung des 

Ausschlussgrundes nicht erforderlich. Der Repräsentantenversammlung kommt eine 

weitgehende Einschätzungsprärogative zur Möglichkeit solcher Interessenkonflikte zu. 

 

Die enumerative Regelungsweise in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF verstößt nicht gegen das 

Willkürverbot. Zum einen dürften sich die Kriterien relevanter Konfliktlagen durch eine 

generell-abstrakte Regelung kaum sachgerecht erfassen lassen. Sollte eine solche Regelung alle 

denkbaren Konfliktlagen erfassen, müsste zudem ihr Abstraktionsgrad hoch sein, mit der 

korrelierenden Konsequenz, dass ihre Aussagekraft für einen konkreten Fall gering bliebe. Die 

Normkonkretisierung fiele dann dem Schiedsausschuss zu, bei dem sie im Hinblick auf die 

Einschätzungsprärogative der Repräsentantenversammlung und der dieser zukommenden 

stärkeren demokratischen Legitimation aber nicht zutreffend aufgehoben wäre. 

Die Einsprechende könnte sich auch nicht darauf berufen, wenn § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF 

einzelne andere jüdische Organisationen nicht erfasste, die entsprechend dem Regelungszweck 

eigentlich erfasst sein müssten, so dass insoweit eine Ungleichbehandlung vorläge. Denn sofern 

die in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF benannten Organisation zu Recht als inkompatibel eingestuft 

werden, fällt deren Inkompatibilität nicht fort, weil andere Organisationen ebenfalls 

inkompatibel wären. Eine Ungleichbehandlung wäre objektiv-rechtlich von der 

Repräsentantenversammlung nur dadurch aufzulösen, dass die weiteren Organisationen 

ebenfalls in die Vorschrift aufgenommen werden. 

 

 

IV. Der Ausschluss von Ehegatten gem. § 4 Abs. 2 Nr. 8 WahlO nF der gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5-

6 WahlO nF ausgeschlossenen Mitglieder ist ebenfalls mit dem Willkürverbot vereinbar. Für 

den Ausschluss besteht ein hinreichend gewichtiger sachlicher Grund. Auf Grund der 

persönlichen Nähe von Eheleuten ist die Annahme nicht unberechtigt, dass die von diesen 
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Vorschriften verfolgten Zwecke auch für die Ehegatten der ausgeschlossenen Mitglieder 

zutreffen. 

Im Hinblick auf Nr. 4 der Vorschrift  Ausschluss von Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde  

ist ein Interessenkonflikt im Hinblick auf die Kontrolle der Mitarbeiter durch Ehegatten in der 

Repräsentantenversammlung möglich. Ebenso können die genannten Beeinträchtigungen eines 

ordnungsgemäßen Funktionierens gemeindlicher Einrichtungen und der Chancengleichheit 

beim Zugang zu Ämtern betroffen sein, wenn etwa ein Ehegatte Wahlkampf für den anderen 

im Amt betreibt und hierfür die Möglichkeiten des Amtes nutzt.  

Für Nr. 5 der Vorschrift  Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer Organisationen  

sind die dargestellten Interessenkonflikte identisch bei entsprechendem Einsatz eines Ehegatten 

möglich. 

 

 

V. Weitere Verfahrensfehler 

Auf Grundlage des Vortrages der Einsprechenden ergeben sich keine Verfahrensfehler bei der 

Ankündigung, Vorbereitung und Durchführung der Wahl. 

1. Der Wahltermin wurde § 2 WahlO nF entsprechend festgesetzt. § 2 WahlO nF sieht zum 

Wahltermin vor, dass er spätestens drei Monate nach Ablauf der Legislaturperiode stattfinden 

muss. Der Wahltermin wurde hingegen drei Monate vor Ablauf der Legislaturperiode 

festgesetzt. Ein Vorziehen der Wahl vor Ablauf der Legislaturperiode der bestehenden 

Repräsentantenversammlung ist gemäß § 2 WahlO nF nicht verboten. Auch § 6 Absatz 2 Satz 

2 der Satzung JGzB sieht nur einen spätesten Wahltermin - 3 Monate nach Ablauf der 

Amtsperiode -, aber keinen frühesten Wahltermin vor. Ein gewisses Vorziehen der Wahl ist 

zudem aus dem Grunde angebracht, dass die neue Repräsentantenversammlung mit dem Ende 

der Legislaturperiode der vorherigen Repräsentantenversammlung konstituiert sein sollte. Dies 

ist nicht möglich, wenn die Wahlen erst mit dem Ende der Legislaturperiode stattfinden. 

2. Die in § 2 Absatz 2 WahlO nF vorgesehene Ankündigung der Wahl ausschließlich auf der 

Homepage der JGzB ist nicht zu beanstanden. Die Satzung der JGzB enthält zur Form der 

Wahlbekanntmachung keine Vorgaben. 
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3. Der Wahlleiter wurde rechtmäßig durch Umlaufbeschluss der Repräsentantenversammlung 

vom 31.07.2023 bestellt. Die stellvertretende Wahlleiterin verfügt über die Befähigung zum 

Richteramt, so dass die Qualifikationsanforderungen gem. § 7 Absatz 1 Satz 4 WahlO nF 

vorliegen. Dass die stellvertretende Wahlleiterin Mitarbeiterin der Gemeinde ist, schließt sie 

nicht vom Amt der stellvertretenden Wahlleiterin aus. Die WahlO nF enthält für diese 

Konstellation keine Inkompatibilitätsvorschrift. Auch die Ausschließungsgründe gemäß § 20 

Abs. 1 VwVfG wären nicht gegeben. Die stellvertretende Wahlleiterin ist rechtmäßig vom 

Wahlleiter berufen worden. Gegen die Berufung hat die Repräsentantenversammlung kein Veto 

gem. § 7 Absatz 4 WahlO nF eingelegt. Dass die stellvertretende Wahlleiterin vor Ablauf der 

Einlegungsfrist für das Veto an einer Sitzung des Wahlausschusses teilgenommen hat, führt zu 

keinem Verfahrensfehler. Die Nichteinlegung des Vetos ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung 

der Berufung zur stellvertretenden Wahlleiterin, insoweit ist die Konstellation vergleichbar mit 

derjenigen in § 44 Absatz 3 Nr. 3, 4 VwVfG / § 45 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4, 5 VwVfG. Die 

Einlegung des Vetos führte nur nachträglich zu Unwirksamkeit der Berufung ex tunc. 

 

4. Zu den weiteren Rügen mit Schriftsatz vom 8.11.2023 gilt: 

a) Weitere erbetene Unterlagen zur rechtmäßigen Besetzung der Wahlleitung sind nicht 

entscheidungserheblich. Zum einen wurde innerhalb der Einspruchsbegründungsfrist nicht 

(zumindest umrisshaft oder durch Bestreiten) geltend gemacht, dass insoweit ein Wahlfehler 

vorliegen soll; damit ist eine Präklusion eingetreten. Zum anderen ist weder dargelegt, noch 

ersichtlich, wie sich eine fehlerhafte Besetzung des Wahlausschusses auf das Ergebnis der Wahl 

ausgewirkt haben könnte (s.o.). Sofern Zweifel an der Richtigkeit der Stimmenauszählung 

bestanden haben sollten, hätte der Einspruch auf diesen Einspruchsgrund (§ 29 Absatz 1 Nr. 1, 

2WahlO nF) gestützt werden können. Dies ist nicht geschehen. 

b) Unterlagen aus dem legislativen Verfahren zur Änderung der Wahlordnung gehören nicht 

zum Verwaltungsvorgang über die Durchführung der Wahl. Zu Verfahrensfehlern im 

legislativen Verfahren sind innerhalb der Einspruchsbegründungsfrist keine Rügen erhoben 

worden, so dass neue Einwendungen nun präkludiert wären. Der Schiedsausschuss ist dem 

rechtmäßigen Zustandekommen der Wahlordnung gleichwohl nachgegangen und hat die 

wesentlichen Dokumente hierzu übersandt. Vorabstimmungen und Entwürfe im Rahmen des 
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Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung der Vorschriften über das passive Wahlrecht sind als 

vorbereitende Beratungsmaterialien irrelevant. Wesentlich ist, dass die letztlich verabschiedete 

Norm verfahrensrechtlich und materiell einwandfrei zustande gekommen ist, was nach 

Überzeugung des Schiedsausschusses der Fall ist. 

c) Weitere Unterlagen zu den Wahlvorschlägen sind nach den obigen Darlegungen nicht 

entscheidungserheblich, da die Gültigkeit bzw. Anzahl der Wahlvorschläge für die 

Nichtzulassung zur Wahl nicht kausal geworden sind. Der Schiedsausschuss hat daher die 

Frage, ob ausreichende gültige Wahlvorschläge eingereicht worden sind, dahinstehen lassen. 

d) Die jeweils zur Äußerung gesetzten Fristen waren nicht unangemessen kurz. Die 

Wahlordnung sieht in § 31 WahlO nF im Grundsatz eine Entscheidungsfrist für den 

Schiedsausschuss von sieben Tagen vor. Diese ist verlängerbar, bleibt aber eine 

Beschleunigungsvorgabe für den Schiedsausschuss. Auch für staatliche 

Wahlprüfungsverfahren ist mit Rücksicht darauf, dass über die Gültigkeit einer Wahl schnell 

entschieden werden muss, ein Zügigkeitsgebot anerkannt (vgl. Austermann, in: Schreiber, 

BWahlG, § 49 Randziffer 38). Für alle entscheidungstragenden Umstände war die Gelegenheit 

zur Äußerung zudem deutlich länger als erforderlich. Dass beim BVerfG 

Wahlprüfungsbeschwerden nicht selten jahrelang liegen bleiben, kann für den 

Schiedsausschuss kein Maßstab sein. 

 

 

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 4, 13 der Schiedsordnung.  

 

 

 

 

 



29

Berlin, den 08.11.2023

Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin

gez. gez. gez.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg

Dieses Urteil ist unanfechtbar, § 28 WahlO.

Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ist gem. Art. 140 GG / 137 WRV nicht 

eröffnet, da es sich um eine rein innergemeindliche ämterbesetzungsrechtliche Streitigkeit 

handelt.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg
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JÜDISCHE GEMEINDE ZU BERLIN K.d.ö.R.

DER SCHIEDSAUSSCHUSS

ORANIENBURGER STRASSE 28-31

10117 BERLIN

Az.:  07/2023

Urteil

In dem Wahlprüfungsverfahren

des Herrn Roman Shtizberg, 

Sybelstr. 17, 10629 Berlin

- Einsprechender -

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Redeker, Sellner, Dahs

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

Beteiligte: 1. Der Wahlleiter und der Wahlausschuss der Jüdischen Gemeinde zu 

Berlin K.d.ö.R,

2. die Jüdischen Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R, vertreten durch den 

Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. 

Gideon Joffe sowie das Vorstandsmitglied Eduard Datel, Oranienburger 

Str. 28-30, 10117 Berlin

hat der Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin durch die Vorsitzende Richterin 

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu und Dan Goldenberg am 08.11.2023 durch 

schriftliche Entscheidung für Recht erkannt:

s Herrn Roman Shtizberg, 

Sybelstr. 17, 10629 Berlin

Rechtsanwälte Redeker, Sellner, Dahs

Partnerschaftsgesellschaft mbB, Leipziger Platz 3, 10117 Berlin

Ulrike Watermann und die Richter Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg 
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1.  Der Einspruch wird zurückgewiesen. 

2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

3. Die Kosten des Verfahrens trägt der Einsprechende / Beschwerdeführer.  

 

 

Tatbestand 

 

Der Einsprechende/Beschwerdeführer (im Folgenden: Einsprechende) ist Mitglied der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB). Er begehrt die Ungültigkeitserklärung der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB und die Wiederholung der Wahl als Urnenwahl unter 

Anwendung der Vorgaben zum passiven Wahlrecht gemäß der Wahlordnung der JGzB vom 

26. Juli 2011 (WahlO aF) anstelle der diesbezüglichen Vorgaben der Wahlordnung der JGzB 

vom 31. Mai 2023 (WahlO nF). 

 

1. Der Einsprechende bewarb sich nicht als Kandidat für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB. Er sieht sich als Mitglied der JGzB in seinem aktiven 

Wahlrecht unrechtmäßig eingeschränkt, weil die Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung 

nach der WahlO nF als reine Briefwahl durchgeführt wurde und weil er aufgrund der 

Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF nicht die Kandidaten wählen konnte, 

die er eigentlich hätte wählen wollen. 

 

2. Während des Verfahrens über die Kandidatenzulassungen für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der JGzB beantragten mehrere Mitglieder der JGzB mit 

Antragsschriften vom 05.07.2023 beim Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland (ZdJ) 

im Wege des Eilrechtsschutzes gegenüber der JGzB als Antragsgegnerin die Durchsetzung 

ihres passiven Wahlrechts für die Wahlen zur 20. Repräsentantenversammlung der JGzB. Sie 

machten die Ungültigkeit der WahlO nF bzw. einzelner ihrer Vorschriften geltend. Sie rügten 

insbesondere die Beschränkungen des passiven Wahlrechts durch die Altersgrenze gem. § 4 

Absatz 1 Satz 1 der WahlO nF, durch die Inkompatibilitätsvorschriften in § 4 Absatz 2 Nr. 5, 
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6, 8 WahlO nF sowie die Durchführung der Wahl als Briefwahl. Die JGzB trat dem entgegen 

und machte geltend, dass das Gericht ZdJ nicht zuständig sei, da das Verfahren in die 

ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts der JGzB falle; zudem sei die WahlO nF in 

vollem Umfang gültig. Das Gericht ZdJ erklärte sich dennoch für zuständig und sprach mit 

Beschlüssen vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- in der Sache 

deckungsgleich aus: 

1. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, die Durchführung der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin vorläufig und bis zu einer Entscheidung 

dieses Gerichts in der Hauptsache zu unterlassen.  

2. Für den Fall, dass die Antragsgegnerin das Hauptsacheverfahren nicht binnen 4 Wochen 

anhängig macht, wird die Antragsgegnerin dazu verpflichtet, bis spätestens 05.12.2023 die 

Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung der Antragsgegnerin durchzuführen. Weiter wird 

die Antragsgegnerin für diesen Fall verpflichtet, die Wahl ausschließlich nach den Vorgaben 

der Wahlordnung in der Fassung vom 26. Juli 2011 durchzuführen.  

3. Die Entscheidung zu Ziffer 1. und 2. ist sofort vollziehbar. Der Antragsgegnerin wird 

aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 1. und 2. dieses Beschlusses das Hauptsacheverfahren 

innerhalb von 4 Wochen beim Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland anhängig zu 

machen. Wird das Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt 

Rechtskraft der im Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung 

ein.  

4.   

5. Den Antragstellern wird aufgegeben, im Hinblick auf Ziffer 4. dieses Beschlusses das 

Hauptsacheverfahren innerhalb von 4 Wochen anhängig zu machen. Wird das 

Hauptsacheverfahren nicht innerhalb der Frist anhängig gemacht, tritt Rechtskraft der im 

Verfahren der einstweiligen Anordnung insoweit getroffenen Entscheidung ein.  

 

Das Gericht ZdJ begründete seine Entscheidung in der Sache damit, dass die WahlO nF nicht 

mit dem Willkürverbot gemäß Art. 3 Absatz 1 GG in Einklang zu bringen sei. Die Altersgrenze 

gemäß § 4 Absatz 1 WahlO nF stelle einen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen 

Gemeindemitglieder dar, für die keine sachlichen Gründe erkennbar seien; es werde nicht auf 
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die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit der Betroffenen abgestellt; es gebe zudem ein 

Recht der aktiv Wahlberechtigten, Kandidaten, die die Altersgrenze überschritten hätten, 

wählen zu können. Die Inkompatibilitätsvorschriften in § 4 Absatz 2 Nr. 5 WahlO nF verstießen 

gegen das Willkürverbot, weil eine Ungleichbehandlung gegenüber Mitarbeitern von nicht 

genannten jüdischen Organisationen vorliege. Die Einführung der ausschließlichen Briefwahl 

sei mit dem Willkürverbot nicht in Einklang zu bringen, weil damit das Demokratieprinzip in 

Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 GG und die aus ihm abzuleitenden Wahlgrundsätze verletzt seien; 

der Wahlgrundsatz der Öffentlichkeit werde durch eine ausschließliche Briefwahl verletzt, weil 

nach ihm das Leitbild der Urnenwahl erhalten bleiben müsse.  

 

Die JGzB legte als Antragsgegnerin in den vorgenannten Verfahren weder Rechtsmittel beim 

Gericht ZdJ ein, noch machte sie dort ein Hauptsacheverfahren anhängig. Sie beantragte indes 

mit Antragsschrift vom 25.08.2023 beim Schiedsausschuss der JGzB die Feststellung, dass die 

Beschlüsse der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in Deutschland vom 

21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- für den Rechtskreis der JGzB 

unbeachtlich sei und für den Rechtskreis der JGzB keine Bindungswirkung entfalte. Der 

Schiedsausschuss der JGzB stellte mit Urteil vom 31.08.2023  Az.: 02/2023  fest: 

1.  Die Beschlüsse der ersten Kammer des Gerichts beim Zentralrat der Juden in 

Deutschland vom 21.07.2023 zu den Az.: - 003-2023 G - und - 004-2023 G - sind für den 

Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich. Sie entfalten für den Rechtskreis 

der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung.   

Zur Begründung führte der Schiedsausschuss der JGzB aus, dass das Gericht ZdJ durch die 

Entscheidungen zu den Az. -003-2023 G- und -004-2023 G- ohne Rechtsgrundlage - ultra vires 

- in die Rechtsprechungszuständigkeit des Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu 

Berlin eingegriffen und damit das Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

verletzt habe. Dem mit Wirkung zum Januar 2023 beim Zentralrat der Juden in Deutschland 

neu eingerichteten Gericht ZdJ seien von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine 

Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. Hierzu wäre nach der Satzung der JGzB ein 

Beschluss der Repräsentantenversammlung der JGzB erforderlich gewesen, der bisher nicht 

ergangen sei. 
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Darüber hinaus wäre der Schiedsausschuss der JGzB selbst bei einer angenommenen 

Übertragung der Rechtsprechungskompetenzen für den Streit in den Verfahren beim Gericht 

ZdJ zu den Az. -003-2023 G- und -004-2923 G- gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung JGzB allein 

zuständig gewesen. Hiernach befinde der Schiedsausschuss JGzB über Beschwerden von 

Mitgliedern der Gemeinde in Fällen in denen aufgrund der Satzung oder der auf ihr beruhenden 

Ordnungen die Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden sind. Eine solche 

Konstellation habe den Verfahren zu den Az. -003-2023 G- und -004-2023 G- zugrunde 

gelegen. 

 

3. Die WahlO nF der JGzB wurde am 31.05.2023 von der Repräsentantenversammlung der 

JGzB einstimmig beschlossen. Ihr Entwurf war den Mitgliedern der 

Repräsentantenversammlung sieben Tage vor der Sitzung zusammen mit der Ladung zugeleitet 

worden. Am 30.06.2023 veröffentlichte die JGzB die WahlO nF auf ihrer Homepage 

http://www.jg-berlin.org/. 

 

In der WahlO nF ist geregelt: 

§ 1 Abs. 5 WahlO nF 

Die Wahl findet als Briefwahl statt." 

§ 2 Abs. 1 WahlO nF 

Die Wahl zur neuen Repräsentantenversammlung ist spätestens drei Monate nach Ablauf von 

sechs Jahren nach der letzten konstituierenden Sitzung abzuhalten. Der Vorstand beschließt 

den genauen Termin der Wahl und schreibt die Wahl aus.  

§ 2 Abs. 2 WahlO nF 

Der Wahltermin ist mindestens 62 Tage vor Beginn der Auszählung der Stimmen zusammen 

mit der Wahlordnung auf der offiziellen Homepage der Jüdischen Gemeinde zu Berlin (JGzB) 

im Internet bekannt zu geben." 

§ 4 Abs. 1 WahlO nF 

Wählbar ist jedes wahlberechtigte Mitglied, welches der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

angehört und das 70. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Konstituierung der neuen 

Repräsentantenversammlung nicht vollendet haben wird. Ausgenommen von der 
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Altersbegrenzung sind Kandidaten, die bereits (mit der Wahl) endenden Legislaturperiode der 

Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehören."  

§ 4 Abs. 2 der WahlO nF  

Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind Personen die eines der nachfolgenden 

Merkmale aufweisen: 

 

5. die Mitarbeiter, Amts- oder Mandatsträger einer der nachfolgenden Organisationen oder 

einer von diesen mehrheitlich getragenen Einrichtungen sind, sofern diese nicht von der 

Jüdischen Gemeinde zu Berlin dahin entsendet worden sind: des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, der Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims 

Conference), der Ronald S. Lauder Foundation, Lauder Yeshurun gGmbH, Chabad 

Lubawitsch, der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland, Masorti, Makkabi. 

6. die Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin waren, für die Dauer von zwei 

vollständigen Legislaturperioden,  

 

8. Für Ehepartner der jeweiligen Mitarbeiter bzw. ehemaligen Mitarbeiter gelten die 

Regelungen in Ziff. 4., 5., 6., 7. entsprechend;"  

§ 9 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  

 mindestens 65 

wahlberechtigten Mitgliedern der Gemeinde auf von dem Wahlausschuss herausgegebenen 

Formblättern unterstützt werden."  

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 der WahlO nF 

 ferner vorlegen,  

 

2. ein polizeiliches Führungszeugnis, das am Tag der Einreichung nicht älter als vier Monate 

sein darf [...]"  

§ 10 Abs. 1 Satz 1 der WahlO nF  

 Wahlausschuss 

oder dem von ihm Beauftragten in verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift 
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4. Die JGzB kündigte am 30.06.2023 auf ihrer Homepage unter http://www.jg-berlin.org/ die 

Wahl zu ihrer 20. Repräsentantenversammlung an und gab zugleich bekannt, dass die 

Auszählung der Stimmen zur Wahl am 03.09.2023 stattfinden werde. 

Die konstituierende Sitzung des Wahlausschusses für die Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung fand am 27.06.2023 statt. Wahlleiter war der Volljurist Herr 

Tobias Frey, stellvertretender Wahlleiter Herr Kenji Kitamura. Herr Tobias Frey musste aus 

gesundheitlichen Gründen von dem Amt als Wahlleiter zurücktreten. Zum neuen Wahlleiter

bestimmte die Repräsentantenversammlung der JGzB mit Umlaufbeschluss der 

Repräsentantenversammlung vom 31.07.2023 Herrn Kenji Kitamura.

5. Der Einsprechende hat mit Schriftsatz seiner Verfahrensbevollmächtigten vom 08.09.2023, 

beim Schiedsausschuss der JGzB eingegangen am 08.09.2023, gegen die Wahl zur 20.

Repräsentantenversammlung der JGzB Einspruch eingelegt. Er beantragt,

die Wahl zur 20. Repräsentantenversammlung vom 03. September 2023 für 

ungültig zu erklären.

Die Wahl sei zu wiederholen, wobei jedenfalls in Bezug auf die Vorgaben zum passiven 

Wahlrecht die §§ 4 und 5 der Wahlordnung vom 26. Juli 2011 anzuwenden seien und an die 

Stelle der rechtswidrigen Vorgaben des § 4 der Wahlordnung vom 31. Mai 2023 zu treten 

hätten. Eine Urnenwahl sei zuzulassen.

Der Einsprechende führt zur Begründung aus, dass die Durchführung der Wahl entgegen der 

einstweiligen Anordnung des Gerichts beim Zentralrat der Juden vom 21.07.2023 zu den Az.:

-003-2023 G- und -004-2023 G- stattgefunden habe. Der Ausschluss von ehemaligen 

Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde für zwei vollständige Wahlperioden sei willkürlich, grob 

unverhältnismäßig und nicht durch Sachgründe zu rechtfertigen. Als ebenso willkürlich erweise 

sich der Ausschluss von Kandidaten über 70 Jahre. Dasselbe gelte für den Ausschluss für 

Mitarbeiter einer der in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF enumerativ aufgezählten Organisationen

sowie für den Ehepartnerausschluss gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF. Die Ausschlüsse 

Tobias Frey, Herr Kenji Kitamura. Herr Tobias Frey 

Kenji Kitamura.
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verstießen zudem gegen Art. 79 Absatz 3 GG. Durch die Ausschlüsse sei der Einsprechende

auch als Wähler in seinem aktiven Wahlrecht betroffen, ausgeschlossene Kandidaten wählen 

zu können. Die Durchführung der Wahl als reine Briefwahl sei mit höherrangigem Recht nicht 

vereinbar. Der Wahlausschuss sei möglicherweise nicht rechtmäßig besetzt gewesen.

6. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin tritt dem entgegen. Die WahlO nF sei formell rechtmäßig 

zustande gekommen und stehe auch materiell in Einklang mit höherrangigem Recht. Der 

Beschluss des Gerichts beim Zentralrat der Juden sei für die JGzB unbeachtlich. Die 

Beschränkung auf eine Briefwahl sei nicht zu beanstanden. Die Beschränkung des passiven 

Wahlrechts auf 70 Jahre stelle keine unzulässige Altersdiskriminierung dar; Zweck der 

Altersgrenze seien die Verjüngung der Repräsentantenversammlung und die Sicherung einer 

effektiven und leistungsfähigen politischen Leitung. Der Ausschluss ehemaliger Mitarbeiter 

und Mitglieder bestimmter anderer jüdischen Organisationen bezwecke sachgerecht die 

Vermeidung von Interessenkollisionen. Auf Grund der persönlichen Nähe von Eheleuten 

müssten die Ausschlüsse auch für Ehepartner gelten. Der Wahlleiter sei ordnungsgemäß durch 

die Repräsentantenversammlung im Wege eines zulässigen Umlaufbeschlusses am 31.07.2023 

gewählt worden und die Berufung der stellvertretenden Wahlleiterin und Volljuristin sei der 

Repräsentantenversammlung vom Wahlleiter angezeigt worden. Aus Sorge vor Repressalien 

gegen sich und ihre Familie möchte die stellvertretende Wahlleiterin nicht ihren Namen nennen.

7. Der Schiedsausschuss JGzB hat die stellvertretende Wahlleiterin um Offenlegung ihres 

Namens für die Verfahrensbeteiligten und um Vorlage eines Nachweises über das Bestehen der 

Zweiten Juristischen Staatsprüfung gebeten. Die stellvertretende Wahlleiterin ist dem 

nachgekommen. Sie heißt Nadine Ursula Simonsohn-Rentel. Sie hat einen Bescheid des 

Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamts Berlin-Brandenburg vom 21.08.2007 vorgelegt, der 

für sie das Bestehen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung feststellt.

nachgekommen. Sie heißt Nadine Ursula Simonsohn-Rentel. Sie hat einen Bescheid des 



 
 

9 
 

Entscheidungsgründe 

 

Das Gericht konnte gemäß § 8 Absatz 1 lit. b) Schiedsordnung der JGzB ohne mündliche 

Verhandlung entscheiden. Der Schiedsausschuss hat einstimmig eine mündliche Verhandlung 

für entbehrlich gehalten und ist zu der Überzeugung gelangt, dass weitere Sachaufklärung nicht 

erforderlich ist. 

 

A) Zulässigkeit 

I. Der Einspruch ist unzulässig. 

1. Rechtsgrundlage der Wahl ist die Wahlordnung der JGzB in der Fassung vom 31. Mai 2023 

(WahlO nF). Die WahlO nF ist formell ordnungsgemäß zustande gekommen. Sie wurde 

entsprechend § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) der Satzung JGzB von einer Mehrheit der 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung beschlossen. Die Zuleitung der Beschlussvorlage 

sieben Tage vor dem Sitzungstag gab den Mitgliedern der Repräsentantenversammlung relativ 

zur Komplexität des Beratungsgegenstandes hinreichende Gelegenheit, die Vorlage zu prüfen 

(vgl. insoweit allg. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 05. Juli 2023 - 2 BvE 4/23 -, 

Rn. 88 f.). 

Es liegt kein Bekanntgabemangel vor. Die Satzung der JGzB enthält zur Bekanntgabe von 

Rechtsvorschriften nur in § 22 eine Regelung. Hiernach hat der Vorstand den 

Gemeindemitgliedern die Einsichtnahme in die Satzung und Ordnungen der Gemeinde zu 

ermöglichen. Auf Änderungen sind die Gemeindemitglieder hinzuweisen, um bei Bedarf eine 

erneute Einsichtnahme in die geänderte Fassung zu ermöglichen. Vorgaben zur Form des 

Hinweises gibt die Satzung nicht. 

Das Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes verlangt hinsichtlich der Bekanntgabe von 

Rechtsnormen, sie der Öffentlichkeit förmlich so zugänglich zu machen, dass die Betroffenen 

sich verlässlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können (vgl. BVerwGE 126, 388). 

Allerdings unterfällt die Bekanntgabe der Rechtsvorschriften der Religionsgemeinschaften 

deren Selbstbestimmungsrecht gem. Art 137 Absatz 3 Satz 1 WRV in Verbindung mit Artikel 

140 GG (vgl. Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, Randziffer 10). Der Bundesfinanzhof 

hat es in seinem Urteil vom 04.05.1983 - II R 180/79  (juris) im Hinblick auf die 
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Veröffentlichung katholischen Kirchenrechts für einen deutschen Kläger als ausreichend 

angesehen, dass dieses 1917 in lateinischer Sprache im kirchlichen Amtsblatt "Acta 

Apostolicae Sedis" in Rom verkündet worden war. Auf dieser Grundlage war die 

Veröffentlichung der WahlO nF auf der Homepage der Gemeinde in Verbindung mit der 

jederzeitigen Einsichtnahmemöglichkeit für Gemeindemitglieder in den Räumen der Gemeinde 

gem. § 22 Satzung JGzB ausreichend. Gegenüber einer Veröffentlichung in Papierform schafft 

die Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde eine leichtere und schnellere 

Zugangsmöglichkeit zum neuen Recht.  

 

2. Der Einspruch ist nicht statthaft. 

a) Der Einspruch lässt sich hinsichtlich der geltend gemachten Unvereinbarkeit der 

Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF mit höherrangigem Recht nicht auf § 

29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF stützen. Einspruchsberechtigt nach dieser 

Vorschrift ist gem. 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 WahlO nF nur der betroffene Wahlbewerber. Der 

Einsprechende hat sich nicht als Kandidat zur Wahl beworben.  

b) Die Rechtsschutzform des 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF steht dem 

Einsprechenden ebenfalls nicht zur Verfügung, soweit er rügt, dass die JGzB mit der 

Durchführung der Wahl gegen die einstweiligen Anordnungen des Gerichts beim Zentralrat der 

Juden vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 G- verstoßen habe. Auch 

insoweit steht der Rechtsbehelf allein den betroffenen Wahlbewerbern zu. Zudem entfalteten 

die vorgenannten Entscheidungen des Gerichts ZdJ Rechtskraft allenfalls im Verhältnis der 

dortigen Beteiligten (vgl. § 121 VwGO, § 325 ZPO), so dass sich der Einsprechende im Rahmen 

seines hiesigen Prozessrechtsverhältnisses zur JGzB nicht auf eine Rechtskraft dieser 

Entscheidung berufen könnte. 

c) Hinsichtlich der Rüge, dass der Wahlausschuss möglicherweise nicht rechtmäßig besetzt 

gewesen sei, fehlt dem Einsprechenden  unabhängig von der Begrenzung der subjektiv gem. 

29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 WahlO nF zur Rüge Berechtigten  die Einspruchsbefugnis. Er hat 

nicht dargelegt, wie sich die etwaige Fehlerhaftigkeit der Bestimmung des Wahlleiters und der 

stellvertretenden Wahlleiterin auf die Sitzverteilung ausgewirkt haben könnte. § 29 Absatz 2 
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Satz 1 Nr. 5 WahlO verlangt einen zumindest in den Grundzügen substantiierten Vortrag zur 

Kausalität eines Wahlfehlers für die Sitzverteilung. 

d) Eine Betroffenheit im aktiven Wahlrecht kann nach § 29 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 WahlO nF 

nur im Fall von § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 WahlO nF geltend gemacht werden. Diese Vorschrift 

erfasst den hier nicht einschlägigen Fall unzutreffender Eintragungen der aktiv 

Wahlberechtigten im Wahlverzeichnis. Die Begrenzung der wahlprüfungsrechtlichen 

Rechtsbehelfe zum aktiven Wahlrecht in § 29 Absätze 2, 3 WahlO nF betrifft den 

Einsprechenden hinsichtlich der Ausschlussvorschriften in § 4 Absätze 1 und 2 WahlO nF auch 

weder in seinem durch das staatliche Recht gewährten Justizgewähranspruch, noch entsteht 

eine Rechtsschutzlücke.  

aa) Der Justizgewähranspruch kommt nur zum Tragen, wenn es um die Verletzung eines von 

der Rechtsordnung verbürgten subjektiven Rechts geht (vgl. BVerfGE 116, 135 (150)). 

Hinsichtlich der Ämterbesetzung der Religionsgemeinschaften begründet das staatliche Recht 

keine subjektiven Rechte der Mitglieder der Religionsgemeinschaften im Sinne eines 

wahlrechtlichen status activus. Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG weist die Ämterverleihung als rein innere organisationsrechtliche Angelegenheit den 

Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten Regelung zu (vgl. Unruh, a.a.O.; Classen, 

Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.). Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot 

hinausgehenden Anforderungen an das Wahlverfahren  und somit kein wahlrechtlicher status 

activus  ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl 

als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: 

v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 Randziffer 82; Herdegen, in: 

Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt sich das Demokratieprinzip 

des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der Religionsgemeinschaften; durch Art 137 

Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG wären auch hierarchische oder 

autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., 

Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , 

Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 
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bb) Durch die Beschränkung der wahlrechtlichen Rechtsbehelfe entsteht auch keine 

Rechtsschutzlücke. Die Möglichkeit, einen nach den Regelungen der WahlO nF (zunächst) 

ausgeschlossenen bestimmten Wahlbewerber aktiv wählen zu können, wird dadurch prozessual 

geschützt, dass dieser Bewerber selbst gem. § 29 Absatz 2 Satz 1 Nr. 5, Absatz 3 WahlO nF 

den in seinem Ausschluss liegenden Wahlfehler als betroffener Wahlbewerber geltend machen 

kann. Da die Satzung der JGzB keine Vorgaben zur Reichweite des aktiven Wahlrechts der 

Gemeindemitglieder macht (vgl. § 9 Satzung JGzB), liegt es im Gestaltungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung als Normgeberin der Wahlordnung, die prozessualen 

Möglichkeiten zur Wahlanfechtung gegenüber dem Grundsatz der Stabilität der Wahl und der 

Notwendigkeit einer zügigen Klärung der Gültigkeit der Wahl abzuwägen und im Einzelnen 

auszugestalten. 

 

II. Hinsichtlich der geltend gemachten Unvereinbarkeit der von der WahlO nF vorgesehenen 

reinen Briefwahl mit höherrangigem Recht und einer daraus resultierenden Verletzung im 

aktiven Wahlrecht ist der eingelegte Rechtsbehelf als Beschwerde zulässig. 

1. Für die Geltendmachung einer Verletzung des aktiven Wahlrechts durch eine reine Briefwahl 

liegen die Rechtsschutzformvoraussetzungen von keiner Alternative des § 29 Absatz 2 WahlO 

nF vor. Insofern entstünde allerdings eine Rechtsschutzlücke, wenn man eine Sperrwirkung der 

wahlrechtlichen Rechtsbehelfe hinsichtlich der nach der Schiedsordnung JGzB in Verbindung 

mit der Satzung der JGzB gegebenen allgemeinen Rechtsbehelfe annähme. Der 

Schiedsausschuss deutet den Einspruch daher insoweit in eine Beschwerde nach § 26 Absatz 1 

Satz 1 Nr. 2 der Satzung der JGzB um. Hiernach befindet der Schiedsausschuss über 

Beschwerden von Mitgliedern der Gemeinde in Fällen, in denen aufgrund der Satzung oder den 

auf ihr beruhenden Ordnungen die Mitglieder belastende Entscheidungen getroffen worden 

sind. 

2. Das Schiedsgericht prüft im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auch die Vereinbarkeit von 

Vorschriften der Wahlordnung mit höherrangigem Recht. Maßstab der richterlichen 

Entscheidungsfindung des Schiedsausschusses ist das für die Jüdische Gemeinde zu Berlin 

geltende Recht. Da das Satzungsrecht und das Recht der Ordnungen der JGzB im Fall derer 

Unvereinbarkeit mit höherrangigen Rechtsvorschriften unwirksam wäre, läge insofern kein 
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geltendes Recht vor. Die Rechtsprechungsaufgabe des Schiedsausschusses impliziert daher die 

Prüfung der Vereinbarkeit einer rangniederen Norm mit höherrangigem Recht (vergleiche 

Schiedsausschuss JGzB, Urteil vom 31.08.2023 - Az.: 02/2023, Seite 9 Urteilsabdruck).  

 

 

B) Die Beschwerde ist unbegründet. 

 

Die Anordnung einer reinen Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Prüfungsmaßstäbe 

a) Satzung 

§ 6 Absatz 2 Satz 1, 2 Satzung JGzB legt fest, dass die Mitglieder der 

Repräsentantenversammlung aus einer Wahl hervorgehen. Der Begriff der Wahl impliziert den 

Grundsatz der Freiheit der Wahl, da es sich anderenfalls nicht um eine (Wahl)Entscheidung des 

jeweils Wahlberechtigten handelte. Da die Geheimheit der Wahl eine Möglichkeitsbedingung 

der Freiheit der Wahl ist (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 79 Randziffer 82 

aE), lässt sich der Grundsatz der Geheimheit der Wahl aus dem Grundsatz der Freiheit der Wahl 

ableiten und ist somit von Begriff der Wahl umfasst.  

Der Begriff der Wahl impliziert demgegenüber nicht den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. 

So wäre etwa denkbar, dass Eltern Mehrfachstimmen für ihre noch nicht wahlberechtigten 

Kindern eingeräumt werden  so dass sowohl Zählwert- wie Erfolgswertungleichheit vorlägen 

, ohne dass dadurch der Charakter als Wahl in Frage gestellt wäre. Auch in historischer 

Perspektive (Ständewahlrecht, Dreiklassenwahlrecht) unterfällt der Grundsatz der Gleichheit 

der Wahl nicht bereits dem Begriff der Wahl.  

Ebenso wenig folgt ein Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl aus dem Begriff der Wahl. Der 

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl betrifft den - prinzipiell unbegrenzten - Kreis der 

Wahlberechtigten (vgl. Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffer 15). Die Festlegung des 

Kreises der Wahlberechtigten ist aber ein von der Wahl selbst getrennter Vorgang. Eine 

Berührung des Wahlbegriffs läge erst vor, wenn der Kreis der Wahlberechtigten so eng gezogen 
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würde, dass nicht mehr substanziell von einer Wahl gesprochen werden könnte (wie es bspw. 

bei der Wahl der Kardinäle nach Can. 351 - § 1 CIC durch den Papst der Fall ist). 

Dem Begriff der Wahl ist auch kein Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl zu entnehmen. Der 

Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl im Staatsrecht soll begründetes Vertrauen der Bürger in 

den korrekten Ablauf der Wahl schaffen und die Ordnungsgemäßheit und Nachvollziehbarkeit 

der Wahlvorgänge absichern. Das setzt voraus, dass das Wahlvolk sich selbst zuverlässig von 

 (vgl. Morlok, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. A., Art. 38 Rn. 

126; BVerfGE 123, 39 (69)). Hieraus wird ersichtlich, dass dem Grundsatz der Öffentlichkeit 

eine sekundäre Funktion zukommt. Er ist kein inhaltlicher Rechtmäßigkeitsmaßstab der Wahl, 

sondern Kontrollmaßstab für die inhaltliche Rechtmäßigkeit der Wahl. 

Die Satzung JGzB setzt mit der normativen Anordnung der Wahl allerdings zugleich eine 

hinreichende Gewährleistung dafür voraus, dass auch tatsächlich eine Wahl stattfindet. Dies 

impliziert hinreichende Vorkehrungen zur Richtigkeitsgewähr und damit ein hinreichendes 

Maß an objektiver Kontrollierbarkeit (vgl. zur Implikation auch BVerwG, Beschluss vom 15. 

Mai 1991  6 P 15/89 , Randziffer 27 = BVerwGE 88, 183-191 (188)). Ein hinreichendes Maß 

an Richtigkeitsgewähr und Kontrolle muss aber nicht notwendigerweise durch einen 

Öffentlichkeitsgrundsatz  mit der Konsequenz einer Urnenwahl - hergestellt werden. Es 

genügen sonstige Vorkehrungen, wenn sie sicherstellen, dass die sich aus dem Begriff der Wahl 

abzuleitenden Maßgaben der Wahl eingehalten werden. 

b) Die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 GG sind demgegenüber keine 

Rechtmäßigkeitsmaßstäbe für die Wahl zur Repräsentantenversammlung. Sie betreffen nur die 

Wahl zum Deutschen Bundestag (Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 38 Randziffern 9, 6). Ebenso 

wenig lassen sich aus Art. 28 Absatz 1 GG Folgerungen für die Wahl zur 

Repräsentantenversammlung begründen, da diese Vorschrift nur Landes- und 

Kommunalwahlen betreffen (Jarass/Pieroth, ebenda). Auch aus Art. 3 Absatz 1 GG ergeben 

sich für die JGzB keine Anforderungen an das Wahlverfahren; im Bereich der Ämterverleihung 

als rein innerer Angelegenheit den Religionsgemeinschaften nach Art 137 Absatz 3 Satz 2 

WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG sind die Religionsgemeinschaften nicht 

grundrechtsverpflichtet (s.o.). 
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Auch aus Art. 79 Absatz 3 GG lassen sich keine über das Willkürverbot hinausgehenden 

Anforderungen an das Wahlverfahren ableiten. Zwar werden die Wahlrechtsgrundsätze der 

Freiheit und Gleichheit der Wahl als Bestandteil des in Art. 20 GG niedergelegten 

Demokratieprinzips angesehen (vgl. Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79 

Randziffer 82; Herdegen, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art 79 Randziffer 138). Doch erstreckt 

sich das Demokratieprinzip des Grundgesetzes nicht auf die innere Struktur der 

Religionsgemeinschaften; durch Art 137 Absatz 3 Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 

GG wären auch hierarchische oder autoritäre Leitungsstrukturen geschützt, vgl. Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140 GG / 137 WRV, Randziffer 30; BVerwG, Urteil 

vom 26. Juni 1997  7 C 11/96 , Randziffer 18 = BVerwGE 105, 117-127). 

 

2. Die Anordnung der Briefwahl in § 1 Absatz 5 WahlO nF ist auf Grundlage der Ausformung 

der Wahl in der WahlO nF mit den Vorgaben der Satzung JGzB vereinbar. 

Die Ausgestaltung des aktiven Wahlrechts in § 3 WahlO nF, das grundsätzlich ein allgemeines 

Wahlrecht aller volljährigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde vorsieht, führt in Verbindung 

mit der Ausgestaltung des passiven Wahlrechts, das mit Ausnahme der oben aufgeführten 

Altersbeschränkung und der Inkompatibilitätsregelungen ebenfalls ein allgemeines passives 

Wahlrecht der aktiv Wahlberechtigten vorsieht, dazu, dass eine Wahl vorliegt. Die 

Vorkehrungen in den §§ 16 ff. WahlO nF schützen die Wahl in Verbindung mit den 

Rechtsbehelfen zur Wahlanfechtung in §§ 29 ff. WahlO nF mit hinreichender Sicherheit vor 

Manipulationen. 

 

 

C) Auch die von dem Einsprechenden geltend gemachten weiteren Anfechtungsgründe würden 

nicht zu einer Rechtswidrigkeit oder Ungültigkeit der Wahl zur 20. 

Repräsentantenversammlung führen. 

 

I. Die Beschlüsse des Gerichts ZdJ vom 21.07.2023 zu den Az.: -003-2023 G- und -004-2023 

G- sind nach dem Urteil des Schiedsausschuss der JGzB vom 31.08.2023  Az: 02/2023  für 

den Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin unbeachtlich; sie entfalten für den 
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Rechtskreis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin keine Bindungswirkung. Das Gericht ZdJ hat 

durch diese Entscheidung ohne Rechtsgrundlage - ultra vires - in die 

Rechtsprechungszuständigkeit des Schiedsausschusses der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

eingegriffen und damit das Selbstverwaltungsrecht der Jüdischen Gemeinde zu Berlin verletzt. 

Dem Gericht ZdJ sind von der JGzB keine Rechtsprechungskompetenzen übertragen worden. 

Hierzu wäre nach der Satzung der JGzB ein Beschluss der Repräsentantenversammlung der 

JGzB erforderlich, der (jedenfalls bisher) nicht ergangen ist. 

a) Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung JGzB ordnet die Gemeinde ihre Angelegenheiten in 

Selbstverwaltung. Dies umfasst die Errichtung einer eigenen Gerichtsbarkeit. Die Satzung der 

JGzB sieht in Abschnitt 4 die Errichtung eines Schiedsausschusses vor, der als 

gemeindeeigenes Gericht in einem durch eine Schiedsgerichtsordnung ausgestalteten, 

justizförmigen Verfahren zur Rechtsprechung in den Angelegenheiten der JGzB berufen ist. 

Nach § 26 Abs. 3 der Satzung JGzB ist die Schiedsgerichtsbarkeit des Schiedsausschusses 

abschließend. § 12 Absatz 3 lit. b) der Satzung JGzB sieht vor, dass zur Änderung der 

Schiedsordnung JGzB die Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit einer Mehrheit 

der amtierenden Mitglieder erforderlich ist. Zur Änderung der Satzung JGzB ist gemäß § 12 

Absatz 3 Nr. 1 lit. a) der Satzung JGzB eine Mehrheit von 2/3 der amtierenden Mitglieder 

erforderlich. Da die Übertragung der Rechtsprechungszuständigkeit auf einen Rechtsträger 

außerhalb der JGzB eine partielle Übertragung der sich aus dem Selbstverwaltungsrecht 

ergebenen Kompetenzen darstellt und zudem eine Abänderung von § 26 Absatz 3 der Satzung 

JGzB erfordern würde, wäre für eine wirksame Kompetenzübertragung ein Beschluss der 

Repräsentantenversammlung mit einer 2/3-Mehrheit erforderlich. Ein solcher Beschluss ist 

bisher nicht ergangen. Es fehlt auch eine Zustimmung der Repräsentantenversammlung mit der 

Mehrheit ihrer Mitglieder, die für die Änderung der Schiedsordnung JGzB erforderlich wäre. 

Mangels Übertragung einer Rechtsprechungskompetenz auf das Gericht ZdJ durch die JGzB 

konnte dieses keine für den Einsprechenden verbindliche Entscheidung treffen. 

b) Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass die satzungsrechtlichen Vorschriften der 

JGzB Innenrecht  darstellten, welches auf die im Außenverhältnis zum Zentralrat der Juden 

in Deutschland K. d. ö. R. eingegangene Verpflichtungen keinen Einfluss haben könne (so aber 

Gerichts ZdJ, Beschluss vom 21.07.2023 -Az.: 003-2023 G-, S. 4 Entscheidungsabdruck). Dies 
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verkennt zum einen den rechtlichen Unterschied zwischen einer Verpflichtung und einer 

Verfügung, zum anderen die außenrechtliche Relevanz der satzungsrechtlichen Vorschriften 

der JGzB. Selbst wenn man gedanklich unterstellt, dass bspw. dem Vorstand der JGzB nach 

der Satzung JGzB eine Vertragsschlusskompetenz im Außenverhältnis zum Zentralrat der 

Juden in Deutschland auch im Hinblick auf Gegenstände zukäme, die der Regelungskompetenz 

der Repräsentantenversammlung der JGzB unterliegen (vergleichbar der völkerrechtlichen 

Vertragsschlusskompetenz gem. Art. 59 Absatz 1 Satz 2 GG), so wäre hiermit nur eine 

außenrechtliche Verpflichtung gegenüber dem Zentralrat begründet, aber noch nicht die 

Kompetenz verfügt. Die Verfügung der Kompetenz kann nur durch das Organ erfolgen, das sie 

innehat (vgl. hierzu insgesamt, bezogen auf das Staatsrecht, Jarass/Pieroth, GG, 17. A., Art. 59 

Randziffer 17; Art 24 Randziffer 12 f.; zu den Rechtsfolgen einer fehlenden Zustimmung: Art 

32 Randziffer 16; zur ultra-vires-Kontrolle ausbrechender Rechtsakte der Europäischen Union: 

Art 23 Randziffer 44 ff.). 

 

II. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF ist mit höherrangigem Recht 

vereinbar. 

1. Satzung JGzB 

a) Die Satzung JGzB stellt gegenüber der Wahlordnung JGzB die höherrangige Rechtsquelle 

dar, deren Vorgaben bei einer Normenkollision mit Vorschriften der Wahlordnung Vorrang 

haben. Der Satzung JGzB entgegenstehende Vorschriften der Wahlordnung sind nichtig. Dies 

folgt aus der stärkeren Legitimation der Satzung. Gemäß § 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Satzung 

JGzB sind für die Annahme oder Änderung der Satzung der JGzB eine Mehrheit von zwei 

Drittel der amtierenden Mitglieder der Repräsentantenversammlung erforderlich, wohingegen 

eine Änderung der Wahlordnung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 lit. b) dieser Vorschrift nur eine 

Mehrheit der Mitglieder der Repräsentantenversammlung erfordert.  

b) Der Satzung JGzB lässt sich ein Gebot der Rechtsgleichheit der Gemeindemitglieder und ein 

Willkürverbot entnehmen. Zwar enthält die Satzung JGzB keinen Katalog subjektiver 

Grundrechte der Gemeindemitglieder. Aus § 11 Satzung JGzB in Verbindung mit § 12 Absatz 

3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2. b), c), Nr. 3 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB leitet 

sich aber ein innergemeindliches Prinzip der Ordnung der inneren Angelegenheiten durch 
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Recht und ein innergemeindlicher allgemeiner Gleichheitssatz ab. Das gemeindliche 

Rechtsordnungsprinzip beinhaltet einen Rechtssatzvorbehalt und einen Rechtssatzvorrang. Der 

Rechtssatzvorbehalt ergibt sich aus §§ 11 Satz 1, 12 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 a), Nr. 2 b), c), Nr. 

3 Satzung JGzB. Diese Vorschriften weisen der Repräsentantenversammlung für bestimmte 

Materien die Regelungskompetenz und -aufgabe durch abstrakt-generelle Vorschriften - 

Richtlinien - zu. Der Rechtssatzvorrang, die Bindung der ausführenden Organe der JGzB, folgt 

aus § 11 Satz 2 Satzung JGzB sowie § 28 Absatz 1 Satzung JGzB. Aus der Festlegung der 

Satzung auf Regelungen durch Rechtssatz leitet sich ein innergemeindlicher allgemeiner 

Gleichheitssatz im Sinne eines Willkürverbots ab. Der generell-abstrakte Charakter einer 

Norm, d.h. einer Regelung einer unbestimmten Vielzahl von Anwendungsfällen für eine 

unbestimmte Vielzahl von Normadressaten, bewirkt Gleichheit durch Abstraktion. Jeder 

Normadressat wird für jede nach Maßgabe der Tatbestandsmerkmale der Norm vergleichbare 

Konstellation in der Rechtsfolge gleich behandelt. Der Satzung JGzB ist damit ein allgemeiner 

Gleichheitssatz immanent. Für den Sonderfall der gleichheitsgemäßen Besteuerung der 

Gemeindemitglieder zeigt sich dies auch an § 4 Satzung JGzB. 

c) Der so abgeleitete innergemeindliche allgemeine Gleichheitssatz beinhaltet ein 

Willkürverbot, aber keine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung. Er verbietet eine 

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, sofern sie nicht durch einen hinreichend 

gewichtigen sachlichen Grund gerechtfertigt werden kann. Als Differenzierungsgrund kommt 

jede vernünftige, sachlich vertretbare Erwägung in Betracht. Die Repräsentantenversammlung 

als Normgeberin ist zu Typisierungen befugt, wenn sich die Norm realitätsgerecht am typischen 

Fall orientiert. 

d) An diesen Maßstäben gemessen verstößt die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO 

nF nicht gegen den innergemeindlichen allgemeinen Gleichheitssatz. 

aa) Die JGzB bezweckt mit der Neuregelung zum einen, die Repräsentantenversammlung für 

die jüngere Generation attraktiver zu machen. Zum anderen soll die Neuregelung sicherstellen, 

dass die Aufgaben der Repräsentantenversammlung ordnungsgemäß und wirkungsvoll 

wahrgenommen werden; die JGzB stützt sich dabei auf die Annahme, dass nach allgemeiner 

Lebenserfahrung mit zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der 

Leistungsfähigkeit einhergeht. 
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bb) Beide Regelungsziele sind vernünftig und sachlich vertretbar. 

(1) Das Regelungsziel einer angemessenen Altersstruktur der Repräsentantenversammlung ist 

legitim. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin bekennt sich in der Präambel ihrer Satzung zur 

Verpflichtung, das Judentum in all seinen Facetten am Leben zu erhalten und an kommende 

Generationen weiterzugeben. Gemäß § 2 der Satzung verpflichtet sie sich zur Schaffung von 

Einrichtungen, die zur religiösen, sozialen und kulturellen Betreuung sowie zur Erziehung ihrer 

Mitglieder im Sinne des Judentums erforderlich sind; hierzu können nach Absatz 2 der 

Vorschrift Einrichtungen zur Förderung der Jugendpflege, Kinderkrippen und 

Kindertagesstätten gehören. Ist die Förderung der nachwachsenden Generationen ein 

wesentlicher Zweck der Gemeinde, ist das Ziel der Repräsentation dieser Generationen in der 

Repräsentantenversammlung vernünftig und sachgerecht. 

Nach den Angaben der Gemeinde bestand ein hinreichender Regelungsanlass zur Erreichung 

dieses Ziels. Danach hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die 

Repräsentantenversammlung über Jahre hinweg vor allem aus älteren Gemeindemitgliedern 

bestand und so die jüngere Generation der Mitglieder in ihrem Engagement eingeschränkt war. 

Diesem Vortrag tritt der Einsprechende nicht entgegen. Es besteht für das Gericht kein Anlass, 

an der Richtigkeit dieses Vortrages zu zweifeln.  

Eine Überschreitung des Einschätzungsspielraums der Repräsentantenversammlung zur 

Novellierung der Wahlordnung ist im Hinblick auf dieses Regelungsziel und den 

Regelungsanlass daher nicht erkennbar. 

(2) Das Regelungsziel der Sicherung einer ordnungsgemäßen und wirkungsvollen 

Aufgabenwahrnehmung durch die Repräsentanten ist ebenfalls legitim.  

Die den Repräsentanten zukommenden Aufgaben sind in §§ 12 Absatz 3, 13, 15 der Satzung 

JGzB normiert. Hierzu zählen neben legislativen Aufgaben personelle und wirtschaftliche 

Aufgaben. Die legislativen Aufgaben umfassen die Verabschiedung verschiedenster 

Ordnungen, neben der Satzung etwa der Wahlordnung, der Schiedsordnung, der Steuer-, 

Versorgungs- und Vertrauensratsordnungen. Den Ordnungen liegen komplexe Sachmaterien 

zu Grunde, die weitgehende Sachkenntnisse und Anforderungen an eine adäquate normative 

Ausgestaltung voraussetzen, wenn allein die Verzahnung von gemeindlichem und staatlichem 

Recht zu bedenken ist. Die Wahrnehmung der personellen Aufgaben und der Überwachung der 
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gemeindlichen Einrichtungen erfordert eine kontinuierliche Beschäftigung mit den 

Einrichtungen und ihren Mitarbeitern, die im Hinblick auf die Vielfältigkeit der Einrichtungen 

und der Beschäftigten erheblichen zeitlichen Aufwand in Anspruch nehmen kann. Dasselbe gilt 

hinsichtlich der wirtschaftlichen Aufgaben, etwa im Hinblick auf Grundstücks- und 

Wertpapiergeschäfte sowie den Haushalt der Gemeinde. Hinzu tritt die politische 

Beschäftigung mit der Ausrichtung der Gemeinde und ihrer Beziehungen zum Zentralrat der 

Juden, zu den deutschen staatlichen Institutionen und zu anderen Einrichtungen. 

Zusammengenommen erfordert die angemessene Mandatswahrnehmung damit ein erhebliches 

Maß an Arbeitseinsatz, Leistungsfähigkeit und Verantwortung. 

Den Anforderungen des Amtes steht gegenüber, dass nach allgemeiner Lebenserfahrung mit 

zunehmendem Alter die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit steigt. 

Dieser Umstand ist wissenschaftlich hinreichend belegt, vgl. Glisky/Riddle, Changes in 

cognitive function in human aging. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis, 2007; Garo-

Pascual/Gaser/Zhang et al, Brain structure and phenotypic profile of superagers compared with 

age-matched older adults: a longitudinal analysis from the Vallecas Project, Lancet Healthy 

Longev 2023; 4: e374 85 (published online: https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00079-

X). Aufgrund der typischen Abnahme der Leistungsfähigkeit im Alter bestehen im staatlichen 

Recht zahlreiche Vorschriften, die Altersgrenzen enthalten, etwa für kommunale Wahlämter 

(60-67 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 

Gesetzliche Höchstaltersgrenzen bei Amts- und Mandatsträgern und alternative 

Regelungsmöglichkeiten - WD 3 - 3000 - 127/15 -, S. 3 f.; download unter: 

https://www.bundestag.de/analysen );  Notare (70 Jahre, § 48a BnotO); Schöffen (70 Jahre, § 

33 Nr. 2 GVG); verschiedene Prüfberechtigte und Gutachter (in der Regel 68 Jahre, vgl. 

Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, a.a.O., S. 5 f.); Ärzte, 

Zahnärzte und Psychotherapeuten (68 Jahre, vgl. Nachweise in: Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestages, Höchstaltersgrenzen für die Berufsausübung von Ärzten, Zahnärzten 

und Psychotherapeuten in bundesrechtlichen Regelungen  WD 9 - 158/06 , S. 4 ff.; 15 ff). 

Diese Altersgrenzen sind von der Rechtsprechung für vereinbar mit Verfassungsrecht, AGG 

und Europarecht gehalten worden (vgl. die Einzelnachweise bei den zitierten Ausarbeitungen 
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der Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages; BayVerfGH, Entscheidung vom 

19.12.2012 - Vf- 5-VII-12 -, S. 12 ff. = VerfGHE 65, 268 ff.);  

 

cc) Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist gemessen am Willkürverbot der 

Satzung JGzB auch nicht unter dem Aspekt zur beanstanden, dass sie hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit älterer Wahlbewerber nicht vom Einzelfall, sondern typisierend von einer 

generellen Vermutung altersbedingt beeinträchtigter Leistungsfähigkeit ausgeht. Die Norm 

orientiert sich realitätsgerecht am typischen Fall. Soll die ungeschmälerte physische und 

psychische Belastbarkeit des einzelnen Bewerbers im Zusammenhang mit der Wahl überhaupt 

Gegenstand einer näheren fachlichen Betrachtung sein, so könnte das allenfalls eine 

individuelle medizinische Untersuchung leisten. Eine dergestalt individuelle Prüfung wäre aber 

mangels eindeutiger und verbindlicher Kriterien und Maßstäbe zur Bestimmung des durch eine 

weitgehende Formalisierung gekennzeichneten passiven Wahlrechts von vornherein 

ungeeignet (vgl. BayVerfGH, a.a.O., S.17 f.). 

 

e) Die Altersgrenze ist schließlich auch nicht im Hinblick auf die Ausnahme für aktive 

Mitglieder der Repräsentantenversammlung gem. § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit der 

Rechtsfolge ihrer Nichtigkeit willkürlich. Nach dieser Vorschrift sind von der 

Altersbegrenzung Kandidaten ausgenommen, die bereits in der (mit der Wahl) endenden 

Legislaturperiode der Repräsentantenversammlung und/oder dem Vorstand angehörten. 

aa) Die JGzB rechtfertigt die Ausnahmevorschrift damit, dass Repräsentanten, die das 70. 

Lebensjahr während ihrer Mitgliedschaft in der Repräsentantenversammlung oder im Vorstand 

überschritten hätten, ihre Aktivität in der Repräsentantenversammlung mit ihren ganzen 

Erfahrungen fortsetzen können sollten. Bei ihnen entfiele auch die Einarbeitungszeit. 

bb) Bei der Vorschrift handelt es sich um eine Rückausnahme von der Ausnahmevorschrift zum 

altersbedingten Ausschluss vom passiven Wahlrecht. Sie dient der Abmilderung der sich aus 

dem altersbezogenen Ausschluss ergebenden Härten für einzelne Repräsentanten oder 

Vorstandsmitglieder, die ihre Ämter bis zur Altersgrenze oder über sie hinaus ausgeübt haben. 

Für solche Amtsträger ist zwar nicht individuell medizinisch ausgeschlossen, dass sie den 

Anforderungen des Amtes gesundheitlich oder geistig nicht gewachsen sein könnten, die 



 
 

22 
 

Tatsache der Ausübung des Amtes trägt aber die Vermutung in sich, dass diese Amtsträger das 

Amt sachgerecht ausüben können. Der sachliche Unterschied zum Ausschluss von 

Nichtamtsträgern besteht darin, dass der Ausschluss für einen Amtsträger im Amt eine 

Unterbrechung der Amtsausübung wäre, wohingegen es für neue Amtsträger um die Aufnahme 

einer neuen Tätigkeit ginge. Bei Amtsträgern bestehen im Gegensatz zu Nichtamtsträgern 

bereits Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf das Amt. Amtsträger sind in laufende 

Vorhaben eingebunden und verfügen typischerweise aufgrund ihrer Erfahrung über einen 

tieferen Einblick in die Gemeindeangelegenheiten. Dies befähigt sie typischerweise besser zur 

- ununterbrochenen - Führung des Amts, als es typischerweise einem Nichtamtsträger möglich 

wäre. 

cc) Als typisierende Rückausnahme von der Ausnahme (d.h. des altersbedingten Ausschlusses 

vom passiven Wahlrecht) gelten im Grundsatz die oben für die Rechtfertigung der typisierenden 

Ausnahme dargestellten Maßgaben. Die Rückausnahme muss sich realitätsgerecht am 

typischen Fall orientierten; allerdings ist dem Regelungsgeber hinsichtlich der 

Realitätsgerechtigkeit und Typizität eine erweiterte Einschätzungsprärogative zuzugestehen. 

Bereits eine typisierende Ausnahme kann im Einzelfall mit Härten verbunden sein, die 

allerdings  sofern die oben aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind  hinzunehmen sind (so 

auch für das staatliche Recht: BVerfGE 126, 233 (263 f.); 103, 310 (319); 111, 115 (137)). Da 

die Rückausnahme dazu dient, eben diese Härten abzumildern, reduziert sie lediglich eine an 

sich durch die typisierende Ausnahmevorschrift erlaubte Härte (die Härte des 

Altersausschlusses für amtierende Amtsträger) und begründet damit nicht selbst eine neue 

(absolute) Härte. Eine gewisse relative (Ungleichbehandlungs-)Härte mögen Bewerber, die von 

der Rückausnahme nicht begünstigt sind, gegenüber rückausgenommenen Bewerbern 

empfinden, wenn sie geistig und physisch die Befähigung zum Amt hätten. Doch besteht nach 

dem Gesagten ein sachlicher Grund für die Abmilderung der Härte (nur) gegenüber den 

amtierenden Amtsträgern. Es steht daher im Regelungsspielraum der 

Repräsentantenversammlung, eine solche relative (Ungleichbehandlungs-)Härte 

unkompensiert zu belassen, zumal eine Kompensation durch weitere oder ggf. noch 

individualisierende Rückausnahmen die grundsätzliche Berechtigung der 

Repräsentantenversammlung zur Typisierung des Ausschlussgrundes konterkarieren würden. 
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dd) Aber selbst wenn man davon ausginge, dass die Rückausnahme für Amtsträger einen 

Gleichheitsverstoß gegenüber einzelnen nicht rückausgenommenen Bewerbern darstellte, wäre 

Rechtsfolge nicht die Nichtigkeit von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF. Der 

Repräsentantenversammlung stünde zur Beseitigung der Ungleichbehandlung auch die 

Möglichkeit zur Verfügung, die Rückausnahme aufzuheben und dadurch einen 

Gleichheitsverstoß zu beseitigen. Der Schiedsausschuss könnte daher nur die Unvereinbarkeit 

von § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO nF in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 2 WahlO nF mit 

höherrangigem Recht feststellen. Diese Feststellung würde nicht zur Ungültigkeit der Wahl 

wegen unberechtigten Ausschlusses eines gleichheitswidrig betroffenen Bewerbers führen. 

Nach § 29 Abs. 2 Nr. 5 Satz 2 WahlO nF kann ein Einspruch nicht darauf gestützt werden, dass 

ein Kandidat zu Unrecht zugelassen worden sei. Die Vorschrift ist eine Ausprägung des 

Grundsatzes der Stabilität der (erfolgten) Wahl. Aus ihr ist abzuleiten, dass ein 

Gleichheitsverstoß, der darin liegt, dass ein nicht zuzulassender Bewerber gleichwohl gewählt 

wurde, keine Relevanz für die Gültigkeit der Wahl haben soll. Ein ebensolcher Fall läge aber 

bei einer gleichheitswidrigen Nichteinbeziehung in eine begünstigende Rückausnahme vor. Der 

begünstigte Rückausgenommene würde in diesem Fall gleichheitswidrig gewählt worden sein, 

dürfte sein Mandat aber ohne Auswirkungen auf die Gültigkeit der Wahl behalten. Das 

Satzungsrecht der Gemeinde räumt damit der Stabilität der Wahl Vorrang ein. 

 

2. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO verstößt auch nicht gegen Artikel 79 III 

GG. Der von dieser Vorschrift vermittelte Gleichbehandlungsanspruch beschränkt sich im 

Betrag auf den Menschenwürdegehalt des Gleichheitsanspruchs. Dieser beinhaltet ein 

Willkürverbot, das einen zureichenden Grund zur Rechtfertigung von Differenzierungen 

ausreichen lässt; eine Erhöhung der Kontrolldichte durch Einführung eines 

Verhältnismäßigkeitsprinzips in die Gleichheitsprüfung entsprechend der ´neuen Formel´ der 

Rechtsprechung wird demgegenüber von Art. 79 Absatz 3 GG nicht verlangt (vgl. Hain: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 79, Randziffer 62). Damit geht der durch Art 79 

Absatz 3 GG vermittelte Gleichbehandlungsanspruch nicht weiter als derjenige des 

innergemeindlichen Rechts. Daher kann dahinstehen, ob über Artikel 79 Abs. 3 GG überhaupt 

eine Bindung einer Religionsgemeinschaft an einen aus dem Menschenwürdegehalt des Artikel 
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3 GG abgeleiteten Gleichberechtigungsanspruch begründen könnte (vgl. insoweit - gegen eine 

Geltung von Art. 3 GG innerhalb der Religionsgemeinschaft - Unruh: in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, 17. A., Art. 140, Randziffer 43 (nach Fn. 82)). Im Übrigen gälten 

die Vorgaben des Art. 79 III GG im Bereich der Ämterverleihung ohnehin nicht, vgl. oben A) 

I. 2. d) aa). 

 

3. Die Altersgrenze gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 WahlO ist weder an Art 12 I GG noch an den 

grundrechtsgleichen Wahlrechtsgrundsätzen des Artikel 38 GG zu messen. Art 137 Absatz 3 

Satz 2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG weist die Ämterverleihung als rein innere 

organisationsrechtliche Angelegenheit den Religionsgemeinschaften zur selbstbestimmten 

Regelung zu. Eine Bindung der Gemeinde an das staatliche Recht wird folglich für die 

Ämterbesetzung weder über Artikel 79 Absatz 3 GG, noch wegen des öffentlich-rechtlichen 

Körperschaftsstatus der Gemeinde über Art. 1 Absatz 3 GG bewirkt (vgl. Unruh, a.a.O.; 

Classen, Religionsrecht, Randziffer 601; 255 ff. (272); Jarass/Pieroth, GG, Art. 140/ 137 WRV, 

Randziffern 8 ff.; Art. 1, Randziffer 37). Das AGG gilt im Bereich von Art 137 Absatz 3 Satz 

2 WRV in Verbindung mit Artikel 140 GG folglich ebenfalls nicht. 

 

 

III. Der Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer jüdischer Organisationen gem. § 4 

Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF ist mit dem Willkürverbot vereinbar, weil hierfür ein hinreichend 

gewichtiger sachlicher Grund besteht. Die Jüdischen Gemeinde zu Berlin versteht sich als 

Einheitsgemeinde, in der verschiedene jüdischen Strömungen und Ansichten Platz finden und 

unterstützt werden sollen (vgl. auch §§ 2,3 Satzung JGzB sowie die Präambel der Satzung 

JGzB). Hieraus ergibt sich ein Neutralitätsgebot innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in 

Berlin, das gefährdet ist, wenn Mitglieder anderer jüdischer Organisationen in der Jüdischen 

Gemeinde zu Berlin Einfluss nehmen und die Interessen der anderen Organisation in den 

Vordergrund stellen. Der Ausschluss von Mitgliedern anderer Organisationen dient damit der 

Verhinderung von Interessenkonflikten und der unverhältnismäßigen Einflussnahme solcher 

Organisationen auf die Gemeinde. Das staatliche Recht enthält ebenfalls 

Inkompatibilitätsvorschriften für Abgeordnete bei möglichen Konfliktlagen (etwa Art. 137 GG, 
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Art. 55 I, Art. 94 Absatz 1 Satz 3 GG). Bei den in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF genannten 

Organisationen sind infolge von Überschneidungen der Betätigungsbereiche und -gegenstände 

Interessengegensätze möglich. Besteht die abstrakte Möglichkeit von Interessenkollisionen, 

etwa des Einsatzes von Ressourcen der JGzB für Zwecke einer anderen Organisation, ist eine 

konkrete oder bereits konkret absehbare Interessenkollision zur Rechtfertigung des 

Ausschlussgrundes nicht erforderlich. Der Repräsentantenversammlung kommt eine 

weitgehende Einschätzungsprärogative zur Möglichkeit solcher Interessenkonflikte zu. 

 

Die enumerative Regelungsweise in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF verstößt nicht gegen das 

Willkürverbot. Zum einen dürften sich die Kriterien relevanter Konfliktlagen durch eine 

generell-abstrakte Regelung kaum sachgerecht erfassen lassen. Sollte eine solche Regelung alle 

denkbaren Konfliktlagen erfassen, müsste zudem ihr Abstraktionsgrad hoch sein, mit der 

korrelierenden Konsequenz, dass ihre Aussagekraft für einen konkreten Fall gering bliebe. Die 

Normkonkretisierung fiele dann dem Schiedsausschuss zu, bei dem sie im Hinblick auf die 

Einschätzungsprärogative der Repräsentantenversammlung und der dieser zukommenden 

stärkeren demokratischen Legitimation aber nicht zutreffend aufgehoben wäre. 

Der Einsprechende könnte sich auch nicht darauf berufen, wenn § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF 

einzelne andere jüdische Organisationen nicht erfasste, die entsprechend dem Regelungszweck 

eigentlich erfasst sein müssten, so dass insoweit eine Ungleichbehandlung vorläge. Denn sofern 

die in § 4 Abs. 2 Nr. 5 WahlO nF benannten Organisation zu Recht als inkompatibel eingestuft 

werden, fällt deren Inkompatibilität nicht fort, weil andere Organisationen ebenfalls 

inkompatibel wären. Eine Ungleichbehandlung wäre objektiv-rechtlich von der 

Repräsentantenversammlung nur dadurch aufzulösen, dass die weiteren Organisationen 

ebenfalls in die Vorschrift aufgenommen werden. 

 

 

IV. Der Ausschluss von Ehegatten gem. § 4 Abs. 2 Nr. 8 WahlO nF der gem. § 4 Abs. 2 Nr. 5-

6 WahlO nF ausgeschlossenen Mitglieder ist ebenfalls mit dem Willkürverbot vereinbar. Für 

den Ausschluss besteht ein hinreichend gewichtiger sachlicher Grund. Auf Grund der 

persönlichen Nähe von Eheleuten ist die Annahme nicht unberechtigt, dass die von diesen 
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Vorschriften verfolgten Zwecke auch für die Ehegatten der ausgeschlossenen Mitglieder 

zutreffen. 

Im Hinblick auf Nr. 4 der Vorschrift  Ausschluss von Mitarbeitern der Jüdischen Gemeinde  

ist ein Interessenkonflikt im Hinblick auf die Kontrolle der Mitarbeiter durch Ehegatten in der 

Repräsentantenversammlung möglich. Ebenso können die genannten Beeinträchtigungen eines 

ordnungsgemäßen Funktionierens gemeindlicher Einrichtungen und der Chancengleichheit 

beim Zugang zu Ämtern betroffen sein, wenn etwa ein Ehegatte Wahlkampf für den anderen 

im Amt betreibt und hierfür die Möglichkeiten des Amtes nutzt.  

Für Nr. 5 der Vorschrift  Ausschluss von Mitgliedern bestimmter anderer Organisationen  

sind die dargestellten Interessenkonflikte identisch bei entsprechendem Einsatz eines Ehegatten 

möglich. 

 

 

V. Weitere Verfahrensfehler 

Auf Grundlage des Vortrages des Einsprechenden ergeben sich keine Verfahrensfehler bei der 

Ankündigung, Vorbereitung und Durchführung der Wahl. 

1. Der Wahltermin wurde § 2 WahlO nF entsprechend festgesetzt. § 2 WahlO nF sieht zum 

Wahltermin vor, dass er spätestens drei Monate nach Ablauf der Legislaturperiode stattfinden 

muss. Der Wahltermin wurde hingegen drei Monate vor Ablauf der Legislaturperiode 

festgesetzt. Ein Vorziehen der Wahl vor Ablauf der Legislaturperiode der bestehenden 

Repräsentantenversammlung ist gemäß § 2 WahlO nF nicht verboten. Auch § 6 Absatz 2 Satz 

2 der Satzung JGzB sieht nur einen spätesten Wahltermin - 3 Monate nach Ablauf der 

Amtsperiode -, aber keinen frühesten Wahltermin vor. Ein gewisses Vorziehen der Wahl ist 

zudem aus dem Grunde angebracht, dass die neue Repräsentantenversammlung mit dem Ende 

der Legislaturperiode der vorherigen Repräsentantenversammlung konstituiert sein sollte. Dies 

ist nicht möglich, wenn die Wahlen erst mit dem Ende der Legislaturperiode stattfinden. 

2. Die in § 2 Absatz 2 WahlO nF vorgesehene Ankündigung der Wahl ausschließlich auf der 

Homepage der JGzB ist nicht zu beanstanden. Die Satzung der JGzB enthält zur Form der 

Wahlbekanntmachung keine Vorgaben. 
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3. Der Wahlleiter wurde rechtmäßig durch Umlaufbeschluss der Repräsentantenversammlung 

vom 31.07.2023 bestellt. Die stellvertretende Wahlleiterin verfügt über die Befähigung zum 

Richteramt, so dass die Qualifikationsanforderungen gem. § 7 Absatz 1 Satz 4 WahlO nF 

vorliegen. Dass die stellvertretende Wahlleiterin Mitarbeiterin der Gemeinde ist, schließt sie 

nicht vom Amt der stellvertretenden Wahlleiterin aus. Die WahlO nF enthält für diese 

Konstellation keine Inkompatibilitätsvorschrift. Auch die Ausschließungsgründe gemäß § 20 

Abs. 1 VwVfG wären nicht gegeben. Die stellvertretende Wahlleiterin ist rechtmäßig vom 

Wahlleiter berufen worden. Gegen die Berufung hat die Repräsentantenversammlung kein Veto 

gem. § 7 Absatz 4 WahlO nF eingelegt. Dass die stellvertretende Wahlleiterin vor Ablauf der 

Einlegungsfrist für das Veto an einer Sitzung des Wahlausschusses teilgenommen hat, führt zu 

keinem Verfahrensfehler. Die Nichteinlegung des Vetos ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung 

der Berufung zur stellvertretenden Wahlleiterin, insoweit ist die Konstellation vergleichbar mit 

derjenigen in § 44 Absatz 3 Nr. 3, 4 VwVfG / § 45 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4, 5 VwVfG. Die 

Einlegung des Vetos führte nur nachträglich zu Unwirksamkeit der Berufung ex tunc. 

 

4. Zu den weiteren Rügen mit Schriftsatz vom 8.11.2023 gilt: 

a) Weitere erbetene Unterlagen zur rechtmäßigen Besetzung der Wahlleitung sind nicht 

entscheidungserheblich. Zum einen wurde innerhalb der Einspruchsbegründungsfrist nicht 

(zumindest umrisshaft oder durch Bestreiten) geltend gemacht, dass insoweit ein Wahlfehler 

vorliegen soll; damit ist eine Präklusion eingetreten. Zum anderen ist weder dargelegt, noch 

ersichtlich, wie sich eine fehlerhafte Besetzung des Wahlausschusses auf das Ergebnis der Wahl 

ausgewirkt haben könnte (s.o.). Sofern Zweifel an der Richtigkeit der Stimmenauszählung 

bestanden haben sollten, hätte der Einspruch auf diesen Einspruchsgrund (§ 29 Absatz 1 Nr. 1, 

2WahlO nF) gestützt werden können. Dies ist nicht geschehen. 

b) Unterlagen aus dem legislativen Verfahren zur Änderung der Wahlordnung gehören nicht 

zum Verwaltungsvorgang über die Durchführung der Wahl. Zu Verfahrensfehlern im 

legislativen Verfahren sind innerhalb der Einspruchsbegründungsfrist keine Rügen erhoben 

worden, so dass neue Einwendungen nun präkludiert wären. Der Schiedsausschuss ist dem 

rechtmäßigen Zustandekommen der Wahlordnung gleichwohl nachgegangen und hat die 

wesentlichen Dokumente hierzu übersandt. Vorabstimmungen und Entwürfe im Rahmen des 
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Gesetzgebungsverfahrens zur Änderung der Vorschriften über das passive Wahlrecht sind als 

vorbereitende Beratungsmaterialien irrelevant. Wesentlich ist, dass die letztlich verabschiedete 

Norm verfahrensrechtlich und materiell einwandfrei zustande gekommen ist, was nach 

Überzeugung des Schiedsausschusses der Fall ist. 

c) Weitere Unterlagen zu den Wahlvorschlägen sind nach den obigen Darlegungen nicht 

entscheidungserheblich, da die Gültigkeit bzw. Anzahl der Wahlvorschläge für die 

Nichtzulassung zur Wahl nicht kausal geworden sind. Der Schiedsausschuss hat daher die 

Frage, ob ausreichende gültige Wahlvorschläge eingereicht worden sind, dahinstehen lassen. 

d) Die jeweils zur Äußerung gesetzten Fristen waren nicht unangemessen kurz. Die 

Wahlordnung sieht in § 31 WahlO nF im Grundsatz eine Entscheidungsfrist für den 

Schiedsausschuss von sieben Tagen vor. Diese ist verlängerbar, bleibt aber eine 

Beschleunigungsvorgabe für den Schiedsausschuss. Auch für staatliche 

Wahlprüfungsverfahren ist mit Rücksicht darauf, dass über die Gültigkeit einer Wahl schnell 

entschieden werden muss, ein Zügigkeitsgebot anerkannt (vgl. Austermann, in: Schreiber, 

BWahlG, § 49 Randziffer 38). Für alle entscheidungstragenden Umstände war die Gelegenheit 

zur Äußerung zudem deutlich länger als erforderlich. Dass beim BVerfG 

Wahlprüfungsbeschwerden nicht selten jahrelang liegen bleiben, kann für den 

Schiedsausschuss kein Maßstab sein. 

 

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 4, 13 der Schiedsordnung.  
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Berlin, den 08.11.2023

Schiedsausschuss der Jüdischen Gemeinde zu Berlin

gez. gez. gez.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg

Dieses Urteil ist unanfechtbar, § 28 WahlO.

Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ist gem. Art. 140 GG / 137 WRV nicht 

eröffnet, da es sich um eine rein innergemeindliche ämterbesetzungsrechtliche Streitigkeit 

handelt.

Ulrike Watermann Dr. Karl Sidhu Dan Goldenberg


